
rssN o936-7454

EITSC1IR]I-I"'\ffiAI\fi,IDRIIJI\8" DES DIE'IRIGI-EO.JFOEFFR-VEREXJ If6f' t- 1-l /r.e!e +4 / ust 1992

Vrilly Beppler,
Johannes liest Patmos die Zeitung

"Ich, Johannes, euer Bruder und l'litgenosse
an der Bedrängnis und am Reich und an der
Geduld in Jesus, war auf der Insel, die
Patmos heißt, um des ttortes Gottes willen
und des Zeugnisses von Jesus."
Offenbarung des Johannes Kapitel 1 Vers 9
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Leitartikel

Seelsorge an Soldaten
und
lfiIitärseelsorge-
vertrag

Seelsorge an Soldaten r:nd Militärseelsor-
gevertrag
- eine ostdeutsche Problemskizze

Im Zvge der deutschen Einigung und darin
des Wiederanschlusses der Kirchen des Bun-
des der Evangelischen Kirchen an die große
Gemeinschaft der Evangelischen Kirche
Deutschlands sind die Frage nach dem Gel-
tungsbereich des 1957 für den Bereich der
alten Bundesrepublik abgeschlossenen MiIi-
tärseelsorgevertrages und das aus der Ge-
schichte der evangelischen Kirchen im öst-
lichen TeiI Deutschlands erwachsene Ver-
ständnis von Seelsorge an Soldaten ein be-
sonders kontroverses Problem. Die 2. Ta-
gung der Vt. Synode des Bundes der Evange-
Iischen Kirchen hat im September 1 990 in
ihrem Beschluß zum weiteren gemeinsamen
Weg von Bund und EKD unter Punkt I.7 for-
muliert: "Die Synode weiß sich an ihren
Beschluß 'Bekennen in der Friedensfrage'
(1987) gebunden. Die Synode stelIt fest,
daß der Geltungsbereich des von EKD und
Bundesregierung geschlossenen Militärseel-
sorgevertrages durch die Zusammenführung
von Bund und EKD keine Ausweitung auf die
Gliedkirchen des Bundes erfährt."

In keiner Weise geht es dabei darum, dan
Seelsorge an Soldaten verweigert werden
soll. Sie hat es im Bereich der nunmehr
östlichen Gliedkirchen der EKD immer gege-
ben, freilich unter bekanntlich überaus
schwierigen machtpolitischen Bedingungen.
zur Debatte steht nicht das Daß, sondern
das Wie der Seelsorge an Soldaten. Auch
der Geschichte der nunmehr östlichen
Gliedkirchen der EKD ist eine andersartige
Erfahrung der RoLle der Kirche in der Ge-
sellschaft erwachsen, die sich unter immer
wieder dankbar z! betonender Rückkehr z\r
einer freiheitlich-denokratischen Grund-
ordnung nicht zu den Akten legen läßt, als
wäre diese Erfahrung nie gemacht worden.
Und in der Geschichte der nunmehr östli-
chen Gliedkirchen der EKD ist eine theolo-

gische Ei.nsicht gewachsen, die den xrieg
aIs Institution der KonfIiktlösung nicht
mehr für politisch diskutabel hält. Un-
zweifelhaft sind die Konseguenzen aus die-
sen gemachten Erfahrungen hinterfragbar
und denzufolge unter uns urnstritten. Und
ebenso unzweifel-haft ist die Radikalität
der gewonnenen theologischen Einsicht hin-
terfragbar und demzufolge unter uns um-
stritten. Aber sie bezeichnen unmißver-
ständlich das Kernproblem, das wir in die
Diskussion einbringen und auf dem Hinter-
grund der Geschichte, die Gott rnit uns ge-
gangen ist, einzubringen haben.

Diese Diskussion findet nicht im Laborato-
rj-um statt, wo man zeit und Muße hätte,
diese oder jene Lösung theoretisch durch-
zuspielen. Die Verantwortlichen der Bun-
deswehr melden beharrlich ihre Erwartungen
bei den Kirchen in den östlichen Bundes-
Iändern an. Sie verweisen auf gute Erfah-
rungen mit dem Militärseelsorgevertrag.
Sie drücken gelegentlich angesichts der
unkomplizierten Haltung der Katholischen
Kirche ihre Verwunderung aus über die
Sprödigkeit der evangelischen Kirchen. Die
zuständigen Vertreter der westlichen
Gliedkirchen der EKD, in der freilich der
Militärseelsorgevertrag auch schon Iange
nicht mehr unumstritten ist, verweisen ne-
ben ebenfalls guten Erfahrungen auf die
Schwierigkeit, diesen Vertrag zu ändern,
der eine Kündigungsklausel nicht enthäIt.
Und sie argunentieren gelegentlich mit ei-
nem pragmatischen Nachdruck, der in seiner
Unkompliziertheit durchaus beeindruckt.
Militärbischof Heinz-Georg Binder hat in
seinen Gesichtspunkten zur Diskussion über
MiIitärseelsorge und den Militärseelsorge-
vertrag im Mai 1991 in Eisenach festge-
stellt: "MiIitärseelsorge ist eine vofks-
kirchliche Funktion im Sinne der Gruppen-
seelsorge. Unter Gruppenseelsorge versteht
man Verkündigung und Seelsorge an einer
^e"^-^ ri^ -r:h in einer besonderen Si-u! uvvE, ufc -ll
tuation befindet und von der Kirchenge-
meinde am Ort nicht oder nur unter er-
schwerten Bedingungen erreicht werden
kann" (epd-Dokumentation Nr. 24a/91 S. 5).

Weil die Aufgabe in dieser oder jener Form
sozusagen vor den Füßen liegt und weil es
dabei ohne eine vertragliche Regelung
nicht gerhen kann, liegt vor den damit ge-
faßten eine Zeit nicht einfacher Auseinan-
dersetzungen und schließlich hoffentlich
befriedigender Klärungen. Zunächst hat die
Konferenz der Kirchenleitungen des Bundes
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Leitartikel
:-n elnern Beschluß vom i2.01. 1 99 1 festqe_
stellt:

- "Die Seelsorge an Soldaten erfoigt vor-
nehmlich ourch Pfarrer, die dafür von
den Gliedki-rchen besonders beauftragt
we:den. In der Regel ist erne nebenamt-
I iche Beauf +-ragung vorgesehen .

- Die Einladung, mit den Angehörigen der
Bundeswehr innerhal-b der militärischen
Einrichtungen über Glaubens- und Lebens-
fraoen zrr snrcgfugn und Informationen zum
kirchlichen Leben zu geben, so1I
anqenonnen werden. Die thernatische Vor-
haroi f tt.n doc f]aenrÄnhaq iihar n l r,'l.ranc-vsr sr uurry 99- s9Jvr o9rlsJ q!q! uIouvYrrD-

und Lebensfragen erfolgt im Rahmen des
kirchlichen Auftrages und in Abhängig-
keit von der Lebenssituation der Solda-
ten. "

Der Bundesm:-nister für Verteidigung hat
dem in einen Brief vom 06.05.1991 an den
Leiter des Sekretarrats des Bundes Rech-
nung getragen. Darin heißt es mit zwei we-
sentlichen Einschränkungen: "rch bin be-
reit, Ihrem tlunsch entsprechend für eine
Übergangszeit von zwei Jahren eine pragma-
tische Regelung wie folgt zu treffen:

Die Soldaten haben die Möglichkeit, in ih-
rer Freizeit kirchliche Angebote der Orts-
kirchengemej-nden wahrzunehmen und sich
auch innerhalb der militärischen Einrich-
tungen z,u Andacht und Gebet zusammenzufin-
den.

Es steht den von den ostdeutschen Landes-
kirchen beauftragten Pfarrern frei, ihren
Dienst auch innerhalb der militärischen
Einrichtungen wahrzunehmen. Voraussetzung
dafür ist, daß die Kirchenleitungen die
von ihnen beauftragten Pfarrer den Wehrbe-
reichskommando VII in Leipzig und dem
Wehrbererchskommando VIII in Neubranden-
trrrro schri f tl ieh benennen und die beauf -vvL J

f reof en Pf arrer i hre Täf i oke i t i.n den Bun-u! qY ev.l

deswehrliegenschaften im Rahmen der Ver-
fassung und der geltenden Gesetze ausüben
sowie die Entscheidung der Soldaten für
die l^lahrnehmung des l,lehrdienstes vorbe-
haltlos anerkennen. "

Die erst,e Einschränkung setzt uns mit der
K1ärung des Problems unter erheblichen
Zertdruck. Der zweiten Einschränkung, die
ein Grundsatzproblem der Unabhängigkeit
Äar \rorl,iinÄi crrnc dar I{i rnha hatri f f I i cf

in einenr Antwortbrief des Sekretariats des
Bundes der Evangelischen Kirchen vcm
04.05. 1 991 widersprochen worden:

"Gewissensentscheidungen, auch solche für
den Wehrdienst, sind nach dem Verständni-s
unserer Kirchen selbstverständlich zu re-
scektieren. Fine vorbehaltlose Anerkennrrno
der Entscheiiung für die Wahrnehmung des
Wehrdienstes kann es jedoch unter theol-o-
gischen Gesichtspunkten aIs Drrektive für
dre seelsorgerliche Arbeit nicht geben. "

Tn oinom cocngäCh zwiSChen dem BevOIlmäCh-
tigten des Rates der EKD und dem Leiter
der Berliner Außenstelle der EKD mit dem
Bundesminister für Verteidigung am

29 .08. 1 99 t hat der Bundesminister den
theologischer: Vorbehalt zv.r Kenntnis ge-
nnmmon :hor di o Frrrerf rrno lrrqcoqnrnehonesrYvJYr vvrrvr,

daß die beauftragten Pfarrer sich ohne
Einsehränkrrno r^- n-"^:^rsetZ und dieLrrrJerr! srr^s..y oll gq- Ul ulrsYs
qelterrden Gesetze halten.

Für den Bereich unserer Landeskirche ist
im Sinne der geschlüsse der Bundessynode
und der Konferenz der Kirchenleitungen des
Bundes in Absprache mit Cen Verantwortli-
chen des für den sächsichen Raum zuständi-
gen Wehrbereichskommandos VII die ne-
benamtliche l,lahrnehmung der Seelsorge an
Soldaten für die acht Standcrte auf dem
Gebiet Llnserer Landeskirche zunächst durch
Gemeindepfarrer und Diakone von der Orts-
gemeinde aus geregelt worden. Aber die
grundsätzliche Klärung des Problems steht
unter zeit- und Sachdruck an. Sie wird die
FKn inqcoqamf haqnhÄff i aan miiqqon

Die VI. Synode des Bundes der Evangeli-
schen Kirchen hat dazu im Februar 1991
fn l aanÄon Pocch l rrR aof: Rf .

"Darurn bittet die Synode die Konferenz der
Kirchenleitungen, in Abstirnmung mit dem
Rat der Evangelischen Kirche in Deutsch-
'I :nri rrnrrorziia l i nh oi no Arhai l- qnrrrnna o i n-fvvyrsYtsv v*..

-.,aaf -a- Äi a don hi shar.i oen _ für die4UDV LaYll r Uf E uErl !rDrrs! rys

Kirchen des Bundes nicht akzeptablen - Mi-
'I i f ärsee lqrlrd^'-^.^!*-- ":L^-*-üf t mit demrruq!aEcravrYEVElLlOy qvelyl

ziel, eine gemeinsame Regelung zu erarbei-
ten und gegebenenfalls mit der Bundesre-
^i ^r"n^ ai nn \/arändorrrnn doc \/orf r^doq9rgrurr9 grllg vs!orrue!srry ssr vsr L!q:rsr

abzuhandeln. "

Das Problem wird natürlich auch unsere
Landeskr-rche beschäftrgen müssen, denn It.
Artikel '1 0.b der Grundordnung der Evange-
lischen Kirche i-n DeutschLand bedürfen
Sachverhaite wie der Abschluß eines MiIi-
tärseelsoroevortr^-Fq des EinverständniS-
ses der Gliedkirchen. Den Kernpunkt der
Diskussionen und der zu treffenden Ent-
scheidungen werden hoffentlich nicht zu-
erst pragmatrsch-orgenisatorische Fragen
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Leitartikel
(kräftemäßi9e Überforderung der Ortsge-
meinde, vertraglich geregelter Zugang zu
den Standorten, Begleitung bei Manövern)
oder gar finanzielle Überlegungen ausma-
chen, falls diese als ein Hebel ins Spiel
qebracht werden sollten. Den Kernpunkt
müssen die Frage nach der Unabhängigkeit
der Verkündigung der Kirche und die Bedin-
gung der Freiwilligkeit der Inanspruch-
nahme des Dienstes der Kirche bilden. Was
ist zu diesen Kernpunkten auf dem Hinter-
grund des Textes des Militärseelsorgever-
trages und der gegenwärtigen Praxis in den
westlichen Gliedkirchen zu saqen?

Die Kernpunkte ergeben sich nach meiner
gegenwärtigen Erkenntnis zur Sache aus den
in Abschnitt I "Grundsätze" forrnulierten
Artikeln 2 bis 4 des Militärseelsorgever-
traqes. Diese Artikel- lauten:

"ArtikeI 2

( 1 ) Die Militärseelsorge als Teil der
kirchlichen Arbeit wird im Auftrag und un-
ter der Aufsicht der Kirche ausgeübt.
(2) Der Staat sorgt für den organisatori-
schen Aufbau der Militärseelsorge und
trägt ihre Kosten.

Artikel 3
( 1 ) Die MiIitärseefsorge wird von Geistli-
chen ausgeübt, die mit dieser Aufgabe
hauptamtlich beauftragt sind
(MiIitärgeistliche). Für je eintausend-
fünfhundert evangelische Soldaten (Artike1
7 Absatz '1 Nr. 1 bis 3) wird ein Militär-
geistlicher berufen.
(2) In besonderen FäIIen können auch im
Dienst der Gliedkirchen stehende Geistli-
che nebenamtlich mit Aufgaben der uilitär-
seelsorge betraut werden
(Militärgeistliche im Nebenamt) .

Artikel 4

Aufgabe des uititärgeistlichen ist der
Dienst am Wort und Sakrarnent und die Seel-
sorge. -tn diesem Dienst ist der MiIitär-
geistliche im Rahmen der kirchlichen Ord-
nung selbständig.
A1s kirchlicher Amtsträger bleibt er in
Bekenntnis und Lehre an seine Gliedkirche
gebunden. "

zunächst zum Artikel 2:
Sein Absatz 2 basiert auf Artikel 1 40 des
GrundgeseEzes, der seinerseits u.a. die
Bestimmungen des Artikel 141 der 9{einarer
Verfassung als gültig erklärt, der lautet:
"Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst
und Seelsorge im Heer, in Krankenhäusern,

Strafanstalten oder sonstigen öffentlichen
Anstaften besteht, sind die Religionsge-
meinschaften zur Vornahme religiöser Hand-
lungen zuzulassen, wobei jeder Zwang
fernzuhalten ist. "

Im Wortlaut di-eses Artikels ist eine auch
in den westl-ichen Gliedkirchen der EKD zu
hörende Grundsatzfrage an die gegenwärtige
Gestalt des MiIitärseelsorgevertrages ver-
borgen. Der Wortlaut garantiert die
"Vornahme religiöser Handlungen". Das gilt
zunächst einmal unabhängig von jeder ver-
traglichen Regelung. Das ist ein wichtiges
Argument gegen die Sorge, Änderungen des
bestehenden Vertrages seien über die Maßen
kompliziert. Aber kritisch täßt sich auch
anmerken ein nicht unwesentficher Unter-
schied zwischen "zul-assen" reIigiöser
Handlungen oder "einrichten" solcher Hand-
Iungen unter einern wie auch immer noti-
vierten Interesse.

Der Absatz 1 des Artikels 2 regelt die ui-
litärseelsorge klar al-s Arbeit im Auftrag
und unter Aufsicht der Kirche. Im Artikel
11 heißt es im Absatz 1 im Blick auf den
Militärbischof:
"Der Militärbischof wird vorn Rat der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland ernannt.
Vor der Ernennung tritt der Rat der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland miL der
Bundesregierung in Verbindung, um sich zu
versichern, daß vom staatlichen Standpunkt
aus gegen den für das Arnt des Militärbi-
schofs vorgesehenen Geistlichen keine
schwerwiegenden Einwendungen erhoben wer-
den. "

Und im Artikel 1 9.1 heißt es im B1ick auf
die Mi litärgeistJ. ichen :

"Nach der Erprobungszeit werden die Mili-
tärgeistlichen in das Beantenverhä1tnis
auf Zeit berufenl soweit sie dauernd für
leitende Aufgaben in der Militärseelsorge
verwendet werden sollen, werden sie in das
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen. "

Der oben zitierte Passus aus dem Brief des
Bundesministers für Verteidigung sowie das
daran angeschlossene Gespräch machten das
aus der Sicht des Staates natürlich über-
aus verständliche Anliegen aIs Problem
deutlich. So einsichtig es ist, daß diesen
Dienst ein erklärter Gegner des Militärs
nicht wahrnehmen kann (und von sich aus
wohl auch nicht wahrnehmen wird), so doch
nicht möglich ist die theologische Akzep-
tanz dieser Einschränkung. Die Frage des
Beamtenverhältnisses auf Zeit für die Mi-
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Leitartikel
Iitärgeistlichen erscheint mir dabei nur
als ei.n relatives Problem dienstrechtli-
cher Natur.
Fli e opf ,^of f ono Lösrrno i sf hoi der FOfmu-
lierungsgeschichte des Militärseelsorge-
rrerf r:oeq nol':on der Fraoe nar.h der Geherm-
haltung mj-litäri-scher Sachverhalte vor aI-
lem auch f inanztechr-irsch begründet worden:
Die Anstellungs- und Vergütungsmodalitäten
der einzelnen Gliedkirchen waren für die
Bundeswehr z.T. erschwerend unterschied-
lich.

Zum Artikel 3:
Der Absatz 1 macht deutlich, daß der MiIi-
{-ärcoal qnrnorzarl- rnacnhränL+- 7' ' -- -rag aus unelngescnrarlKE'
volkskirchlichen VerhäItnissen entstanden
ist. Solange in den östlichen Standorten
der Bundeswehr nur junge Männer aus den
östlichen Bundes]ändern eingezogen werden
(rrnd das i.st zunindest für die nächsten
Jahre so vorgesehen), wird es für unseren
Bereich ohnehin nicht anders ein können
wie im Absatz 2 aLs Ausnahme vorgesehen.
Aber inmerhin macht sich in diesem Artikel
die von der Herausforderung der Säkulari-
sation noch unbehelligte Entstehungsge-
schichte des Militärseelsorgevertrages
deutlich.

Zum Artikel 4:
"Aufgabe des MiIitärgeistlichen ist der
Dienst am Wort und Sakrament und die SeeI-
sorge. tt

Dieser klar geistlich umrissene Auftrag
reibt sich mit der in den langen Jahren
geformten Praxis des Lebenskundlichen Un-
terri.chtes. Für diesen Unterricht fehlen
nir praktische Erfahrungen der Anschauung.
Insofern sind meine kritischen Bedenken
natürlich schnell zu attackieren. Der Le-
benskundliche Unterricht erscheint mir
aber als ein Kernproblem in der Diskus-
sion. Er ist nicht Bestandteil des Mili-
tärseelsorgevertrages. Er ist erst später
durch zusätzliche Regelungen geordnet wor-
den. Ursprünglich haben die Verantwortli-
chen der Bundeswehr interessanterweise
einen Unterricht unter Verantwortung der
Bundeswehr unter Mitbeteiligung der Kirche
gewoIlt. Drese Mitbeteiligung sollte über-
konfessionell sein. Da sich die Evangeli-
sche und die Katholische Kirche dazu nicht
verstehen konnten und weil sich in der
Praxis zunehmend die Durchführung des Un-
terrichtes auf die Pfarrer konzentrierte
mangels anderer Träger oder l"litträgerf r./o

bei das Argumenru eines diakonischen Auf-
trages der'Kirche für Cie Gesellschaft
eine Rolle spielte, ist die Durchführung

dieses Unterrichtes schließlich allein an
dr e l"li I i f ärnf ^rrär cle.r:n.ron Den InhaItrre-5!r

des Unterrichtes und sein ziel defrniert
err:e zentraLe Dienstvorschrrft aus dem
Jahre 1959 (ZdV 66.2, zitiert aus einem
Referat von Oberkirchenrar- HaraId Bewers-
dorff, Düsseldorf, in einem vom Kirchenamt
der EKII im Arouqt 1991 übersandten Abdruck
S. 7): "In besonderer Weise soll der Le-
benskundliche Unterricht dem einzelnen
Sol-daten dre Verantwortung für seine Le-
bensführung klarmachen, ihn die Notwendig-
keit von Selbstzucht und tlaß erkennen leh-
ren und sein Pflrchtbewußtsein stärken.
Er soll dem einzelnen die Quellen zeiqen,
die dem Leben Sinn geben, und zu Ordnungen
hinführen, durch die die Gemeinschaft Ie-
benswert und damit verteidigungswert
wird." fch kann Bewersdorff nur zustimmen,
wenn er a.a.0. dazu sagt: "Festzustellen
ist, daß der Lebenskundliche Unterricht
den Rahnen des Vertrages verläßt, also ei-
nes vertraqes mit dem Vertraqszweck Seel-
sorge. "

Die anstehende Problematik ist m.E. damit
beschrieben. Inwieweit die friedensethi-
schen Einsichten der nunmehr östlichen
Gliedkj-rchen der EKD für eine künftige Ge-
stalt der Seelsorge an Soldaten und deren
InhaIt selbst unter uns konsensfähig sind,
sei dahingestellt. Ihr Geist darf uns den-
noch nicht zur anscheinenden Tagesordnung
übergehen lassen.
Major a.D. Franz l4eyer, St. Augustin, hat
bei der o.g. Tagung im Mai 1991 in Eisen-
ach erklärt (zitiert nach epd-Dokumenta-
tion 24a/91 S. 13): "Wenn wir die Militär-
seelsorge so lassen wie sie ist, wird sie
weiterhin ein TeiI der Inneren Führung
sein. Wenn wir woIlen, daß Militärseel-
sorge dazu beitragen sol1, die Eigenver-
antwortung und Gewissensschärfung des ein-
zelnen Christen zu fördern, müssen wir die
Militärseelsorge von der Bundeswehrführung
unabhängiger nachen. Nicht der Soldat kann
erwarten, daß er vom Christen in seinem
Beruf bestätigt wird, sondern der Christ
solL erwarten Cürfen, daß ihm in der Seel-
sorge stets di.e kritischen Alternativen
rles,'Iesrrs vön Nazareth vorqestellt wer-
den". Das ist das Kernproblern!

Und weil es so ist. daß eben Strukturen
arrr-h nrariioar. erscheint mir aIs eine Kon-veryv'rf e

seguenz für dre Srrche nach einer neuen Ge-
ste t. : ,ler S::e-.>u; -= gri Soidaten unabding-
bar, was Probst i{erno Falcke, Erfurt, auf
dpr o o. Tacrr-,cr in Eiscnach in TheSe 5 und
6 seines Beitrages gesagt hat ( zitiert
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Leitartikel
nach epd-Dokumentation Nr. 24a/91 S. 6):
"Das Recht zur Seelsorge unter Soldaten
beansprucht die Kirche auf der Grundlage
des Rechtes der freien Religionsausübung.
Sie tut dies a1s ein Verband in der plura-
listischen GeselIschaft, nicht als
'Partner' des Staates mit der Funktion,
Garenf der staatstraqenden Werte, Normen
und Sinngebungen zv sein Auf dem
Hj-ntergrund ihrer Erfahrung mit der ideo-
logisch formierten und indoktrinierten

DDR-cesellschaft und NVA ist für di_e Kir-
chen in den neuen Bundesländern der Grund-
satz der Freiwilligkeit von entscheidender
Bedeutung für eine offene, unverstellte
Begegnung zwischen Soldaten und Kirche

Volker Kreß, Dresden
Oberkirchenrat im Evanq.-Luth. Landeskir-
chenamt Sachsen

DOKUMEIITATION
Ein Informationsdienst

Evangelischer Pressedienst, Zentralredaktion Frankfurt am Main, Haus der Evangelischen Publizistik

Nr "25192 Frankfurt am Main, 9. Juni 1992

Militärseelsorge: Lernprozeß in Ost und West
Zum aktuellen Stand Diskussionsbeiträge pro und contra von
Bewersdorff , Martin, Noack, Ottemeyer, Stöckmann, Niemöller
Um die geforderte Neuordnung der Militärseelsorge ging es bei einer Podiumsdiskussion am 1. Mai
in Friedewald. In den Beiträgen spiegelt sich die Bandbreite der Positionen: der neue Militärgene-
raldekan und der Vorsitzende eines militärseelsorgekritischen Vereins, ein Oberkirchenrat und ein
General, ein früheres Mitglied des Rates der EKD aus dem Westen und ein aktuelles aus dem Osten

- da sind alle wesentlichen Argumente und Überzeugungen vertreten. Texte von einer Veranstal-
tung des ,,Dietrich-Bonhoeffer-Vereins zur Förderung christlicher Verantwortung in Bundeswehr,
Kirche und Gesellschaft" sind bereits vor einem Jahr als epd-Dokumentation Nr.24al9 1 erschie-
nen; Titel: ,,Militärse€lsorge ja - aber wie?". Ergänzende Texte zu einem dort ebenfalls wiederge-
gebenen Stoltenberg-Brief sind in der vorliegenden Ausgabe enthalten.

Ein Inf<irmationsdienst der Zentralredaktion des Evangelischen Pressedienstes, Herausgegeben vom Gemeinschaftswerk der Evangelischen
Publizistik e.V. (GEP). Chefredakteur: Hans Hafenbrack. Verantwortlicher Redakteur: Wulf Röhnert. Drektor des GEP: Hans-Wolfgang Heßler.
Haus der Evangelischen Publizistik, Emil-von-Behring-Str. 3, 6OOO Frankfurt am l\-4ain 5O, Postfach 50 05 50, 60O0 Frankfurt arn Main 5O
Telefon (O691580 98-O, Telefax (0691580 98-122, Telex 176997347. Nach- urd Einzelbestellungon sind möglich. Dor Inlormationsdienst
epd-Dokumentation dient der persönlichen Unterrichtung. I'lachdruck nur nach Fliicksprache mit d€r Redaklion und unter Ouellenangabe.

- CJ8



,,Der unselige Kampf um die Militärseelsorge" bewegt die EKD Zum Rücktritt von
Heinz-Georg Binder

ie EKD wollte sie vorerst für sich
behalten, aber die innerkirchli
chen Buschtrommeln gingen mit

der Nachricht von sich aus auf den Markt
Die EKD bestätigte flugs die Gerüchte:
Heinz-Georg Binder, Bevollmächtigter
der EKD in Bonn, hat um seinen Abschied
gebeten. Im Herbst kommenden Jahres
will der 62jährige T?reologe sein Bonner
Büro verlassen. Auch sein Amt als Militär-
bischof möchte er niederlegen'

Binders Rücktritt kommt, was den Zeit-
punkt anbelangt, überraschend, aber
nicht unerwartet. Von Natur aus eigent-
lich nicht zu Resignation neigend, hat er
Freunde schon seit längerem wissen las-
sen, daß ihm die Arbeit in Bonn immer

Heinz-Georg Binder, Bevollmächtigter
des Rates der EKD am Sitz der Bundes-

Er warf das Handtuch: Militärbischof Heinz-
Georg Binder. Foto: EM

ben, daß die kirchenamtliche Unterstüt-
zung für ihre Arbeit immer schwächer
wurde. Das zeigte sich bereits auf der
ersten gesamtdeutschen Synode Ende Ju-
ni l99l in Coburg und erst recht aufder
November-Synode in Bad Wildungen.
Kein Ratsmitglied stellte sich in den
Diskussionen hinter Binder. Besonders
peinlich war folgender Zwischenfall auf
der Vereinigungssynode in Coburg: Die
EKD-Synodale Gertrud Gumlich - auch
Mitglied der Kirchenleitung der Evange-
Iischen Kirche in Berlin-Brandenburg -
beantragte, daß das Amt des Militärbi-
schofs und das des Beauftragten bei der
Bundesregierung getrennt werden und
nach einem neuen Beauftragten Aus-
schau gehalten werden sollte. Das bedeu-
tete nicht weniger als die Forderung nach
einem Rücktritt des bewährten Binder.
Der damalige EKD-Ratsvorsitzende, Bi-
schof Martin Kruse, der gleich nach dem
Beitrag von Frau Gumlich sprach, vertei-
digte Binder nicht, obwohl man diesen
Ende 1984 massiv gedrängt hatte, beide
Amter gleichzeitig wahrzunehmen. Mili-
tärgeneraldekan Gramm hatte bereits zu
dieser Coburger Synode die Konsequen-
zen gezogen und um seinen Abschied
gebeten. Schnell wurde der Düsseldorfer
Wehrbereichsdekan Johannes Ottemey-
er als Nachfolger bestellt. Da er bereits
die 60 überschritten hat, gilt er als,.Über-
gangslösung".

K Rüdiger Durth

Zwei EKD-Spitzenkräfte weffen das Handtuch: Binder und Gramm

Streit um die Soldaten

T-\ er unselige Kampf um die Militär-
-l-f seelsorge" (Generaldekan Reinhard
Gramm) eischüttert gegenwärtig die
Evangelische Kirche in Deutschland
(EKD): Nach dem 62jährigen Gramm
selbst. der Ende des Monats von Bundes-
verteidigungsminister Gerhard Stolten-
berg vorzeitig als Leiter des Evangeli-
schen Kirchenamtes fiir die Bundeswehr
verabschiedet wird, hat nun der 62jähri-
ge Militärbischof Heinz-Georg Binder
ebenfalls resigniert das Handtuch gewor-
fen. Er hat den Rat der EKD gebeten, ihn
ab November in den Ruhestand ziehen zu
lassen - zugleich auch als Bevollmächtig-
ter der Kirche am Sitz der Bundesregie-
rung. Damit hat der durch die neue
Einheit der EKD heraufbeschworene
Streit um die rechte Art der kirchlichen
Seelsorge an den Soldaten seinen (vor-
läufigen) Höhepunkt gefunden. Zur Erin-
nerung: Die Kirchen in der ehemaligen
DDR lehnen den 1957 (von der übrigens
damals noch gesamtdeutschen EKD) ge-
billigten Militärseelsorgevertrag ab. Sie
sehen in ihm ein Instrument zu großer
Staatsnähe und wollen deshalb die Solda-
ten in ihrem Bereich von Gemeindepfar-
rern versorgen. Das ist ihnen großzügi-
gerweise vom Bu.ndesverteidigungsmini-
sterium für eine Ubergangszeit von zwei
bis drei Jahren gestattet worden. Dieses
Nein hat aber auch in den Kirchen der
alten Bundesländer zu neuen Auseinan-
dersetzungen um die Militärseelsorge ge-
führt. Viele, die schon immer dagegen
waren, daß die Militärpfaner vom Staat
bezahlt werden (inhaltlich unterstehen
sie ausnahmslos der Kirche), sehen eine
neue Chance. Zusammen mit den ost-
deutschen Kirchen wollen sie den Mili-
tärseelsorgevertrag kündigen und neue
Regelungen durchsetzen.

1|einz-Georg Binder (seit 1985 ne-
I I benamtlicher Militärbischo0 und
Reinhard Gramm (seit 1974 Militärge-
neraldekan) mußten mit Bestürzung erle-

re9rerun9 Foto: Sven Simon

schwerer fällt, seit im Protestantismus die
Partnerschaft zwischen Staat und Kirche
nicht grundsätzlich, aber doch partiell zur
Disoosition steht.,Ein besonders strittiges
Thema macht den Konflikt, in den die
Zeitläufte Binder ohne eigenes Zutun
schickten, offenkundig: die Militärseel-
sorge. Seit der Neuvereinigung mit den
Kirchen Ostdeutschlands steht die EKD
nicht mehr zu den 1957 getroffenen Ver-
einbarungen mit der Bundesregierung.
Als Bevollmächtigter wäre Binder in Zu-
kunft die Aufgabe zugefallen, in Bonn die
veränderte Position der EKD darzulegen,
die der Militärbischof Binder nicht teiit.
Dennoch: AIs ein Politikum ist seine De-

mission nicht zu werten, geschweige als
Ausdruck eines gestörten VerhäItnisses
zwischen ihm und dem im November ge-

Das Sigret der Evangelischen Militärseelsor-
ge mit dem lateinischen Motto: ,,Domini su-
mus" (übersetzt ,,Wir sind des Herrn.")

112192 ideo

, hat er einmal einer DS-Mitarbeite-
tanden. Bis Herbst 1992 ist er noch
t. Danach erst bleibt ihm ausrei-
Zeit, seiner Lieblingsbeschäftigunc
gehen - KartoffelsuPPe zu kochen.

DIETRICH SATTLER
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Personalia

E KZ H+.N Nr.?4191 land zur Zeit durch einen Aus-
schuß den 1957 zwischen Kirche
und Staat geschlossenen Militär-
seelsorgevertrag überpri.ifen läßt,

Zum Vorwurf, mit der Militär-
seelsorge mache sich die Kirche
zum Diener des Staates, sagte Ot-
temeyer, dies treffe nicht zu. Er sei

Klaus Bngelhardt

EKD-Chef verteidigt Soldaten
ber BAD WILDUNGEN, 7. November.

Der neue Landeworsitzende der Evange-
lischen Kirche in Deutschland (EKD),
Klaus Engelhardt, will, daß die Militär-
seelsorge künftig,,gemeindenaher" !t-
staltet wird. Er kann sich auch vorstellen.
daß das entsprechende Kirchenam! das
derzeit noch beim Bundesverteidigungs-
ministerium angesiedelt isl eine ,,neue
Zuordnung" erhält. Allerdings warnte er
davor, da3 das Bekenntnis ostdeutscher
Christen zur Kriegsdienstvenrreigerung
als dem deutlicheren Zeichen gegenüber
dem Wehrdienst ,,zum moralischen
Urteil" über Soldaten werden könnte.

Der badische Landesbischof Enget-
hardt war am Mittwoch abend im nord-
hessischen Bad Wildungen von der ach-
ten EKD-Synode mit 126 der 1?1 abgege-
benen Stimmen zum Ratsyorsitzenden
gewählt worden.

Aus , FR 8.44, 4gg4

Horst ftirschler

LEIPZIG. Der neue Leiter des ,,nicht ein einzises Mal vom Sraa:
Evangelischen Kirchenamtes für unterDruck s.ötrtworden,..

fl""rä'#:"öx'J:i,'"T"iJl'$!_FKAlr_i*ü*!ll'"T*"1_e"tr_

I
Der hannoverische Landesbischof Horst
Hirschler wurde vom Rat der EKD als Nach-
fblger des verstorbenen Kasseler Bischofs
Hans-Gernot Jung zum Beirats-Vorsitzenden
fi.ir die evangelische Militärseelsorge berufen.
Zugleich wurde Hirschler auch Beauftragter
für Fragen der Kriegsdienstverweigerung.

1 5i92 evangelische information

reit, auf den Beamtenstatus für
Militärpfarrer zu verzichten.,.Ich
hänge nicht daran", sagte er bei ei-
ner Diskussion in der Leipziger
Friedenskirche. Er könne sich
auch vorstellen, daß der Name Mi-
litärseelsorge durch einen anderen
Begriff wie ,,Seelsorge an Solda-
ten" ersetzt werden könne. Otte-
meyer erinnerte daran, daß die
Evaneelische Kirche in Deutsch-

I Den Beamtenstatus für Mili-
tärpfarrer hat Generaldekan Johan-
nes Ottemeyer als ,,weiterhin sinn-
voll" verteidigt. Vor Jugendoffi-
zieren sagte der Leiter des Evan-
gelischen Kirchenamtes für die
Bundeswehr, damit werde den
Pfanem in der Militärseelsorge
ein Höchstmaß an kirchlicher Frei-
heit sarantieft.

EKZ *+N W. tG l9a,
Auf dieser Veranstaltung habe

ich eingehend dargelegt, daß die
gegenwärtige Form der Militär-
seelsorge sowohl kirchlichem wie
staatlichem Verfassungsrecht wi-
derspricht. Alles schreit, daß durch
die Kirchensteuer die Trennung
von Staat und Kirche, wie sie in
der Verfassung festgelegt ist, auf'-
gehoben sei. Und was ist mit dem
Militär-Seelsorge-Vertrag? In ihm
findet die unglückseligste Ver-
quickung staatlicher und kirchli-
cher Zuständigkeit statt, bei der
aus staatlichen Mitteln jährlich
rund 29 Millionen Mark - wohlge-
merkt nicht aus Kirchensteuer-
Mitteln - für die Militärseelsorge
aufgervandt werden. Ist das staat-
lich und kirchlich noch legitim?
Nein; es widerspricht der Barmer
Theologischen Erklärung ebenso
wie unserer Verfassung.

Daß der Militärdekan nun die-
sen Zustand als Ausdruck von
Freiheit der Verkündigung lob-
preist, kann nur als die Selbstberu-
higung durch das berühmte ,,Pfei-
fen im Wald" sedeutet werden.
Auf der Tagung in Friedewald hat
er jedenfalls rnit keinem Wort die
grundsätzlichen Bedenlien und die
Notwendigkeit der Neuordnung
der N1ilitärseelsorge entkräftet.
Und ein Letztes: Wir stehen in ei-
ner Besinnunesphase, rvie die not-
wendige Seelsorge an den Solda-
ten neu geordnet werden kann -
niclrt zuletzt angestoßen durch un-
sere neuen Bundesbüreer und

Pfeifen
im Wald

Erst kürzlich hat in der Sozial- durch die Kirchen in den neuen
ak-ademie Friedewald eine Veran- Bundesländern- Der Generaldekan
sraltung des Dietrich-BonhoetTer- täte gut daran, als unmittelbar Be-
Vereins stuttgefunden. auf der r 1;oiTensr durch Zurückhaltung die
auch der Hen'Geireraldekan anwe- Freiheit solcher IJe sinnuns nicht
send rvar.

.kn i'liemöilcr:
ti sitilen

Nach der kurzen Mel-
duns in Nr.22 soll der

Generaldekan im Kirchenamt der
Bundeswehr den Bearntenstatus
der ,,Miiitärgeistlichen" mii dem
Hinweis darauf verteidigt haben,
daß ..... damit den Pfarrem in der
Militärseelsorge ein Höchstmaß an
kirchlicher Freiheit garantiert"
werde.

Sollte der Generaldekan dies er-
klärt haben, so stünde dies in ei-
nem auffallenden Wfoerspruch zu
einer Meldung über eine Auße-
rung desselben Generaldekans in
Leipzig (!), wonach er nicht an der
gegenwärtigen Form der Militär-
seelsorge hänge. Ob man die neue
Einheiiin der Art seiner Außerun-
gen noch nicht gefunden hat?

Aber die in der Kirchenzeitung
geäußerte Auffassung ist schon
eher kurios: der Beamtenstatus der
Militärgeistlichen - die hessen-
nassauische Kirchensynode hat
ihn eindeutig verworfen - soll eine
größere,,kirchliche Freiheit" ga-
rantieren als der Seelsorger, der
aus Kirchensteuermitteln bezahlt
u'ird?

Aufgespießt
.Es gibt keinen gereebten Ktieg, aber
es kann die Pflicht zu militärischen
A)<tionen geben."

Der hannoversche Landesbi-
schof Horst Hirschler in ernem
Streirgespräch mit dem Bochu-
mer Theoiogieprofessor Kouad
Raiser. 6. k. 6.ii.t
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EKD-Ausschuß

beschließt

Arbeitsgruppe der E,KD will Aqs : l{e. klen buY ci t <h ?
F.irch er zc)f'rülq" 4 2 | g2

o

Mititärseelsorge gesamtdeutsch regeln
HAnnol'er (cpd). Dcr Rut cler Evan-

gelischen Kirche in Deutschland
(EKD) hat einen Ausschuß eingesetzt.
der den geltenden Ir4ilitärseelsorgever-
trag überprüfen und eine gemeinsame
Regelung in Ost- und Westdeutschland
vorschlagen soll. Wie die EKD am
5. März in Hannover mitteilte, gehören
dem Ausschuß neben Synoden- und
Ratsmitgliedern auch Vertreter der
Landeskirchen sowie der Militärseel-
sorge an. Vorsitzender ist Eckart von
Vietinghoff, Präsident des Landeskir-
chenamtes Hannover.

Derzeit bestehen unterschiedliche
Regelungen für die seelsorgerliche Be-
gleitung der Soldaten. In Westdeursch-
land erfolgt die Betreuung nach dem
Militärseelsorgevertrag aus dem Jahr
1957, der die Präsenz der Militärpfar-
rer in den Kasemen regelt. Dagegen

hatten die ostder.rtschcn Landeskiiuhcrr
irn Zuge dcr kirchlichen VcreinigLrne
die Ubernahrne des \€rtrages abge-
lehnt ünd Ortspl'arrer rlit der Seelsor-ee

an Soldaten beaultragt.
Verteidi gungsnri ni ster Gerhard Stol -

tenberg (CDU) stimmte zu, daß die
ostdeutschen Kirchen für eine Übcr-
gangszeit ein eigcnes Modell erproben,
sprach sich jedoch deutlich für die Bei-
behaltung des Militärseelsorgevertra-
ges aus. Mehrere westdeutsche Lan-
deskirchen halten allerdings eine Revi-
sion des Staat-Kirche-Vertrages für ge-
boten.

Vor diesem Hintergrund verlangte
die EKD-Synode im Herbst 1991 eine
Arbeitsgruppe. Sie soll eine gemeinsa-
me Regelung erarbeiten, mit der die
derzeit unterschiedliche Praxis in Ost
und West abgelöst wird. Dabei sollren

rueben den Erlahrunqcn mit clcrtr \li-
litärseelsolgcvertrag auch dic Einsich-
ten des konziliarcn Prozesses fi.ir Ge-
rcchtigkeit. Frieden und Beivahrung
der Schöpfung einbezogen werden,
hieß es in dem Synodenbeschluß.

Diese Berufung auf den konziliaren
Prozeß hatte im Dezernber den evanse-
lischen Militärbischof Heinz-GeJrg
Binder veranlalJt. seinen vorzeitigen
Rücktritt Ende l99l anzukündigen.

Nach Information des Evangeli-
schen Pressedienstes gehören der Ar-
beitsgruppe Jtirgen Warnke (CSU).
Barthold Witte, Rosemarie Cynkie-
wicz und Axel Noack aus dem Rat der
EKD an, ferner die EKD-Synodalen
Cornelius von Heyl, Hans-Jochen
Kühne, Herwig Pickert, Karl-Heinz
Welz sowie aus den Landeskirchen
Harald Bewersdorff (Düsseldorfl,
Theodor Glaser (München), Hans-
Martin Harder (Greifswald), Hennig
Kramer (Kiel) und Heidi Sörensen
(Stuttgart).

Die Militärpfarrer sind durch Mi-
litärdekan Siegfried Koch. der Beirat
der Militärseel sorge durch Generalma-
jor Johann Adolf Graf Kielmannsegg
sowie Dorothee Schmidt-Smeding
(Kiel) vertreten. Aus den ostde utschen
Kirchen wird dem Ausschuß zudem
ein Pfarrer angehören. der in der Sol-
dntenseelsorge tätrg ist. Er ivird vor-
russichtlich bei einenr senreinsanren
Tretfen der mit der Soldatenseelsorge
beaultragten ostdeutsch,:n Pfarrer in
dieser \\'oche in Bcrlin benannt.

-\is Berarcr dc.s EKD-,\usschusscs
u urtlen zudcn,' !c.nannt \1iIitärbischol'
fleinz-Ceorg Bintlcr Lrnci Gcnelaltle-
kan Johlrnnes Ottc-rrril cr. OLrcrkirchen-
rat Erich Rtickert. iler Wittcnbcrger
Propsl f{1111.; Trcrr sou ie cirr \/e ltr-cler
dcr katholischcn Kirchc

EKD-Synode Bacl \\''ildungen, Z 11. 1991. Ilit z.*ei (leqen-
stinrrnen und eincr Enthrltung L.eschioli dic
S-r'nodc': ,.I)ic' Seclsorge an Sold,rtert rst - n'ie
die Seelsorgc an Zir-iidienstleistcn.ler - cinc
.\ul{abc tl. r hilche, die sic iu ci{encrVer.rrrr
r\ orr-unr zu erfüllc-n h;rt. l)ic' gcgenri-är tise
untclschicrlliche Währnehnruns Jiescr ^\uf-
g,.rbc inr Bercich des fr'üher.'n IJun.les dcr
Evanselischen Kirchen un.1 der irühercn
Evangelischen Kirche in Deutschlarrd nruß
durch einc semeinsame Regelunq :rbgclirst
\\eroen.
Darunr bittet die S1-node den Ret der EKD,
untc'rzüglich eine Arbeitsgrr.rppe einzusct-

zr'n. tlie .len bishcrigt'n \lilitilsccisc)rs('.,cr-
r:.ru ü[rclpr-tiit nrit .le rr Zici. ei:re ge rrrt'irr-
s,rtrtc Rer;t)ung zLr ellrrbcitcn.
l).rtre r :;in,.l sL)rr olrl tlic I:rf.ihr-iinti'n rril .icrl
birirer-iqcrr \',:rtr.tq, rlic I )iskr,i.ti,rrr rl.rr[i[rtr
rr i.' .,.uc l r tli e It i n s i c it t c n .-r u \ ri en l Krrn z i l i.rr c ;r

Pr ozeli firr (.cr cchtiskcit, I:rjctie u urr.l Ilc-
nrltrttlrg tler Schiipitrng r.rrrJ .lic gt'gcrrrr.ir
tige P:'.rxis irn IJercich de., trirhcrcn lJr,rntles

der F-r'.rrrqi-li schcn K i r-ch cn zu lrerircks ic]r ti -

gcrl.

I)ie Slnodc cr\\'ilrtct cinen erstcn Bcricht clcr
ArLreitsgruppc .rut der nichsten Slnt,.l rl
ta!lu nq."

So gemischt wie ciie Ausrüstung mancher Bundeswehreinheiten im
Osten (Uniform von der Bundeswehr und Vlaffe von der NVA) sinct
hier die Gefühle vteler junger Soldateit. Fcto .Dd,Grs:
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Mi I itärseelsorgeausschuß

WIESBADEN. Unzufriedenheit
mit der Zusammensetzung des
vom Rat der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD) eingesetz-
ten Ausschusses für Militärseel-
sorge hat der Dietrich-Bonhoeffer-
Verein in Wiesbaden geäußert.
Der Arbeitsgruppe fehlten ,,kriti-
sche Stimmen", die den Diskus-
sionsprozeß zur Uberprüfung des
geltenden Militärseelsorgevertrags
und fiir Erarbeitung neuer gemein-
samer Regelungen in Ost- und
Westdeutschland ..bisher wesent-
lich mitgeprägt" hätten, erklärte
der Sprecher des Vereins, Pfarrer
Dr. Karl Martin.
Im einzelnen bemäingelt .Martin,
daß weder seine Organisation, die
seit vielen Jahren eine grundsätzli-
che Neuordnung des Dienstes der
Kirche unter den Soldaten verlan-
ge, noch der Generalsekretär des
Reformierten Bundes, Pastor Her-
mann Schaefer, in der Arbeits-
gruppe vertreten seien. Schaefer
habe als darnaliger Vorsitzender
des Friedensausschusses der Evan-
gelisch-reformierten Kirche 1989
und 1990 zu Tagungen über dieses
Thema eingeladen und damit den
Beginn des Meinungsaustausches
zwischen den verschiedenen Posi-
tionen, Gruppen und Institutionen
ermöglicht.

Als ,,aufftillig" wird es in der Er-
klärung des Bonhoeffervereins be-
zeichnet. daß in den EKD-Aus-
schuß für lrililitärseelsorge, dem
Vertreter der Synode, der Kirchen-
konferenz und des Rates sowie der
Milit?irseelsorge angehören, kein
Vertreter der Evangelischen Kir-
che in Hessen und Nassau berufen
wurde. Dabei habe die hessen-nas-
sauische Kirche als erste und bis-
her einzige Landeskirche eine spe-
zielle Arbeitsgruppe zu dieser
Thematik eingesetzt. Ihre Kirchen-
synode habe am 6. Dezember
1990 - basierend. auf dem Ab-
schlußbericht dieser Gruppe - ei-
nen Grundsatzbeschluß zur Re-
form der Militärseelsorge gefaßt,
dessen Forderungen inzwischen
auch von anderen Landeskirchen
übernommen worden seien.

Nach Mitteilung von Martin wird
der Bonhoefferverein vom 30.
April bis 2. Mai in der Evangeli-
schen Sozialakademie Friedewald
im Westerwald eine Tagung zum
Thema ,,Neuordnung der Militär-
seelsorge - ein Lemprozeß in Ost
und West" durchführen, um für
die künftigen Beratungen der
EKD-Arbeitsgruppe eine,,öffentli-
che Begleitung sicherzustellen".

furilrold C. Witte leitet den FDP-&sptüchsktzß
liberalismuswdKirche. (epd-bild/Neetz)

EKD-Rasmitglied Bartlrcld witte äußerte die
Erwartung, daß bis 1994 eirp läsung über die
künftige Form der Militärseelsorge gefunden
werden könne. Die Kritiker des Militärseel-
sorgevertrages forderte er auf, die Reformdis-
kussion nicht mit einer sicherheitspolitischen
Diskussion zu verknüpfen sowie den demo-
kratischen Staat als ,,gut€n hrtner" und den
besonderen Charakter der Militärseelsorge an-
zuerkennen. An die Befürworter des Vertra-
ges appellierte er, den Status der Militärpfar-
rer als Bundesbeamte und des Evangelischen
Kirchenamtes für die Bundeswehr als Bundes-
behörde nicht zum entscheidenden Kriterium
zu machen.

Die Militiirseelsorge sei unöhängig von staat-
lichen Weisungen, sagte Witte. Es müsse si-
chergestellt werden, daß die Militärseelsorge
Soldaten dort erreiche, wo sie ihren Auftrag
erfüllten, auch im Einsatz und Konfliktfa]l.
Dies erfordere auch Regelungen für den Zu-
gang in sicherheitsempfindlichen Bereichen
sowie für den Schutz der Seelsorser im
Kriegsfall.
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Bonhoefferverein
kritisiert den

Militärseelsorge:
Ortspfarrer überlastet
Hannover. Die Seelsorge an Soldaten der Bun-
deswehr soll in einigen ostdeutschen Kirche'r
künftig auch durch hauptamtliche Pfarrer
wahrgenommen werden. Diese Kreispfarrer
sollten aber nicht vom Staat, sondern von den
Landeskirchen bezahlt werden, sagte der
Sprecher der EKD, Peter Kollmar, am 9. März
in Hannover auf Anfrage ron epd. In Fom-
mern und der Kirchenprovinz Sachsen sei für
diesen Zweck bereits jeweils eine hauptamt-
I iche Kreispfarrstel le eingerichtet \Äorden, die
jetzt besetzt werden solle. Ahnliche Überle-
gungen zur Entlastung der nebenamtlichen
Ortspfarrer in Ostdeutschland, die Militärseel-
sorge leisten, gebe es in den evangelischen
Kirchen in Berlin-Brandenburg und Sachsen.

Seelsorge an Soldaten könne von den Orts-
pfarrern nicht zusätzlich geleistet werden, oh-
ne daß andere Aufgaben in den Gemeinden
darunter litten, heißt es in einer Mitteilung der
EKD über die Ergebnisse einer I(onbrenz von
Pfarrern, die Soldaten in Ostdeutschland be-
treuen. Die angestrebte ,Gemeindenähe" der
Seelsorge an Soldaten habe sich vielhch als
..illusorisch" erwiesen.

I
Gegen eine Anderung des Militärseelsorge-
vertrages hat sich der Evangelische Arbeits-
kreis der CDUiCSU (EAK) im Bezirk Mün-
sterland ausgesprochen. Die bisherige
Regelung beruhe auf einer gleichberechtigten
Partnerschaft zwischen Kirche und Staat. die
der Kirche Unabhängigkeit und uneinge-
schränkten Raum für ihr Wirken biete.

evangelische information 1 1/92

Ausschuß trifft sich

Innerhalb der EKD wird um die künftige Ge-
stalt der Mililärseelsorge weiterhin gerungen.
Noch im Mai trift sich zum ersten Mal der
vom EKD-Rat berufene Ausschuß unter Vor-
sitz von Eckhart von Vietinghoff, dem Präsi-
d6nten des hannoverschen Kirchenamtes, der
eine gemeinsame Regelung zur Militärseelsor-
ge in Ost- und ribstdeutschland vorschlagen
soll. Für die Novembersyrode wird ein Zwi-
schenbericht erwartet.

Ebenfalls noch offen ist, \r€r Binder als Mi-
litrirbischof folgt. Als wahrscheinlich gilt, daß

es zu einer En'flechtung der beiden Amter des

Mililärbischofs und des Bonner EKD-Beauf-
tragten kommen wird, die Binder bisher in
Personalunion innehat. Zum Kreis der
Wunschkandidaten flir das Militärbischoßamt
gehören der Schleswiger Bischof Hans Chri-
stian Knuth und der Hamburger Hauptpastor
Helge Adolphsen.
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Erfahrungsberichte

l4iLitärseelsorge
Lrnd gesel lschaf t,liche
Entwicklung

Fi nl oi f ,.na

Der Streit um die ltlilitärseelsorge wird
derzeit so geführt, daß er Ahnlichkeiten
mic e:.nen Stellungskrieg hat. Argumentie-
ren d:-e einen strukturelL und diagnosti-
zie;:en oabei die "instrumentalisierung"
der Religion für militärische Zwecke, so
argumentieren die anderen stark individua-
1 i cf i cal- -caa'l cnraari calr rrnrl höl'*l F{- .i a^nyE! rourr srls ug^! dl Lf yEll,

daß Organisationsfragen letztlich Fragen
der Zweckmäßigkeit sind, "denen keine
grundsätzliche Bedeutung zukommtt'
(Binder).
Die ideologiekritische "Beschießung" der
jeneils anderen Stellung führt dann letzt-
lich n:-chL zu einem neuen Gewinn an Ein-
sicht. Beide Positionen haben auf ihre
Weise recht. Dieser Streit soll deshalb
hier nrcht fortgesetzt vrerden. Statt des-
sen sollen die Konsequenzen verdeutlicht
rverden, die sich aus der gegenwflrtigen
Evoiutionslogik der Gesellschaft für die
N,li I i f ärsppl qoroc crocfrcn . Dahc i werden die)uvv..

Stichworte "nuLtikulturell-e Gesellschaft",
"WertewandeI" und "neue soziale Bewequn-
gen" erkenntnisleitend sein.

Kircl:e im Kontext der interkulturelLen
Coqol l cnhaff

Kirche hat über Jahrhunderte von der Idee
des Corpus Christianum gelebt, und seit
diese Idee mit der Reformation ihre PIau-
sibilitätskraft einbüßte, hat zunächst der
r.aÄ=nlra Äae rrarr' ral i ni nrlbeud.llr4,c Lres \-uras f e91O / glns I

später dann - wo es "fortschrittlich"
,,rgr-rrg - der Gedanke einer sich in den
beiden christlichen Konfessionen darstel-
l-enden sittlichen Substanz Ces Staates
Überzeugungskraft bewiesen. Dresen Ietzten
Stand der Dinqe setzt der ltlilrtärseelsor-
geverEragr xLrlturporrtisch voraus, und
dementsp'r-ecnend sinci ln Cer ZDv 60 /2
chrrstl-rche Snbstanz r.rnd Staatsrdson in
eirie qieichsam prästabilisierte Harnonie
gebracht: "Er (oer LKU) solL dem einzefnen
ri io rlrro l I an 7F1dan rii o riam ] al^'an Si nn co-

I elv

l.en "nd zrr ördnlnoen hinfiihren. durch diepvtl 
l

die Geme,rnschaft lebenslvert und darni.t ver-
teidigungswert w1rd". Daß wir diese Art

-i; - .".: ini:r--rr:ro von Ro l i oi on rrnC F'cI:.tik
h3:te xr:-L::ci:ei :ehe;r, Iregt nrch: zu-
l=:zr, i:::'a: jeß r.:nS nrt der Er:iahrunE der
-.,1--'-..1-..-^l I ^- ^^^^i 

1-^L-rL ;^- ^^:^-:-^ii.U-Llj'.-- -ji!llCl: uE:EAi:\-rrJl L UCI UgUdlI^E:

::e: l::r cirse:zoarkeir t rirelleicht sc;ar Cer
1F-::-l'o -lar l.ljinc^hhari,oif \ ajro- inl-anrr-
I c- .-i L ^r'l i I i c.^h_ral .i c.i Ac hoa-iindof an

Star:s:Ceologre abhanden gekomnen rst. Die
Geseiischaft hat sich pluralistisch und
zum Teii schon nultikulturell organisiert
- ihre Sicht auf den Staat als Vertei-
I rrnrlq- ;rr-i \/6ac6-oeqteaf kommf of f enSiCht-:eJ ves

iich ohne die tJorstellunq einer inteqral-en
Tdanlnnio rrrc

In den Streitkräften und in der tqilitär-
seelsorge wrrd tendenzieli weder dre plu-
ralrstrsche noch die multikultureffe Ge-
seLlschaft konkret erfahren. I'li-Iitärisches
Denken und Handeln bedrngt Homogenj.sierung
des Vrelfältigen. Das nicht Homo-
genisierbare (dessen Substanz mit dem
Strchwort nultikulturelle Gesellschaft urn-
schrieben wird) kommt in den Streitkräften
nicht vor. Den muslrmischen Türken oder
den libanesischen Asylanten z,B. gibt es
in kerner Hamburger Kaserne, obwohl es aI-
lein in Hamburg über 60 000 Menschen gibt,
die sich zum islamischen Glauben bekennen.
Diese restriktive l,lirklichkeitserfahrung
nährt irr der Militärseelsorge die Fiktion,
es I i eßp si ch di p oesel I sehafl-l iche Reali-
tä*u :-mmer noch mit den Exklusivkategorien
"kathoiisch - evangelisch" kultureLl hin-
rerchend ordnen. Der gescheiterte Versuch,
den MiIitärseelsorgevertrag umstandslos
für den 0sten Deutschland zu reklamieren,
entsprang vrohl auch diesem Ordnungsbedürf-
nis: NämIich den Athersmus ostdeutscher
?r:icrrrno mäcl i r-hst sehnel l zuounsten derr reYsr^Y r..v:-+vrrr 

-eJ

alten Konfessionslandschaft zum Verschwin-
den zv ):ri.ngen, wenn auc)r zunächst einmal
nur als jr-rrrstische ReaIität. Unterstelf t
r^rrrr-rlo d:rhoi d:R dio nqrrr-hiqr.h^ h^-1i!:!

I i-r) urs LJJJLrra.errC nCdf f Ld'L

de:: Eelroffenen srch den neuen Umständen
dann i-rgrendwann schor] anbequemen würde.
qrifla. LIirR di a Ki r^r-he ni r:ht den mühsarneren
;leg gehen, nuß Kirche ihren Ausgangspunkt
nicht bei oer psychrschen ReaIität der Be-
trcffenen neirmen? llelche ;uristrsch ge-
se-IischaftLichen Resultate sich daraus
dann erqeben, vrlrd rnan abr.iarten rnüssen .

l^r i-nr rr^.^ rio- nc.'-'r-hi q6Len CeaIltät ZVf
geseiischaf +,lich :-nstrtr-rtronellen Relevanz
rst zv,'c1r r;eit, der h'eg{ zu einer Restitu-
ticn el-ner politischen Integralideologie
allerdings so gut wie versperrt.

2. Kirche und Wertivandel

Geqerlvärirg vollzreht sich in unserer Ge-
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Erfahrungsberichte

;elLschaft ein sogenannter Wertewandel.
?flicht- und Akzeptanzwerte verschvrinden
zugunsten von SelbstentfaJ-tungswerten
-rnd zvtar in dreieriei GestaIt. In Gestal-t
i Äa: l i cf i cahar

(Ökoto9ie, Frieden, Gerechtigkeit), hedo-
eistischer 0rientierungen (Spannung, Er-
Iebnis, Abenteuer, Abwechslung, thriIl )

rnÄ inrlrrriÄrrrliqf icahor Qolhq,l. cf i l iciorrrn-

Jen (Expressivität, Authentizität, Kreati-
'rität, Spontaneität). Die alten Mechanis-
len von SeIbsLzwang, Selbstkontrolle und
Fremdidentifikation sind heute weltgehend
kein akzeptables Mittel der Sozialisation
mehr; D,i-enst, Pf licht und Ehre, keine In-
halte tärigen Daseins mehr. Auf diese
i^leise vrLlrde ehedem das Individuum für kol-
lektive Zvrecke im Zusammenhang der Staats-
moral zugerrchtet und in Dienst genommen.
Da aber gerade der Abbau dieser Werte sich
im Humandienstleistungssektor der Gesell-
schaft heute an rasantesten vollzieht und
die Kirche nun einmal integraler Bestand-
teil dieses Humandienstleistungssektors
ist, trennt der Wertewandel heute tenden-
ziell Kirche und militärisches System, das
auf die alten Pflicht- und Akzeptanzwerte
noch in besonderer Weise funktional ange-
wiesen ist. Konkret heißt das: In den vom
Wertewar-deI ergriffenen Sektoren der Ge-
sellschaft sind z.B. die Voraussetzungen/
Inhalte und Konsequenzen des "konziliaren
Prozesses" mit größerer Plausibilität zu
vermitteln aLs im Bereich der Streitkräfte
und - zumindest bislang - im Bereich der
MiIitärseelsorge. Soll sictr Militärseel-
sorge zukünftig stärker kirchlichen Posi-
tionen annähern, muß sie für den dann not-
wendigen und - wenn es gut geht - produk-
tiven Konflikt mit militärischen Selbst-
verständnisprärnissen stärker zugerüstet
werden.

3. Kirche und neue soziale Bewegungen

Es ist mit Recht darauf hingewiesen wor-
den, daß die neuen sozialen Bewegungen
Antworten auf neue Gefährdungslagen der
Gesellschaft sind. Der schon erwähnte
"konziliare Prozeß für Frieden, Gerechtig-
keit und Bewahrung der Schöpfung" kann
selbst als eine solche kirchliche Bewegung
verstanden werden. Für Bewegungen ist ja
typisch, daß sie von der Basis her dezen-
tral in die institutionellen Zusamnenhänge
der Gesellschaft hineinwirken. Die evange-
lische Kirche bietet - cum grano salis
mit ihren dezentralen Strukturen für sol-
che Prozesse einen geeigneten Ausgangs-
punkt - vor allem dann, vlenn es nicht um

Entscheidungsprobleme, sondern um Bewußt-
seinsbildungsprozesse geht. Die ehedem un-
ter dem Dach det Kirche agierenden Bewe-
gungen in der ehemaligen DDR sind ein
gutes Beispiel für diesen Vorgang. Für die
Kirche sind ja daraus auch positive insti-
tutionelle Lernprozesse erwachsen. Mili-
tärseelsorge dagegen ist aufgrund ihrer
zentralistisch-hierarchischen und in die
Staatsexekutive eingebundenen Gestalt ge-
gen solche von der Basis herkomnenden
Lernprozesse konstitutionell resistent.
Denn Staatsbürokratie ist in ihrer Wirk-
samkeit weitgehend abhängig von der Vor-
aussetzung einer Pauschalakzeptanz a11er
von oben politisch gesetzten Zwecke. Wer
für die Militärseelsorge das Lernen von
unten und von aussen will, nuß ihr syn-
odale Elemente zuwachsen Iassen. Zurnindest
in der Frage der Synodalisierung der MiIi-
tärseelsorge gibt es aber derzeit erhebli-
chen Innovationsbedarf .

Dr. 9lielfried Gerhard
Theologischer Dozent an der Führungsakade-
rnie der Bundeswehr
Ginsterkamp 4, 2112 Jesteburg

Erfahrungsbericht
aus der westdeutschen
Soldatenseelsorge

Erfahrungsbericht aus der westdeutschen
Soldatenseelsorge für die Tagrung des dbv
vom 30 .4 . -2 .5 .92

Ich habe meinen Bericht in 3 Teile geglie-
dert:

1. Allgemeiner TeiI
2. Tätigkeitsfelder eines Militärpfarrers
3. Einsichten und Ausblicke

1. Allqemeiner TeiI

Der ehemalige Bundespräsr.dent Gustav Hei-
nenann hat einrnal gesagt: "Nicht- der Krieg
ist heute der Ernstfall wo der Mann sich
zu bewähren hat, sondern der Friede ist
der Ernstfall, wo jedermann sieh zu bewäh-
ren hat. "

-L4



Erfahrungsberiehte

Di-eses zitat stammt aus einer Zeit in cier
die Cst-liest-Kcnfrontat:.on bei weiten noch
nicht überwunden war. Heute ist sie,
hoffentlich auch in den Köpfe;-r recht
Viel---r r übervlunCen . D j-e pcl j-tischen Be-
dingungen haben sich i'erändert. Dadurch
hat dieses Zi.r-at seine Gültrgkeit aber
nrcht verforen. Der Auftrag, sich zu be-
währen, blei-bt. Immer noch gilt für uns
alIe, mit dem Frieden Ernst zu machen,
sich um ihn zu mühen. Die Kirche, und in-
nerhalb der Kirche die Militärseelsorge
(MS), steht in diesem Bemühen urn den Frie-
den in cler l,lelt und den rechten Weq dahin,
"an vorderster Front"; sie muß innerhalb
dieser Organisation Bundeswehr (BW) und
innerhalb ihrer Strukturen, in denen sie
tätig ist, die gedanklichen Prozesse auf-
nehmen, sie ethisch refLektieren und zu
Bewertungen und Antworten führen können,
Cie ihr vom Evangelium her gewiesen sind.
Ein Erfahrungsbericht, um den ich gebeten
worden bin, Lrat prozeßhaften Charakter, im
Ggs. zu einem Zustandsbericht. In diesem
Prozeß sind berde, der, der die Erfahrung
macht und die, durch die mit denen er die
Erfahrung macht, miteinander verwoben.
Techni sch oesnrochen: Untersuchender undY v!r-

der untersuchte Gegenstand sind in der
Weise voneinander abhängig, daß sie sich
ryaaaneai r'i n h^Stimmen Und beeinf lUSSen.
Ich ervrähne diese SeLbstverständlichkeit
der Wechselwirkung deshalb, weil ich
denke, daß sie weniger eine Frage der
Struktur ist, um deren Veränderung es ja
hier geht, sondern daß sie wesentlich et-
\^ras mit der Auf gabe und der inhaltlichen
Gestaltung und Beschäftigung zu tun hat.
D.h. Iosgelöst von den vorfindlichen
Strukturen, oCer anCers eingebunden, z.B.
rn Iandeskirchliche, bleibt doch die Be-
schäftigung mit dem Gegenstand die glei-
che, nämIich unsere Aufgabe, das Evange-
l-ium Jesu Christi dän Menschen zu sagen
die uns anvertraut sind, in einer Sprache
die sie verstehen. Ich muß also den Alltag
der Menschen kennen, ihre Einstellungen,
ihra Anqinhfon ihro DorqnaLfirron rrm d:q

l-eisten zu können, wozu ich gesandt bin.
Für mich spielen Strukturen dabei eine se-
kundäre Rolle; gleichwohl können sie die
Arbeit fördern oder behindern.
Indem ich sozusagen "vor Ort" Iebe, stelle
ich lei-chter Veränderungen fest, die ich
als Außenstehender nicht so leicht, oder
nur über Dritte, wahrnehnen kann. Verän-
dert hat sich vernutiich auch meine eigene
Einstellrrno: anr deutlichsten bekommt man
das von außen sj-gnalisiert. Darum sind für
Militärpfarrer "Anßenkontakte" al-s Korrek-

tur Ces eigenen Wahrnehn',ens und Denken
urrhi--! r.: nar i,ie_riorl-r:n lr\-l Ä;^r-r, -^rru re: L!ey uLc9i ua9Scil uE-

danken R.ecl-rnung durch die ze:-tlicl"ie Befri-
stung des Arbertsverhältni-sses de.r Pfarrer
und durcl: die Anbin.Cung an einen
"persoi:a Ien Seelsorgebereich" , sov;ie dre
Zuordnur:g za ziv:-ICrenstle:,stenden Stel-
I on F'i no onaa Eoal oi trrnc dr:rah di a ia'rai -Jetrer

irgen Landeskrrchen können dabei förder-
lich und hi-lfrerch sein.
Viel deutlicher als die eigenen Verände-
rungen nimnt man die Veränderungen inner-
haib der BFI wahr. Genau heute vor 2 Jahren
bin ich mit oern Dienst der Kirche unter
den Scldaten beauftragt worden; in einer
Phaqo crrrndl coondar na l i t i qnlrcr \.Ior!nda-

rrlndan

Fli oco na l i I i eahan Voränder^rrnoe;r 1öSten bgier 
' y.vr r

manchen Soldaten eine tiefe Unsicherheit
aus, die mit dem Verlust eines offiziell
nie existierenden, aber i-noffiziell doch
rrnrh:nr'lonon i:hrzohnfo hronn ninhf r:hr-

) v"L

hundertealten tradierten Feindbildes zu-
sammenhrngen. hJozu vrar man nach der Auf 1ö-
qrrnar daq oinen R'l nnlroe )atzl nnnh nÄliar.vu4Y

und gut und teuer? Diese Unsicherheiten
verlangten nach Sicherheiten, nach neuen
Konzanton n:nh nalror Qi nnnolrrrnn. nf €ona

Fragen, nach einer akzeptablen Antvrort.
Damit hatte rch ais Pfarrer bei der BW zu-
erst zu tun. Nun kann es nicht Aufgabe der
Pfarrer oder der MS sein, Identitätskrisen
bei der BW zu bewäItigen zu helfen, oder
über neue Konzeptionen nachzudenken. Ande-
rerseits bleibt uns eine Auseinanderset-
zung damit nicht erspart, wenn Soldaten
auf der Suche nach Begründungen ihrer Exi-
stenz den Pfarrer fragen, d.h. nehr oder
weni crcr darrf I i ch Anf t^rarf an rrnn ihfgf Kif -svss-fe..t

che erwarten. Das ist a1s Chance, als un-
sere Chance zu begreifen. Vlelche Ortsge-
moinÄa irrrRor Äar D€.innqtnamainrl^ in n^^ss! r ! !rryJ Lysrils!rrgY rrr öyy .

2) iragt denn heute noch nach den Wegen,
dia iefzt zrr cehen sind? Hier sind Weichens4v J

zu stelfen von uns ais Kirche. Von anderer
Seite werden diese gierchen auch und so-
r^ri ocn aoqf ol I t vÄcl i nhorrro i qo <..vy-+v..v+,,-^-- io, w].e wf r
es gar nicht gerne wolIen. Identität ent-
sf eht dr':rch Zrrsnrirch: ri . h . s ie nuß mir zu-
oeenrochpn wprd^- Tr^-!: t::t -ewinng ichys-prvur:erl ^sruEIl, 

ruElruILGL V
Ä:Ärrrnh Är R mi 1 ^^nr^f ..'i *Ä ..'ör r"rlq rrnduogur 9rr, uqrJ rLLi! vEDq9 U WIIU/ S',Er , WqD UrrU

wie ich sein soll. ALle i{issenschaften.
ciie srch mrt dern I'lenschen beschäftigen,
sind sich hinsictrtlich des Zustandekomnens
vcn Identität eirrig.
Dr-e Srage danach j.st auch eine theoiogi-
scLre Frage und erfordert eine entspre-
cherde Ant!'/ort . Vienn lf erte, Cie vcrhe.r
.r: I f an nl äf rl i ah rrn,rii l i-i a rrs-.la- aÄar9OI Ug.r r iJrU Uai I9ll UrrLrgI ury wc!gel; I VggI
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sich auch nur wesentlich verändernf wenn
ein [^terteverlust eintritt, konmen wir in
eine solche Identitätskri se, die uns
selbst und das Leben in Frage steIlt. In
dieser Krise befand sich die BW als Orga-
nisation und auch viele Soldaten. Hier war
u. a . aurch der Pfarrer gefragt . Welche
l^lerte haben wir al-s Kirche denn weiterzu-
ochen. was haben wir zu vermitteln oder zuYevv..,

verkündigen? Lohnt es sich heute für ein
menschenwürdiges Leben, wo Freiheit und
Gereehtiokeif iedem Riiroer dieses Staatesve! vv.. e4Yrlv f e _.t_:ja:j.:j

(oder auch anderen) zustehen, sich einzu-
setzen? Bringt uns das was? Das ist doch
die rnaterialistische Standardfrage. Wenn
das nichts ist, solche Werte wie Menschen-
würde, Freiheit, Gerechtigkeit etc., wenn
es sich nicht lohnt, dafür zu streiten und
für deren Erhalt und Erweiterung schützend
sich einzusetzen. dann sollte man viel-
leicht besser MiIitär und Polizei abschaf-
fen.
Gelten aber diese Werte etwas, die 1a auch
rnit dem Gebot der Nächstenliebe zu tun ha-
ben und nei-ner Verantwortung vor Gott und
den Menschen, dann muß ich auch bereit
sein, für sie einzutreten. Das spricht
u.a. auch für die eeibehaltung einer all-
gerneinen glehrpflicht. Natürlich steckt die
Gefahr des Irrtums in aflen Entscheidun-
gen. Auch das muß uns bewußt bleiben. Mit
solchen Begründungen unterstütze ich na-
türlich ein System von dem ich und viele
andere glauben, wohl noch die meisten in
unserem VoIk, daß es unsere Unterstützung
wert ist. Auch Dernokratie ist ein Prozeß,
den wir a1le mitgestalten sollen. Wir sind
damit noch nicht am Ende. Mit Sorge beob-
achte ich, wie von Seiten der militäri-
cahan tr'iihrrrna - nichf dar nal iIieahan

Versuche unternommen werden, diese Legiti-
mationskrise der BW schnellstens zu über-
winden. Man begibt sich auf die Suche nach
anderen Aufgabenschwerpunkten und Einsatz-
nröglichkeiten. rch zitiere aus IAP 1 /92 ,

vJo es unter der Rubrik "deutsche Sicher-
heitsinteressen" u.a. heißt, die BW sei
dazu da, die "Förderung und Absicherung
weltweiter politischer, wirtschaftlicher,
militärischer und ökologischer Stabilität
zu gevrährIeisten", Cazu gehört auch die
"Aufrechterhaltung des freien Welthandels
und des Zuganges zu strategischen Rohstof-
f en. " Das beder-rtet m. E. eine Erweiterung
des Auftrages der BW, wie er nach unserer
heutigen Gesetzeslage nicht zulässig ist.
Gedacht ist auch an eine Bereitstellung
von Truppen für UNO-Einsätze. Dies deutet
eine Entwicklung an, wo ich denke, daß ein
gesamtgesellschafLlicher Konsens z.Zt.

nicht besteht. Nicht nur die Pfarrer bei
der BW sondern auch die Kirchen müßten
sich verstärkt der Thematik zuwenden. Der
"lange l{arsch" der Hungernden, die an un-
scre Tiirpn k I onf an . hahcn m'i I dieser Ent-
wicklung zu tun. So1che Fragen können wir
weder den militärischen Führern, noch den
Vlirtschaftsbossen, noch den Politikern al--
lein überlassen. Das zeigt an, daß wir als
Kirche nicht in einer vreiten Distanz zum
Staat leben dürfen. l.^lir sind als Kirche in
r.i ^-^ r^'^ r | ^^^le1lt und an sie gewiesengtEJe Ylgr L ve- Lert u ulru oll -r

mit einem beJtimmten Auftrag. Wir sind als
Christen Staatsbürger und haben daher die
Pflicht zur l,litgestaltung unseres Gemein-
wesens. Die phobienartigen Berührungsäng-
ste mit dem Staat und seinen organen,
macht den Staat zD einem Gegenüber, den
ich abwehren muß, von dem ich mich ab-
schotte, von dern ich prinzipiell und ge-
danklich getrennt sein möchte. Aber das
verhärtet meinen eigenen Standpunkt. So

erlebe ich mich in ej.ner ständigen Opposi-
tion.

2 Tät iokei f sf clder eines I'IiIitärof arrers!.

Eines der wichtigsten Tätigkeitsfelder ist
der s.g. "Iebenskundliche Unterricht" (er
ist nicht Bestandteil des MS-Vertrages und
in der zDv 66/2 geregelt; aber Art. 4 des
Vertrages kann hier sinngemäß angewandt
werden: Wort und Sakrament der Kirche be-
inhaltet nicht nur "gottesdienstliches
Handeln" sondern auch die Lehre der Kir-
che). Er wird für alle Soldaten angeboten,
er steht auf dem Dienstplan und ist für
-iedpn Sol rlef en rrcrhinril i ch. sof ern er sichJggglrvv5vt..9.+v..,

nicht aus "Gewissensgründen" abmeldet. Un-
teroffiziere und Offiziere nehmen in AGs

daran tei1. In jüngster Zeit haben wir im-
mer öfter ijber neue Einsatzmöglichkeiten
und -pläne gesprochen. M.E. ein Symptom
für eine Neuorientierung, die gerade un-
sere HilfesteIlung impliziert. Hierbei
brauchten wir aIs I'1i1itärpfarrer bei der
Bw von unseren Kirchen mehr und deutliche
Unterstützung und Hilfe; ebenso die Solda-
ten. Überlegen Sie bitte einmal, was wir
da bekommen.

Vorschläge, Strukturen zu verändern, weil
einige der Außenstehenden den Verdacht ha-
ben, die Strukturen könnten hinderlich für
die inhaltliche Arbeit nit den Soldaten
sein! Ich selbst habe z.B. dieses vorüber-
gehende Bundesbeamtenverhältnis nie aIs
Hinderungsgrund meiner Arbeit entdeckt. Im
Gegenteil, besonders in der Zeit des GoIf-
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krieges, wo wir von verschi.edenen Seiten
zu offenen und öffentlichen Stellungnahmen
im Srnne einer Unterstützung dieser Aktio-
nen gedr:ängt v,rurden, konnten wir frei und
offen unsere Meinung dazu sagen. Der Ka-
sernenkc,mmandant hat das Hausrecht.
Durch meinen Status kann er mir den Zu-
tritt zu meiner Dienststelle nicht verweh-
ren, auch wenn er denkt meine Meinung
passe nicht in das vorgefertigte Schema.
D.h. ich erlebe meinen Beamtenstatus nehr
aIs Schutz und weniger als "Auslieferung"
an den Staat.
Das glej.che gi1t, was meine Verkündigung
im Gottesdienst angeht. Hier sind irn Ver-
trag die Aufgaben klar geregelt. Indivi-
dual-seelsorge ist eines meiner wichtigsten
Anliegen aIs Pfarrer. Das bedeutet Kon-
takte zu knüpfen, zu halten und Vertrauen
aufzubauen. Dies gelingt nicht in den Un-
terrichten, v\ro 50 und mehr Soldaten zusa-
menkommen. Es gelingt z .T . dort, vJo wir
mit Soldaten und/oder deren Familien Iän-
gere Ze!| , z.B. bei Rüstzeiten oder Frei-
zeiten, zusammen sind. Es gelingt z.!.
auch auf den Truppenübungsplätzen, wenn
wir die Soldaten begleiten. Es gelingt
z.T. auch dann, wenn wir Soldaten an ihrem
Arbeitsplatz in der Kaserne aufsuchen und
das Gespräch mit ihnen führen. Dies alles
erfordert Zeit und die Möglichkeit des un-
gehinderten Zutritts zu allen Bereichen wo
Soldaten, die meine Gemeindemitglieder
sind, arbeiten und leben.

3. Einsichten und Ausblicke

Seelsorge an Soldaten kann als institutio-
nalisierter friedensethischer Dialog ver-
standen werden. Ännlicn Iautet auch ein
Artikel im neuesten Deutschen pfarrerblatt
(Heft 4/92) von Christian Buchholz. Man
kann Seelsorge an Soldaten natürlich auch
anders verstehen, aIs eine unzulässige und
gefährliche Anpassung oder Anbiederung an
den Staat, wobei wir bereit sind, wesent-
liche Inhalte christlichen Glaubens und
Denkens, einer wie auch immer gearteten
Ideologie zu opfern. So gesehen muß natür-
lich dj.e rechte Seelsorge zunächst den
verdächtigen Seelsorgern gelten bzw. ihre
Arbeit muß strukturell so gestaltet wer-
den, daß sie keinen größeren Schaden an-
richten können. Strukturen sind, wohl wie
wir aIIe, Wandlungen unterworfen. Sie kön-
nen und müssen von Zeit zu ZeiL zur Dispo-
sitron gestellt werden, um sich des rech-
ten Wege's zu vergewj-ssern. Aber sie müssen
al-s schädlich für die Ausrichtung des
Evangeliums, oder zumindest a1s hinder-
1ich, diagnostiziert werden, darnit man sie

verändern kann. Eine solche Diagnose kön-
nen am ehesten die Betroffenen selbst ab-
geben. Es sei denn man setzt bei ihnen
eine gewisse Verblendung voraus. Ver-
dachtsgründe oder Vorurteile reichen a1-
lein, als Ausgangspunkt für Bestrebungen,
die Strukturen zu verändern, nicht aus.
Die Verhältnrsse verändern Ieider zu wenig
das Wesen des Menschen, das Sein bestimmt
nicht nur das Bewußtsein, sondern es ist
eine Korrelatj.on beider Betrachtungswei-

Eine Veränderung wird dann notwendig sein,
wenn aufgrund analytischer Untersuchungen
auf dem Arbeitsfeld der MS klar zu defi-
nierende HandJ-ungs- und Verhaltensweisen
erkennbar werden, die dem Auftrag der Kir-
che, das Evangelium von Jesus Christus
weiterzusagen, widersprechen.
Anders ist die Notwendigkeit struktureller
Veränderungen bei der I"tS nicht zu verste-
hen. Dies wird auch von vielen Soldaten so
gesehen, die noch besser als wir selbst,
die Arbeit an und mit ihnen beurteilen
können.
Dietrich Bonhoeffer hat in seiner Ethik,
in den letzten Kapiteln in denen er sich
mit dem verhäItnis von Staat und Kirche
auseinandersetzt, über die Trennung von
Staat und Kirche gesagt, daß nichts ge-
fährlicher ist, aIs von einzelnen Erfah-
rungen her verallgemeinernd theoretische
Folqerungen zu zj.ehen. (S. 373)
Eine prinzipielle Regelung des Verhältnis-
ses beider zueinander Iassen die verschie-
denen Beziehungen und Verflechtungen die
beide zueinander und miteinander haben
ni nhf zrr

Die MS wj-rd immer in den Spannungsfeld
zwischen der gebotenen Distanz und der
geforderten Nähe zum Staat und seinen Or-
ganisationen Ieben müssen und wird gleich-
zeitig immer wieder diese Distanz und Nähe
neu definieren und ausloten müssen.
Diese Spannung, die alLzuoft auch eine
Gradwanderung ist, spüren an deutlichsten
die Pfarrer, die in diesern Bereich arbei-
ten. Es gilt diese Spannung öffentlich zu
machen und sie auszuhaften. Wir, als Mili-
tärofarrer. brauchen uns unserer Arbeit
nicht zu schämen, genausowenig wie ein Ge-
meindepfarrer sich seiner Arbeit zu schä-
men braucht, denn sie geschieht hier und
da um der Menschen willen, die uns anver-
traut sind, ad rna;orem dei gloriam.

Ernst.-Dieter MankeI
Hainstraße 31

3559 Hatzfeld-Holzhausen
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Erfahrungsbericht
aus der ostdeutschen
Soldatenseelsorge

Erfahnrngsbericht aus der ostdeutschen
Soldatenseelsorge anlä8lich der Tagnrng des
dvb von 30.4. bis 2.5.1992 in Friedewald

Zunächst möchte ich mich herzlich für die
Einladung z! dieser Tagung bedanken und
für die Gelegenheit einen kurzen Erfah-
rungsbericht zu geben.

Zu Beginn rnuß ich hinsichtlich einiger Be-
hauptungen aus dem Einladungsschreiben ei-
niges richtig stellen, damit kein falsches
Bild entsteht.
rch widerspreche aus meiner nebenamtlichen
rätiqkeit als Seelsorger für Soldaten, ge-
meinsam mit meinen Kollegen aus Thüringen
und sicher den meisten Kollegen aus den
neuen Ländern, vJenn versucht wird, die Be-
strebungen und Veränderungsvorschläge, die
der dvb in der Militärseelsorge hat, auf
uns zrr übertragen. Die Ablehnung des MSV

seitens der ostdeutschen Landeskirchen hat
vordergründig keine Gemeinsamkeiten mit
den Argumenten des dbv. In allererster Li-
nie geht es bei uns um die Frage: Braucht
eine Kirche, die eindeutig eine Minderhei-
tenrolle in der Gesellschaft spielt,
Staatsverträge, um das Evangelium zu ver-
kündigen? Eine Vielzahl kirchlicher Mitar-
beiter rrerneint diese Frage. Nein, um das
Evangelium zu verkündigen, braucht eine
Minderheitenkirche keinen Vertrag, der den
Religionsunterricht regelt. Nein, die Kir-
che braucht keinen Vertrag, um die Bei-
träge ihrer Mitglieder zo erheben. Nein,
die Kirche braucht keinen Vertrag, um die
Seelsorge an Soldaten, die im Osten in der
Regel keine Christen sind, abzusichern.

Erst wenn ich mir diese vorbehaltlose Ab-
lehnung einer Kopplung der kirchlichen
Aufgaben mit staatlichen Regelungen klar-
mache, kann ich zu inhaltlichen Argumenten
übergehen.
Der dbv lehnt eben nicht grundsätzlich den
tttilitärseelsorgevertrag äb, sondern for-
dert die bekannten Veränderungen.
Nehme ich diesen Unterschied wahr, dann
wird detrtlich daß der dbv eben nicht die
Interessen der 0stdeutschen Kirchen bei

der Klärung der Fragen um die Militärseel-
sorge wahrnehmen kann.
Komme ich auf die Erfahrungen als ne-
benamtli-cher Seelsorger für Soldaten zu-
rück, dann wird ein weiterer Widerspruch
deutlich. Uns geht es um die nrmöglichung
einer dem Wort entsprechenden Seelsorge
für Soldaten. Wir sind Suchende hinsicht-
lich des Machbaren und Möglichen und
zunächst überhaupt nicht an Vertragsfragen
i nfaracci orf

Dabei möchte ich auf drei Auffälligkeiten
hinweisen:

1 . fn Ost und West ist die l,tilitär-
seelsorge/Seelsorge an Soldaten kein
Thema der durchschnittlichen Kirchenge-
meinde. Es ist ein Kleingruppenthema.
Die eigentlichen brennenden Fragen un-
serer Gemeinden liegen ganz woanders.

2. rn Ost und Vlest kommen die neisten Be-
denken und Fragen an die Militärseel-
sorge aus Gruppen, die der praktischen
Arbeit in der MiIitärsee1-
sorge/Seelsorge an Soldaten fernstehen.
Zumindest an den öffentlichen
Verlautbarungen die aus Thüringen kom-
men und si-ch inhaltlich mit dem MSV

auseinandersetzen war keiner der fünf
nebenamtlichen Beauftragten beteiligt.

3. In Ost und West kommen die Sorgen und
Bedenken nicht von den Soldaten selbst,
die ja tatsächlich wie auch immer die
Entscheidungen ausgehen, die Betroffe-
nen sind.

Wenn ich mir die Mühe einer genauen Be-
trachtung der bisherigen Erfahrung in der
nebenamtlichen Seelsorge an Soldaten na-
che, so komme ich zu einem sehr differen-
zierten Bild.
Es gibt auf jedenfall kein Ostdeutsches
Modell. Es gibt auch keine unterschiedli-
chen ModeIIe der einzelnen Gliedkirchen.
Es qibt große Unterschiede in der Art und
Weise, wie sich die beauftragten Pastoren
auf ihr Nebenamt einlassen.
Dabei wird deutlich, daß durch die Struk-
turen und Dienstrhythmen der Bundeswehr
und zusätzlich durch die oft isolierten
Standorte keine Gemeindenähe möglich ist.
Das ist und bleibt wünschenswert. Angebote
außerhalb der Kaserne in den Kirchgemein-
den werden kaum wahrgenommen. Angebote in
der Kaserne und bei !,lehrpflichtigen noch
während der Dienstzeit werden unterschied-
lich wahrgenommen.
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Störend und hinderlich finde ich mit Kol-
1egen, daß wir unsere Gesprächsangebote
oft in ungeeigneten Räumen und mit zu
großen Gruppen vollziehen. Abgelehnt wird
eine Unterrichtung der kompletten Mann-
schaften, so wünschenswert ein ethischer
Nachhilfeunterricht auch wäre. Wir möchten
uns mit denen :-ns lespräch einlassen, die
aus freien Stücken dazu bereit sind. Die
gelegentlichen Kontakte, in der Regel
höchstens ein l,lochentag, reichen nicht aus
um ein tieferes VertrauensverhäItnis zwi-
schen den Soldaten aufzubauen und bieten
auch kaum uöglichkeiten für die Zufallsbe-
gegnung aus der sich erst oft ein seelsor-
gerliches Gespräch entwickelt.
Sehr schmerzlich wird von uns empfunden,
daß si-e Seelsorge an Soldaten bei allem
Bemühen Letztli-ch nur sehr oberflächlich
ist rrnd andererseits die hauptamtliche Ge-
meindearbeit teilweise vernachläßigt wer-
den muß. Dazu kommt die weitere schmerzl-i-
che Beobachtung, daß die Kolleginnen, die
dieses Nebenamt nicht ausüben, dem Dienst
doch ablehnend gegenüber stehen.
Daher möchte ich an dieser SteIle nochmafs
bemerken, daß eigentliche Problem bei der
MiIitärseelsorge/Seelsorge an Soldaten, in
0st und West ist nicht der MSV, sondern
die Akzeptanz in der Kirche/ vom Kollegen
bis zum Gemeindemitglied.
Tn Thiiri nocn rrnd damit möchte ich meinen
Erfahrungsbericht schließen, haben wir
durch den frühen Beginn der Seelsorge für
Soldaten, zum Weihnachtsfest 1990 war für
jeden Standort e1n Pfarrer beauftragt,
eine gute brüderliche zusammenarbeit mit
den KoIlegen aus dem Hessischen Bereich.
Dadurch war es möqlich die Arbeit in der
Militärseelsorqe kennenzulernen und
gleichzeitig den Soldaten in thüringen die
ihnen rechtl-ich zustehenden Rüstzeiten an-
zrrbieten. an denen drrn feiloenommen Wird.
Die Kirche hat eindeutig ja zur Seelsorge
an Soldaten und Zivildienstleistenden ge-
sagt. Daher halte ich es für dringend ge-
l-rn'l-an Ä:c ai na Brla^,i +-€^rn -^-"^hl- rrnrl na-uvLYrr uqD ErrrE nrvgr L-!vrl[ ygJuurrL urru ys-

funden wird, die von den Gemeinden mitge-
tragen werden kann und den beauftragten
Pfarrer die Möglrchkeiten eröffnet, diesen
Di-enst mit Herz und Seele auszufüllen und
nicht unter Zerrissenheit und Rechtferti-
gungsdruck zu leiden.
Arbeitskreis Seelsorge an Soldaten
Landeskirche Thürinqen
Vorsitzender
Pfal-rer Erhard Graf
Weimarische Straße 57
O-530 1 Vippachedehausen,
den 29.04.1992

Der Generalinspekteur der Bund.esu,ebr, General Klaus Naumann

,,Wehrdienst ist das
deutlichere Zeichen"
Damp. Verständnis für Klagen junger Män-
ner über mangelnde Wehrgerechtigkeit hat der
Generalinspekteur der Bundeswehr, Klaus
Naumann, geäußert. Die Beseitigung von Un-
ge rechtigkeiten sei erforderl ich, u m negati ve

Folgen fiir das Verständnis der Wehrpflicht zu
verhindern, sagte er am 7. Mai bei der Kon-
ferenz der evangelischen Militärpfarrer im
Ostseebad Damp. Die Wehrpflicht werde nur
dann akzeptiert, wenn sie gerecht und konse-
quent erfolge. Nach Einschätzung von Nau-
mann ist der Wehrdienst das deutlichere Zei-
chen der politischen Vernunft: ,,Der Ersatz-
dienst ist und bleibt die zivile Dienstleistung
einer Minderheit."

Abgelehnt wurde ron Naumann die in ostdeut-
schen Kirchen vertretene Aufassung, die
Kriegsdienstverweigerung sei das deutliche-
re Zeichen des chri stl ic hen Friedensdienstes.
Darin zeige sich eine Gesinnungsethik, die in
letzter Konsequenz dem Staat die Möglichkeit
nehme, seine Bürger zu schützen.

Ein klares Bekenntnis legte der Generalin-
spekteur zur Praxis der Militärseelsorge auf
der Basis des Militärseelsorgevertrages von
1957 ab, der von den ostdeufschen Kirchen ab-
gelehnt wird: ,,Militärseelsorge ist aus Sicht
der Bundeswehr unentbehrlich." Aufgrund der
auch für Soldaten geltenden Freiheit der Re-
ligionsausübung und des Glaubens sei sie ei-
ne .,Bringschuld" von Staat und Kirche an den

..Staatsbürger in Uniform".

Nach Ansicht Naumanns gibt es auch ,,keine
annähernd gleich qual ifi zierte" Organisations-
tbrm wie die derzeit praktizierte Militärseel-
sorge, um diesen kirchlichen Dienst an Sol-
daten und ihren Familien zu gewährleisten.
Wie keine andere Institution sei die Militär-
seelsorge geeignet, in der christlichen Erzie-
hung zur Beantwortung von Sinn- und Le-
bensfragen beizutragen. Für die Kirche biete
die Militärseelsorge zudem die Chance zur
Mission, sagte der Bundeswehrgeneral im
Blick auf die atheistische Erziehuns in der
früheren DDR.
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Beschluß-Texte

R.er:al<ti-onel 1e Vorbemerkung :

In der Verantwortung 9/9I, S. 14 tf. und
10/91, S. 19 ff . haben wir mit dem AMruck
von Beschl-uß-Texten aus dem Raum der EKD
und ihrer Gliedkirchen zur Reform der
l4iIitärseelsorge begonnen. Im Folgenden
setzen wir diese Reihe fort.

Kurhessen-l{aldeck

Kiindiqt den Militärseelsorqevertraq

Im Zuge der Diskussion um die deutsche
Einheit und die Form des Miteinanders der
Landeskirchen aus dem Bereich EKD und des
Bundes der evangelischen Kirchen in der
ehemaligen DDR (BEK) ist der Streit um die
Übernahme des l,tilitärseelsorgevertrages
von 1 957 zum entscheidenden Punkt ge$ror-
den, an dem es um die G1aubwürdigkeit des
Friedensdienstes der Kirchen geht.
In dieser Debatte pIädieren wir - in An-
Iehnung an Überlegungen anderer Friedens-
gruppen und ökumenischer Netze - dafür:

1. Der im Bereich der EKD bisher geltende
Militärseelsorgevertrag darf nicht auf
das Gebiet der ehemaligen DDR ausge-
weitet werden. Die Form, in der er
kirchliche Arbeit in die Strukturen der
Bundeswehr und der Sicherheitspolitik
einbindet, bringt ein friedensethisches
Verständnis zun Ausdruck, das den Er-
kenntnissen, die die Kirchen der BEK j.n
der Diskussion der letzten Jahre formu-
liert haben: insbesondere dem Vorrang
des Friedensdienstes ohne Waffen aIs
deutlicheres Zeichen der Nachfolge und
der Absage an Geist, Logik und Praxis
der Abschreckung, grundsätzlich entge-
gensteht.

2. Der MiIitärseelsorgevertrag ist im Be-
reich der EKD kri-tisch zu überprüfen
und zt) kündigen, um die
"Militär"seelsorge mit ihrer engen An-
bindung an das Bundesministerium der
Verteidigung zu ersetzen durch eine
Seelsorge an Soldaten, die in kirch-
Iicher und gemeindlicher Verantwortung
wahrgenomrnen wird. Nur wenn an die
Stelle der jetzigen Militärseelsorge
eine freie, von der Kirche selbst ver-
antwortete Seelsorge an Soldaten tritt,
ist die Freiheit der Verkündigung und

die lilöglichkeit gesichert, auch in die-
sem Bereich das Friedensengagement der
Kirchen glaubwürdig zu vertreten.

3. Seelsorge an Soldaten sollen nicht Mi-
Iitärpfarrer, die vom Bundesministerium
der Verteidigung besoldet werden, son-
dern Pfarrer und Pfarrerinnen der je-
weiligen Landeskirchen übernehmen, sei
es aus dem Gemeindepfarrant heraus, sei
es a1s Pfarrer und Pfarrerinnen mit be-
sonderem Auftrag, wie in anderen über-
gemeindlichen Seelsorgebereichen auch.
Der lebenskundliche Unterricht darf
nicht nach Vorgaben des Bundesministe-
riums der Verteidigung erteilt werden,
sondern muß in der Verantwortung der
Kirche Iiegen.

Der Koordinierungsausschuß des ökumeni-
schen Netzes Nord- und Osthessen ruft alle
Christinnen und Christen in unserer Region
auf, diese Anfragen an die MiIitärseelsor-
gepraxis in Gruppen, Gemeinden und Kir-
chenkreisen zu diskutieren und in den
Kreissynoden und der Landessynode darauf
hinzuwirken, daß

- der MiIitärseelsorgevertrag überprüft
und gekündigt und die Seelsorge an SoI-
daten im oben angedeuteten Sinn neu
strukturiert wird,

- die Evangelische Kirche von Kurhessen-
Waldeck beim Rat der EKD darauf dringt,
daß entsprechende Verhandlungen nit der
deutschen Bischofskonferenz und der Bun-
desregierung auf genomnen werden,

- die GüJ.tigkeit des gegenwärtigen Mili-
tärseelsorgevertrages und die bestehende
Praxis der Seelsorge an Soldaten keines-
falls auf den Bereich des Bundes der
evangelrschen Kirchen in der ehemaligen
DDR elsoedehnt wird.

ÖxuIT. NETz NORD- UND OSTHESSEN

- DER KOORDINIERUNGSAUSSCHUSS _

Jochen Cornelius-Bundschuh
Brunnenstr.36
3520 Hofgeismar

Elmar Schmähling: Ohne Glanz und Glo-
ria. Die Bundeswehr - Bilanz einer neuro-
tischen Armee. Econ Verlag, Düsseldorf.
344 Seiten,44 DM
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EVATiIGELISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT
ZUR BETREUUNG DER
KRIEGSDIENSTVERWEIGERER ( E.AK )

STELLUNGNAHME zvr künftigen Seelsorge an
Soldaten

I. Die Evangelische Arbeitsgemein-
schaft für Kriegsdienstverweigerer be-
grüßt, daß die Diskussion über die MiIi-
tärseelsorge in vielen Landeskirchen in
Gang gekommen ist.
Aus unserer Sicht ist diese Diskussion
durch das Votum des Beirates der Militär-
seelsorge zu kirchlichen Briefen an Wehr-
pflichtige und durch die eblehnung des Mi-
litärseelsorgevertrages durch den ehemali-
gen Kirchenbund notwendig geworden. Einen
weiteren Anstoß hat uns der Brief des Bun-
desministers der Verteidigung vom 6.5.91
zrrr Position des ehemaligen Kirchenbundes
gegeben. Jetzt geht es darum, die Bedenken
des Kirchenbundes inhaltlich zu prüfen und
die Erfahrungen mit der Militärseelsorge
in der Bundeswehr zv überdenken. Dabei
sollten auch Stimmen wie die des Rrbeits-
kreises "Darmstädter SignaI" nicht über-
hört werden: "Der Beitrag der Militärseel-
sorge zu Eigenverantwortung und Gewissens-
schärfung, zum Schutz von Minderheitsposi-
tionen in der Bundeswehr, zu Sinnorientie-
rung für Soldatenberuf und Friedenspoli-
tik, ist unzureichend. "

zwar soll die Freiheit der Verkündigung
durch den uilitärseelsorgevertrag geregelt
werden, aber durch die Einbindung der ui-
Iitärseelsorge in militärische Strukturen
bestehen Iatente Abhängigkeiten bi.s hin
zum Vetorecht des militärischen Abschirm-
dienstes (MAD) gegen die Berufung von Mi-
litärpfarrern. zu dieser Kritik am MiIi-
tärseelsorgevertrag, die besonders aus dem
ehemaligen Kirchenbund der DDR kommt, sa-
gen die Soldaten des "Darmstädter Si-
gnals": "Hinter der Position der evangeli-
schen Kirchen in der ehemaligen DDR sehen
wir weder einen persönlichen Affront gegen
die Soldaten, noch eine Erblast des DDR-
Sozialismus, sondern die Suche nach neuen
Wegen glaubwürdigen Dienstes der Kirche.
Auf die Dauer ist eine gemeinsame Struktur
für den Dienst der Kirche unter den Solda-

ten im vereinten Deutschland unabdingbar"
(29 . Arbeitstreffen vom 26.-28.4.91 in
Düsseldorf-Kaiserswerth). Viir sind der
Auffassung, daß der Dienst der Kirche an
den Soldaten neu geordnet werden nuß.

In der Friedensdenkschrift der EKD 1981
wird eine Absage an den Krieg als Fortset-
zung der Politik mit anderen Mitteln aus-
gesprochen: "Für die Probleme von Gewalt
und Krieg ist allein Friede der Maßstab.
Krieg kann heutzutage nicht mehr als Fort-
setzung der Politik mit anderen Mitteln
ausgegeben werden. Krieg bedeutet, prä-
gnant und ohne Abstriche, das Scheitern
von Politik. Das Drohen mit Krieg ist
keine verantwortbare PoIitik. Die politi-
sche Aufgabe ist esr Gewaltdrohung durch
Friedenspolitik zu überwinden. In dieser
Perspektive stehen die Probleme der heuti-
gen Friedensdiskussion." (Frieden wahren,
fördern und erneuernl Denkschrift der EKD

1982, 4. AufI. S. 52/53)

Deshalb sol1te die Seelsorge an Soldaten
aus friedensethischen Gründen nur für
Friedenszeiten und nicht für den Krieg
konzipiert werden.

II. Gegen den Militärseelsorgevertrag
gibt es sowohl theologisch als auch kir-
chen- und verfassungsrechtliche Bedenken:

In der Struktur der lqilitärseelsorge
wird der Bekenntnischarakter kirch-
licher Ordnung nicht in nötiger Weise
ernstgenommen. Der Militärseelsorgever-
trag widerspricht z,B. in wesentlichen
Punkten der Theologischen Erklärung von
Barmen: "Wir verwerfen die falsche
Lehre, als dürfe die Kirche die Gestalt
ihrer Botschaft und ihrer Ordnung ihrem
Belieben oder dem Wechsel der jeweils
herrschenden weltanschaulichen und po-
litischen Überzeugungen überlassen."
(Barr,en 3 )

"l,lir verwerfen die falsche Lehre, aIs
solle und könne sich die Kirche über
ihren besonderen Auftrag hinaus staat-
Iiche Art, staatliche Aufgaben und
staatliche Würde aneignen und damit
selbst zu einem Organ des Staates wer-
den." (Barmen 5)

Wenn in einer Verlautbarung des
Verteidigungsministeriums die Militär-
seelsorge als "integraler Bestandteil
zur Verwirklichung des Staatsbürgers in
Unif ormt' bezeichnet wird und
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stitution Bundeswehr a1s die "schönste
Gemeinde" bezeichnet (JS Nr. 4/91),
zeigt das die ganze Problematik. Die im
Kirchenkanpf aIs notwendig erkannte
Trennung von kirchlichen und staatli-
chen Aufgaben muß verwirklicht, die
doppelte Loyalität der Militärseelsorge
überwunden werden.

2. Art. 13'l Weimarer Verfassung, der laut
Art. 1 40 Grundgesetz Bestandteil unse-
rer Verfassung ist, bestimmt in Absatz
3: "Jede Religionsgesellschaft ordnet
und verwaltet ihre Angelegenheiten
selbständig, innerhalb der Schranken
des für aIle geltenden Gesetzes. Sie
verleiht ihre Ämter ohne Mitwirkung des
Staates oder der bürgerlichen
Gemeinde." Das heißt, der Staat darf
sich nicht an der Festlegung kirchli-
cher Strukturen sowie an der Verleihung
kirchlicher Ämter beteiligen. Das erste
ist geschehen u.a. durch die Forderung
des Staates nach einer Gleichgestaltung
der evangelischen l,Iilitärseelsorge nit
der katholischen. Das zweite geschieht
bei der Übertragung des Militärpfarram-
tes durch die staatliche Verbeamtung.
Nach dem Militärseelsorgevertrag sind
Militärpfarrer und MiIitärdekane Inha-
ber kirchlicher Amter. Sie unterschei-
den sich aber von anderen Theologen in
Staatsdienst, etwa Theologieprofessoren
oder Religionslehrer, dadurch, daß
diese nur kirchlich gebundene Staatsäm-
ter haben, keine kirchlichen Ämter. Die
Militärpfarrer hingegen sind Pfarrer
mit öffentlichem Verkündigungsauftrag
und Kasualrechten, die sie in perso-
nellen Seelsorgebereichen oder gar in
selbständigen MiIitärkirchen-Gemeinden
ausüben.

Dieser Doppelstatus kirchlicher Amtsträger
und Burrdesbeamter ist von Verfassungs-
rechtlern ( Simon, Breyvogel ) wiederholt
als dem Grundgesetz nicht gemäß beurteilt
worden. In diesem Doppelstatus der Mili-
tärpfarrer sehen wir die Gefahr, daß der
Auftrag, die Gewissen der Soldaten zu un-
terweisen und zu schärfen, in Spannung ge-
rät mit anderen Bindungen, die in der Ar-
mee und ihrem Rufgabenbereich festzustel-
len sind. Die Struktur der MiIitärseel-
sorge und ihr Status zeigen ein GefälIe
zur l,egitimation der Bundeswehr. Wir kön-
nen uns auch des Eindrucks nicht erwehren,
daß die uilitärseelsorge Positionen der
Bundeswehr im Raum der Kirche stärker gel-
tend gernacht hat als synodale BeschIüsse

und ökumenische Lernerträge gegenüber der
Bundeswehr. Während im konziliaren Prozeß
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung
der Schöpfung die Notwendigkeit der Ab-
schaffung der Institution des Krieges im
Vordergrund steht, denkt die Militärseel-
sorge mehr über den Funktionswandel des
Soldatenberufes und eine neue Legitimation
der Bundeswehr nach.

III. Die Mitgliederversammlung der EAK
stellt für die Neuordnung des Dienstes der
Kirche an den Soldaten folgende Forderun-
gen:

a) Die Seelsorge an Soldaten ist zuerst
kirchliche Aufgabe der Gemeinden und
Landeskirchen in ihrem Bereich und muß
entsprechend nach kirchlichen Struktu-
ren, nicht nach militärischen
Organisationsformen geordnet werden.

b) rm Blick auf das gemeinsame bundesweite
Gegenüber muß die landeskirchliche
Seelsorge an Soldaten wie jede andere
Sonderaufgabe der Kirche in einem
gesamtkirchlichen llerk zusammengefaßt
werden. Wir meinen, daß die Struktur
der Seelsorge an Kriegsdienstverwei-
gerern und Zivildienstleistenden, mit
einem Ratsbeauftragten, einem zuständi-
gen Referat im Kirchenamt der EKD und
einer bundesweiten Arbeitsgemeinschaft
der landeskirchlichen Beauftragten, ein
gutes ModelI dafür sein kann.

c) Daraus folgt:
- An die SteIIe staatlich beamteter Mi-

litärpfarrer treten landeskirchliche
Pfarrer im Sonderdienst.

- Das Amt des Militärbischofs entfällt
ebenso wie das Evangelische Kirchen-
amt für die Bundeswehr.

- An SteIIe des Kirchenarntes für die
Bundeswehr ist eine kirchliche Ge-
schäftsstelle der neu zu gründenden
Bundesarbeitsgemeinschaf t f ür die
Seelsorge an Soldaten einzurichten.

d) Lebenskundlicher Unterricht bisheriger
Prägung gehört nicht zur Aufgabe
kirchlicher Seelsorge an Soldaten.

e) Die Auseinandersetzung mit weiteren De-
tails der bisherigen militärischen Ein-
bindung und Einordnung der Militärpfar-
rer (Dienstschild mit Bundesadler,
staatliches Dienstsiegel, Kanpfanzug
etc. ) erübrigt sich, weil landeskirch-

-22



Beschluß-Texte

liche Pfarrer sowieso nicht Staatsbe-
amte und Militärangehörige sein können.

Diese Stellungnahme wurde von der Mitglie-
derversammlung der EAK am 25. September
1991 in Frönsberg/Westfalen beschlossen.

WoIf-Udo Smidt,
Vorsitzender des Bundesvorstands
Carl-Schurz-Str. 17
D-2800 Bremen 1

rel. 0421 /344037
Fax 0421 /3491961

Kirehenprovinz
Sachsen

6. Tagnlrg der XI. Synode der Evangelischen
Kirche der Kirchenprovinz Sachsen vom
31.10. bis 3.11.1991 in HaIIe

Vorlaqe des Ausschusses für Theoloqie und
ökr:.urene

Die Synode möge beschließen:

Frage der Seelsorge an Soldaten:

Die Synode bekräftigt den Beschluß der
Konferenz der Evangelischen Kirchenleitun-
gen vom 11./12.1.1991 zvr Wahrnehnung der
Seelsorge an Soldaten in den östlichen
Gliedkirchen (siehe Verantwortung 9/91, S.
zz).

Sie bestärkt die Kirchenleitung, dafür
Sorge zu tragen, daß die Seelsorge an Sol-
daten im Rahmen dieser Richtlinien in un-
serer Landeskirche geschieht.

AIs theologische und friedensethische
Grundlage für die Seelsorge an Soldaten
unterstreichen wir die für uns bindende
Bedeutung des Beschlusses der Synode des
Bundes 1 987 "Bekennen in der Friedens-
frage" und der Erklärung der ökumenischen
Versammlung in der DDR 1989, Text 5.

Angesichts der Besorgnis, daß nach einer
Übergangszeit der Militärseelsorgevertrag
auch für unsere Kirche bindend werden
könnte, begrüßt die Synode ausdrücklich
den Beschluß der Synode unserer Parlner-
kirche, der Evangelischen Kirche in Hessen

und Nassau vom Dezember 1990, den Militär-
seelsorgevertraq neu zu verhandeln mit dem
Ziel einer eigenständigen kirchlichen
Struktur der Seelsorge an Soldaten.

Die Synode unterstützt Initiativen inner-
halb der EKD-Synode, rechtzeitig auf die-
ses Ziel hinzuarbeiten und dabei die frie-
densethischen Erkenntnisse der Kirchen in
der DDR einzubringen.

Angenommen bei 2 Nein-Stimmen und 4 Ent-
haltungen.

,Deutlicheres Zeichenu
Die Wehrdienstverweigerung bleibt
nach Ansicht von künftigen Pastorin-
nen und Pfarrern der Kirchenprovinz
Sachsen auch nach der deutschen Wie-
dervereinigung das deutlichere Zei-
chen christlicher Friedensverantwor-
tung. Sie lehnten darum den Militär-
seelsorgevertrag zwischen der Evange-
lischen Kirche in Deutschland und der
Bundesregierung in seiner,,heutigen
Form" ab. Ein neuer Vertrag müsse die
Trennungvon Kirche und Bundeswehr
gewährleisten. 

.

OF.f . A[a.Solr.]r.rb,. ltl. tl 9&

Westfalen

4. (ordentliche) Tagung der 11. lfestfäli-
schen Landesslmode vom 11. bis 14. Noven-
ber 1991

Die Vorlage 6.2 "Änderung des I'lilitärseel-
sorgevertrages" wird bei fünf Gegenstimmen
und einigen Enthaltungen mit folgendem
WortLaut angenonmen (BeschluB Nr. 8O):

"Die Landessynode macht sich den Beschluß
der EKD-Synode vom November 1991 zur SeeI-
sorge an Soldaten zv eigen. Sie begrüßt
insbesondere, daß die EKD schon jetzt eine
Arbeitsgruppe einsetz|-, die den bisherigen
l"liIitärseelsorgevertrag überprüfen solI.

Die Landessynode dankt den Kirchen des
früheren Kirchenbundes dafür, daß sie
durch ihre Arbeit Anstöße gegeben haben,
auch darüber neu nachzudenken.

Die angestrebte gemeinsame Regelung soll
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sich an der Barmer Theologischen Erklärung
orientieren und eine stärkere Gemeindenähe
herbeiführen.

Ferner soll bedacht werden, h/as die Ergeb-
nisse der friedensethischen Diskussion in
der Kirche für die Ordnung der Sofdaten-
seelsorge bedeuten.

Die Landessynode bittet die Kirchenl-ei-
tung, die Anträge der Kreissynoden der Ar-
beitsgruppe des EKD zur Berücksichtigung
bei der Beratung zuzuleiten.

Das Gespräch über die Seelsorge an So1da-
ten solLte - unter Beteiligung der Solda-
ten und ihrer Seelsorger - auf alfen
Ebenen der Kirche geführt und gefördert
werden. Über die Arbeitsergebnisse der
EKD-Arbeitsgruppe ist der Landessynode
zwecks weiterer Beratung zu berichten."

Rtreinland

Landessynode
der Evangelischen Kirche in Rheinland
Auszug
aus den Protokoll der Landessynode vom
09-0'l .1992

Betr.: Antrag der Kreissynode Leverkusen
betr. uj.litärseelsorgevertrag
und
Antrag der Kreissynode Moers betr. MiIi-
tärseelsorgevertrag
und
Antrag der Kreissynode An Sieg und Rhein
betr. llilitärseelsorgevertrag
und
Antrag der Kreissynoden JüIich und Ober-
hausen betr. Aufkündigung des tqilitärseel-
sorgevertrages durch die Evangelische xir-
che in Deutschland und Neuregelung des
kirchlichen Dienstes an den Soldaten
und
Initiativantrag betr. Ref orm des I'tilitär-
seelsorgevertrages.

Beschluß 77:

Die Synode der Evangelischen Kirche im
Rheinland begrüßt, daß die EKD eine Ar-
beitsgruppe eingerichtet hat, die den bis-
herigen MiIitärseelsorgevertrag überprüfen
soll. Sie bittet die Synode und den Rat

der Evangelischen Kirche in Deutschland,
bei der Überprüfung des t'{ilitärseelsorge-
vertrages und den Verhandlungen mit der
Bundesregierung die folgende Zielrichtung
zu beachten:

1. Der Dienst der Kirche an den Soldaten
geschieht durch Pfarrer mit einer be-
sonderen Beauftragung in möglichst na-
her Anbindung an ihre Landeskirche. Sie
werden nicht mehr in ein Bundesbeamten-
verhältnis berufen.

2'. Das Evangelische Kirchenamt für die
Bundeswehr wird aus dem Bereich des
Bundesministeriums für Verteidigung
ausgegliedert und dem Rat der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland unmitteLbar
nachgeordnet.

3. Der febenskundliche Unterricht soll
vertraglich geregelt werden. Dabei solL
sichergestellt werden, daß er auch
künfti9 in kirchlicher Verantwortung
geplant und durchgeführt wird.

Diese Neuregelung soI1 in enger Abstimmung
mit den Gliedkirchen auf dem Gebiet der
neuen Bundesländer erfolgen. Eine einheit-
liche Regelung für das Bundesgebiet ist
anzustreben.

Die Landessynode geht davon aus, daß ihr
der geänderte Militärseelsorgevertrag vor
Abschluß von der EKD erneut zur Stellung-
nahme vorgelegt wird.

Unabhängig von den Bemühungen um eine Re-
form des MiIitärseelsorgevertrages wird
die Kirchenleitung beauftragt, dafür Sorge
zu tragen, daß die Militärseelsorge in
Ortsgerneinden und Kirchenkreise integriert
ist und die dazu bereits jetzt bestehenden
rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft
werden.

(Mit Mehrheit)

Sachsen

Evang. -Luth. Landeskirche
Sachsens 24 -3.1992

Berichterstattung des Theologischen Aus-
schusses zrl Problemen der Seelsorge Ern

Soldaten
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1. Zum gegenwärtigen Stand

Im Bereich unserer Landeskirche befinden
sich derzeit 8 Standorte der Bundeswehr.
Schon wenige Monate nach der Übernahme
dieser Standorte durch die Bundeswehr ba-
ten westdeutsche Offiziere Pfarrer und Su-
perintendenten sowie das Landeskirchenamt
um Einrichtung einer kirchlich verantwor-
teten Seelsorge an Soldaten, nachdem deut-
lich geworden war, daß die ostdeutschen
Landeskirchen dem bestehenden MiIitärseeI-
sorgevertrag nicht beitreten würden.

Die Konferenz der Kirchenleitungen des
Bundes der Evangelischen Kirchen hatte am

12.01.1991 festgestellt, daß "Seelsorge an
Soldaten eine Aufgabe der Kirche ist", und
daß diese "in den Gliedki.rchen des Bundes

in enger Bezogenheit auf die Orts-
kirchgemeinden" wahrgenornmen werden soIl,
nämlich "durch Gemeindepfarrer, die dafür
von den Gliedkirchen besonders beauftragt
werden". Eine Anwendung des Militärseel-
sorgevertrages, so die KKL, erfolge im Be-
reich des Bundes der Evangelischen Kirchen
nicht. In einem Zeitraum von drei bis vier
Jahren sollten Erfahrungen mit der Seel-
sorge an Soldaten gesammelt werden, um
dann zu einer gemeinsan verantworteten
Entscheidung mit den bisherigen Gliedkir-
chen der EKD zu kommen.

An den acht Standorten der Bundeswehr im
Bereich unserer Landeskirche haben sich
Pfarrer der Landeskirche bereiterklärt,
die Seelsorge an Soldaten zusätzlich zu
ihrem Gemeindepfarramt zu übernehmen. Das
Landeskirchenamt hat sie zu diesem Dienst
beauftragt.

Bisherige Erfahrungen zeigen allerdings,
daß diese Aufgabe auf Dauer nicht ne-
benamtlich getan werden kann. Deshalb wird
z.B. im Kirchenbezirk Marienberg ein Ge-
meindepfarrer zur Hälfte seines Dienstum-
fanges Seelsorge an Soldaten im dortigen
Standort wahrnehmen.

Der Dienst der mit der Seelsorge an Solda-
ten beauftragten Pfarrer besteht derzeit
in seelsorgerlicher Begleitung der Solda-
ten und in der Beteiligung an Gesprächs-
kreisen (2.t. im Rahmen des Lebenskundli-
chen Unterrichtes ) . Gottesdienste werden
nur vereinzel-t und in der Regel in der
Kirche der Ortsgemeinde gehalten. Rüstzei-
ten können aus Zeitgründen nicht angeboten
werden. Eine Beteiligung am Gelöbnisunter-
richt erfolgt nicht. Es hat sich herausge-

ste1It, daß seelsorgerliche Begleitung,
Gesprächskreise oder Lebenskundlicher Un-
terricht sinnvoll nur während der Dienst-
zeit der Soldaten, aber unter Wahrung des
Prinzips der Freiwilligkeit angeboten wer-
den können. Die Veranstaltungen der Orts-
gemeinden werden von den - ganz überwie-
gend konfessionslosen - Soldaten nur ver-
einzelt besucht.

Die EKD hat eine Arbeitsgruppe gebildet,
in der Vertreter aus östlichen und westli-
chen Gliedkirchen Vorschläge zur Neuord-
nung der MiIitärseelsorge erarbeiten sol-
len.

Ein Beitritt der Ev. -Luth. Landeskirche
Sachsens zum Militärseelsorgevertrag in
seiner jetzigen Form ist nicht vorgesehen.

2. Theologische Einsichten

Soldaten haben wie alle Menschen Anspruch
auf Verkündigung des Evangeliums und auf
seelsorgerliche Begleitung. Das ist in un-
serer Landeskirche nicht umstritten. In
unserer Kirche galten schon immer die ver-
antwortlich getroffene Entscheidung für
den MiIitärdienst, für den Wehrersatz-
dienst oder für die Totalverweigerung als
ethisch legitime Möglichkeiten.

Wir sehen, daß in der noch nicht erlösten
Welt (Barrner Erklärung V) das Recht auf
Verteidigung und die Notwendigkeit von in-
ternationalen Friedenstruppen nicht in eb-
rede gestellt werden können. Aus den Er-
fahrungen der jüngsten deutschen Ge-
schichte hat sich uns aber ein tiefes Miß-
trauen gegenüber allem Militärischen ein-
geprägt. Strittig unter uns ist, wie weit
dieses Mißtrauen gegenüber einer demokra-
tisch kontrollierten Armee wie der Bundes-
wehr aufgegeben werden kann, und welche
Relevanz die friedensethischen Aussagen
des Neuen Testamentes dafür haben.

3. Folgerungen

Auf diesern Hintergrund halten wir den
Di.enst unserer Kirche an Soldaten durch
seelsorgerl-iche Begleitung, Gottesdienste,
Einrichtung von Gesprächskreisen und Be-
teiligung am Lebenskundlichen Unterricht
für sinnvo]l. Dabei muß deutlich bleiben

- daß die Teilnahme an solchen Angeboten
freiwillig geschieht und für die Solda-
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ten weder Vor- noch Nachteile bringt,
daß die mit der Seelsorge an Soldaten
beauftragten Pfarrer nicht im Dienst
der Bundeswehr stehen,

- daß die Seelsorge an Soldaten nicht ein
fnstrurnent der militärischen Führung
ist und jede verantwortlich getroffene
Entscheidung für oder gegen den Dienst
mit der Waffe respektiert, und daß sie
Soldaten in ihrer Gewissensbildung und
in Konflikten beisteht.

itri ttio rrnfer rrns ist in diesern Zusamnen-
rang die Feler von Gottesdiensten im mili-
:ärischen Bereich und anläßlich des Feier-
Lichen Gelöbnisses.

1. Empfehlungen für die Arbeit der EKD-
Arbeitsgruppe

- Der Erfahrungszeitraum für di.e Seelsorge
an Soldaten in den Gliedkirchen des ehe-
maligen Bundes der Evangelischen Kirchen
sollte nicht nur zwei, sondern drei bis
vier Jahre betragen (BeschIuß der KKL
vom 12.01 .1991 t.

- Das neue Vertragswerk sollte nicht nehr
"Militärseelsorgevertrag" heißen, son-
dern in seinen Namen zum Ausdruck brin-
geor daß es die "Seelsorge an Soldaten"
regelt.

- Die strukturelle Verflechtung von Bun-
deswehr und Soldatenseelsorge sollte auf
ein notwendiges und glaubwürdiges Mi-
nimum reduziert werden. Dazu gehört auch
die Herauslösung der MiIitärgeistli-
chen/Soldatenseelsorger aus dem
Bundesbeamtenstatus, wobei kirchlicher-
seits das fnteresse der Bundeswehr an
der Wahrung solcher militärischer Ge-
heimnisse die den Soldatenseelsorgern in
Arrsiibrrno ihres Dienstes zur Kenntnis
kommen, beachtet werden muß.

- Wir begrüßen es, wenn trotz der anderen
rechtlichen Stellung der katholischen
MiIitärseelsorge, die Seelsorge an Sol-
daten in ökumenischer Gemeinschaft ge-
schieht.

5. Sch1ußbemerkungen

)ie Kritik am Militärseelsorgevertrag
rommt nicht nur aus den östlichen Glied-
<irchen. Sie ist so alt wie der Militär-
;eelsorgevertrag selber und kommt von

Chrj-sten aus Ost und West. Der Theologi-
sche Ausschuß hält es für notwendig, daß
das Gespräch über die friedensethischen
Fragen und über Seelsorge an Soldaten so-
wie deren vertragliche Regelung beharrlich
und sachlich weitergeführt wird.

Dresdner N. Nachrichten von 30.3.92
äber die Frtihjahrssynode t4ärz 922

"Ein Beitritt der Ev.-Luth. Landes-
kirche Sachsens zum MiIitärseelsorge-
vertrag in seiner jetzigen Form ist
nicht vorgesehen. Die strukturelle
Verfl-echtungvon Bundeswehr und Solda-
tenseelsorge sol-lte auf ein notwendi-
ges und glaubwürdiges I'4inimum redu-
ziert werden. "

Nordelbien

Stellungrnahme der Solidarischen Kirche in
Nordelbien - April 1992 - zr:m Militärseel-
sorgevertrag zwisctlen der BRD und der EKD

1. Rückschau auf Geschichte und Inhalt des
l,ti I i tärsee1 sorgevertrages

1950 hatte der Rat der EKD (Evangelische
Kirche Deutschlands) noch erklärt, "einer
Remilitarisierung Deutschlands können wir
nicht das Wort reden." 1951 begannen die
Verhandlungen zwischen dem Amt Blank
(VorIäufer des Verteidigungsministeriums)
in Bonn und dem Bevollmächtigten des Rates
der nxD über die Seelsorge in den geplan-
ten westdeutschen Verbänden. Die EKD-Syn-
odafen wurden erst 1955 über diese Ver-
handlungen unterrichtet. Auch über die un-
terzeichnung des uilitärseelsorgevertrages
am 22.2.1957 wurden sie erst nachträglich
informiert, um dann doch, nach heftigen
Debatten, im März 1957 zuzustimmen.
Konnten oder wollten die Verantwortlichen
in der Kirche damals nicht durchschauen,
daß dieser Vertrag ein Produkt des "Kalten
Krieges" war? Daß sie damit der Wiederauf-
rüstungspolitik des Konrad Adenauer und
einer Verankerung der Westanbindung zuge-
stimmt hatten? Der Militärseelsorgevertrag
hat die Kirchen der BRD und der DDR ge-
I rannl
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Die undemokratischen Verfahren beim Zu-
standekommen des Vertrages wiederholen
sich in den Ausführlungen und Strukturen

p seines Inhaltes. Man orientierte sich
wertgehend an den Festschreibungen jener

! uifi.tärseelsorge, die im Artikel 2i des
Reichskonkordates von 1933 angelegt waren.
Mindestens durch die unmittel-bare Anbin-
dung des "Evangelischen Kirchenamtes für
die Bundeswehr" an das Bundesministerium
für Verteidigung wird das Eigeninteresse
des Vertragspartners Staat deutlich: "Der
Wert seiner Streitkräfte hängt vom Charak-
ter und der seelischen Einstellung der
Soldaten nicht weniger ab als vom waffen-
technischen Ausbildungsstand." - Zitat:
aus Dienststelle Blank. Die Militärgeist-
lichen sind für die Dauer ihres Dienstauf-
trages nicht Kirchen-, sondern Bundesbe-
amte auf ZeLt und müssen dafür den deut-
schen Beanteneid leisten. Der
"lebenskundtiche Unterricht" - im Vertrag
1957 überhaupt nicht erwähnt, sondern in
einer "zentralen Dienstvorschrift" des
Bundesninisters für Verteidigung im Novem-
ber 1 959 geregelt - wird in seinem Inhalt
vom Evangelischen Kirchenamt für die Bun-
deswehr zusammen mit dem Bundesministerium
für Verteidigung festgelegt. Die Militär-
seelsorge orientiert sich an ihrem ober-
sten Dienstherrn im Bundeskabinett und das
Ietzte Sagen haben die politiker.

A11en Einwänden von Befürwortern des vili-
tärseelsorgevertrages zum Trotz spiegelt
das die 35-jährige praxis wider: Z.B. in
der finanziell.en abhängigkeit, bei der
Dienstaufsicht durch den Bund, bei der
exclusiven Einbindung in den militärischen
Bereich, bei den Besetzungen, bzw. Nicht-
verlängerungen der pfarrstellen, und nicht
zuleLzl in den Gelöbnisfeierlichkeiten.

Di-e Militärseelsorge in ihrer jetzigen
Form ist ein unseliges Relikt aus einer
staatskirchLichen Verbindung von Thron und
Altar. Durch ihre Entstehung und Entwick-
Iung, durch ihre Struktur und personelle
Besetzung und durch ihre Einflußnahme auf
die Kirche ist sie zv einem Argernis ge-
worden und fügt einer glaubwürdigen Frie-
densarbeit der Kirche schweren Schaden zu.
Wenn die Kirche wieder Kirche im Sinne ei-
ner biblischen Orientierung werden wiIl,
muß sie, auch wenn dies bestehende privi-
legien kostet, jede Fremdeinwirkung zu-
rückweisen und damit den bestehenden Mili-
tärseelsorgevertrag auflösen." - Zitat aus
Konrad Lübbert. Versöhnungsbund-Rundbrief
Ostern 1 986.

2. Die Meinung der Solidarischen Kirche in
Nordelbien:

Wir, di-e Solidarische Kirche in NordeI-
bien, unterstützen die Weigerung der Kir-
chen in der ehemal-igen DDR, sich dem MiIi-
tärseelsorgevertrag 1957 anzuschließen.
Wir sehen unsere Unterstützung im Kontext
der zahlreichen Veröffentlichungen von In-
itiativen und Synodenbeschlüssen aus Ost
und West, die eine Reform des Vertrages
anmahnen, eingebunden. Wir sprechen uns
aber entschieden für eine Kündigung des
Vertrages durch die EKD aus, damit die
Seelsorge an Soldaten in einer offenen und
kirchengemäßen Freiheit grundlegend neu
geordnet werden kann. Nach unserer Meinung
hätte der Vertrag gar nicht geschlossen
werden dürfen. Gerade weil das Militär so
ein sensibler Bereich ist, muß dieser
"Betreuungsbereicht' ganz besonders an die
Kirche gebunden sein.
Seit seiner umstrittenen Annahme durch die
EKD-Synode an 7.3.1957 ist die Kritik an
dem Vertrag nie verstummt. Auch seine
praktische Ausführung gab ständig AnIaß
zuE Kriti.k, die aber leider in der Regel
von einer dialogunfähigen Militärseelsorge
zurückgewiesen wurde.
Besonders deutlich wurde diese Haltung
nach den Zusammenschluß der beiden deut-
schen Staaten. Die DDR-Kirchen werden zur
zeiL "abgewickeft"; wir weisen hin auf die
Bereiche Kirchensteuern und Religionsun-
terricht. Die Ablehnung des MiIitärseel-
sorgevertrages ist ein ganz wichtiger Teil
ihrer Identität. Sie ist die unaufgebbare
Konsequenz aus dem Synodenbeschluß des
DDR-Kirchenbandes von 1987, in dem Geist,
Logik und Praxis der militärischen Ab-
schreckung eine Absage erteilt wird. Aus
diesem Synodenbeschluß entstand eine in-
tensive kirchliche Arbeit mit Soldaten und
Kriegsdienstverweigerern. Aus den Ergeb-
nissen des konziliaren Prozesses für Ge-
rechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung wurde dort nicht eine deutsch-
deutsche, sondern eine ökumenische Part-
nerschaft gefordert. Anstatt hier, im We-
sten, die Chance einer gründlichen Prüfung
des ej.genen StaIles vorzunehmen, wurde von
Kirche und Staat arrogant bis erpresse-
risch mit den Brüdern und Schwestern im
Osten umgegangen. Wir weisen hin auf Auße-
rungen von Bischof Kruse und Verteidi-
gungsminister Stoltenberg. Die Zustimmung
zu einem Staatsvertrag in Sachen MiIitär-
seelsorge inpliziert die Zurücknahme des
Synodenbeschl-usses von 1987. Dagegen
wehren wir uns mit- diesem offenen Brief.
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Im Folgenden beschreiben wir Punkte, die
uns besonders wichtig sind:

a) Die innere Begründung der Militär-
seelsorge bezog sich von Anfang an auf
das militärpolitische Prinzip der
Abschreckung. So gesehen urar der
MiIitärseelsorgevertrag auch ein Kind
des Ka1ten Krieges. b)
Die geopolitische Situation hat sich in
den letzten Jahren jedoch einschneidend
verändert und mit ihr auch die Pläne
und Strategien von NATO und Bundeswehr.
So heißt es in einer Vorlage des
Bundesverteidigungsministeriums, dem
die Bundesregierung zugestimmt hat, in
Bezug auf die Sicherheitsrisiken
Deutschlands, daß diese "nicht mehr
ausschließIich unter dem Gesichtspunkt
einer existenziellen Bedrohung, sondern
stärker unter dem einer möglichen Sta-
bilisierungsgefährdung" beurteilt wer-
den. Folgerichtig werden die "Förderung
und Absicherung weltweiter politischer,
wirtschaftlicher, militärischer und
ökologischer Stabilität" sowie die
"Aufrechterhaltung des freien Welthan-
dels und des zugangs zu strategischen
Rohstoffen" zu den deutschen
Sicherheitsinteressen gezähIt. Entspre-
chend faIIen denn auch die Vorschläge
für die konkrete Bundeswehrplanung aus.
Das Ganze basiert auf der Forderung
"nach klarstellender Ergänzung des
Grundgesetzes" bezügIich einer Ein-
satzmöglichkeit der Bundeswehr über die
NATO hinaus.
Es ist deutlich: die Bundeswehr wird in
Zukunft nicht mehr in erster Linie auf
Verteidigung, sondern auf Eingreif- und
Angriffähigkeit vorbereitet. Beides
verträgt sich nicht nur nicht mit dem
Friedensauftrag des Grundgesetzes. Das
Iäßt sich ggf. sogar beugen. VöIIi9 un-
vereinbar jedoch ist die neue Strategie
mit dem ökumenischen Verständnis von
einem Frieden in Gerechtigkeit. Für
viele Menschen bedeuten die "deutschen
Interessen", auf die sich die Bundes-
urohrf iihrrrnn hozi ohl- cahnn nhna ai n m i -9..191]Y,vv..v..

litärisches Eingreifen deutscher Trup-
pen Tod und Elend. Um wieviel schlimmer
wird es sein, wenn es eine Neuauflage
einer Kanonenbootpolitik geben wird?
Für die Evangelische Kirche in Deutsch-
land kann es hier nur ein eindeutiges
Nein ohne jedes Aber geben. Eine Mili-
tärseelsoroe kann nur den einen Sinn
haben, nämIich Soldaten dieses Nein un-
ablässig deutlich zu machen. Diese Auf-

gabe aber verträgt sich nicht mit einem
Vertrag zwischen Staat und Kirche. Des-
halb muß auch vor dem Hintergrund der
neuen Bundeswehrstrategien der Militär-
seelsorgevertrag von der Kirche gekün-
digt werden.

Die Außerung des Herrn Stoltenberg, die
er später zurückgenommen hat, mit der
Seelsorge an Soldaten nur Pfarrer z\r
beauftragen, die die Entscheidung für
den !'1af f endienst "vorbehaltLos" aner-
kennen, hat ein Schlaglicht auf die Si-
tuation der Militärseelsorge in den aI-
ten Bundesländern geworfen. Nur dieje-
nigen Pastoren können in der Militär-
seelsorge arbeiten, die di.e von Herrn
Soltenberg genannten Bedingungen erfül-
Ien. Hier wird klar erkennbar, daß die
im ttlilitärseelsorgevertrag garantierte
"Unabhängigkeit kirchlichen Handelns in
der uilitärseelsorge" nur auf dem Pa-
pier steht. Vielmehr verhäIt es sich
so, daß die Militärgeistlichen aIs
integraler TeiI des Dienstbetriebes ei-
ner Bundesbehörde den Auffassungen und
Doktrinen der Bundeswehrführung ver-
pflichtet sind, besonders in Fragen der
Friedens- und Sicherheitspolitik, aber
auch in anderen Bereichen. Abzulesen
ist das an den Arbeitshilfen und ande-
ren Materialien für den sogenannten Le-
benskundl,ichen Unterricht, aber auch an
den Außerungen von Mititärgeistlichen
alLer Ränge (2.8. Bericht des Standort-
pfarrers in Jever, Manfred Kahl, über
seinen Einsatz in der Türkei während
des Golfkrieges). slie nan Pastoren z!
einer solchen Gesinnung, zu einer sol-
chen Theologie, zu elnem
"Amtsverständnis" bringen kann, er-
scheint zunächst rätselhaft. Aber die
Methcde ist ganz einfach: So wie die
Bundeswehr gegen die Gesellschaft abge-
schottet ist, so ist die Bun-
deswehrseelsorge gegenüber der Kirche
abgeschottet. Dadurch entsteht ein
Binnenklima, in dem Auffassungen und
Überzeugungen gezüchtet werden, die es
außerhalb der MrIitärseelsorge in der
Kirche nicht oder kaum gibt. So nimnt
es nicht wunder, daß sich seit Bestehen
der Bundeswehrseelsorge kein uilitär-
seelsorger in seiner Funktion ztJ den
brennenden Fragen öffentlich geäußert
hat, die in der Kirche heiß diskutiert
wurden und werden. Andererseits hat die
Militärseelsorge in den letzten Jahren
Fnf uri clr'l rrnaan im militäriSChen Und
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strategischen Bereich widerspruchlos
hingenommen oder gar ausdrücklich theo-
logisch gerechtfertigt (so z.B. den Ro-
gers-PIan, Ai.rIand-BattIe-2000, SDI
usw. ), ohne sich im geringsten durch
die Anfragen kirchlicher Friedensgrup-
pen oder die Stellungnahmen von Synoden
beirren zu Lassen.
Politische Gremien haben sich immer
wieder bemüht, z! verhindern, daß die
Bundeswehr so etwas wie ein Staat im
Staate wird. Die Bundeswehrseelsorge
aber ist nicht einmal eine Kirche in
der Kirche, sondern nach den Bestimmun-
gen des t"tilitärseelsorgevertrages eine
Kirche außerhalb der Kirche und prak-
tisch zum kirchlichen Arm des Staates
degeneriert. Hinzu kommt, daß die
Bundeswehrseelsorge vollkommen in das
Befehl-Gehorsam-Schema der Bundeswehr
integriert ist. Die in einem langen
mühsamen Prozeß durchgesetzten demokra-
tischen Strukturen in der Kirche finden
in der Bundeswehrseelsorge keine Anwen-
dung. Es gibt weder Wahlen noch Mitbe-
stimmung. Förderung der Persönlich-
keitsentfaltung und der freien Mei-
nungsäußerung, Bestandteile geistlichen

HandeLns in den Gemeinden von heute,
stoßen natürIich in der Bundeswehr-
seelsorge an enge Grenzen. Die
Freiwilligkeit der religiösen Betäti-
gung ist nicht gewährleistet. Auch zur
Eigenverantwortung und Gewissensschär-
fung, zum Schutz von Min-
derheitenpositionen in der Bundeswehr,
kann die Bundeswehrseelsorge unter die-
sen undemokratischen Bedingungen keinen
zureichenden Beitrag Ieisten. Vielmehr
gibt sie den direkten oder indirekten
institutioneLlen Anpassungsdruck, unter
dem sie selber steht, an die Soldaten
weiter. Auch deswegen ist es nicht zrr
verantworten, daß Seelsorge an Soldaten
weiterhin auf Grund dieses Vertrages
betrieben wird.

Aus diesen Gründen fordern wir die
schnelle Kündigung des Militärseelsorge-
vertrages und bitten un Unterstützung un-
serer Forderung. Auf Grund der veränderten
militärischen Gegebenheiten müssen sich
alle Landessynoden und die EKD-Synode neu
mit dem kirchlichen Dienst an den Bürgern
in Uniform beschäftiqen.

Braunschweig

I$appe Mehrheit für
seelsorgevertrages
Fehlabstinnung eines
odalen verzerrte das

Pressemitteilung des

änden:ng des Militär-

Braunschweiger Syn-
Abs t innr.rngs er gebni s

dbv von 31. Mai 19922

Die 10. Tagung der VIII. Landessynode der
Ev.-Luth. Landeskirche in Braunschweig vom
21.5. bis 23.5.1992 auf dem "Hessenkopf"
bei Goslar hat sich mit einern Antrag für
eine Anderung des t'li1itärseelsorgevertra-
ges befaßt. Die Nachricht, die Synode habe
den ihr vorgelegten Antrag abgelehnt, ist
unvollständig und insofern irreführend.
Richtig ist, daß der von dem Bildungs- und
Jugendausschuß der Synode eingebrachte An-
trag nicht die erforderliche Mehrheit fand

ZoiSedrsofle rn Soldrlen venbschledcte dle Synode elnenAlllngtn
dle lilrÖenleitu4:

Die Synode beauftragt die Kir-
chenleitung, mit den Kirchen-
kreisen, in denen sich Slandorte
der Bundeswehr befinden, in
das Gespräch über Regelungen
einzutreten, wie die Seelsorge
an Soldaten und ihren Familien
im Zusammenhang mit den Ge-
meinden und Kirchenkreisen
am ftirderlichsten geregelt wer-
den kann. Die Aufgaben der
Seelsorge an Soldaten soll in der
Regel im Nebenamt t'ahrge-

nommen werden. Eine Stellen.
ausstattung dieser Aöeit ist gc-
gebenenfalls im Einvemehmen
zwischen Kirchenkreisen, Gc-
meinden und Kirchenleitung
festzulegen.

Bei der Seelsorge an Soldaten
stehen folgende Aufgaben im
Vordergrund:
- Gottesdienste (in Verbin-

dung mit der Gemeinde)
- Seelsorge

- Glaubens- und Lebensinfor-
mation

Absprachen mit der Bundes-
wehr vor Orl sind im cngen Kon-
.takt zwischen Seelsorgern und
Pröpstcn zu treffen. Alle Seel-
,sorger an Soldaten sind regel-
mäßig zusammenzurufen zur
Zurüstung/Weiterbildung filr
diese Aufgaben. Es ist Kontakt
mit anderen Landeskirchen auf-
zunehmen, um die Möglichkeit
der Zusammenarbeit festzustel-
len. Aufder nächsten Synodalta-
gung ist Bericht zu erstatten.

Berl iner Sonntagsblatt 03.05.92
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(Abstimmunqsergebnis: 17 dafür; 17 dage-
gen; ca. I Enthaltungen). I,:reführend ist
diese Nachricht insofern, als sie eine we-
sentliche Hintergrundinformation unberück-
sichtlgt ]äßt. Wie Dr. Peter Voss, Be-
richterstatter des eildungs- und Jugend-
ausschusses, gegenüber dem Dietrich-Bonho-
effer-Verein (dbv) erklärte, habe der Bil-
dungs- und Jugendausschuß einstimmig die
Beschlußvorlage an die Landessynode verab-
schiedet, ein Mitglied des Ausschusses
habe dann aber bei der Abstimmung der Lan-
dessynode durch einen Irrtum mit Nein
statt mit Ja gestimmt. Das betreffende
Mitglied des Ausschusses habe hinterher
seine Fehlabstimmung mit dem allergrößten
Bedauern selbst bestätigt und von einer
Situation der Überforderung gesprochen.
Vom Latsächlichen Meinungsbild in der
Braunschweigischen Landeskirche her dürfe
deswegen behauptet werden, daß auch in
Braunschweig eine knappe Mehrheit für eine
Anderung des Militärseelsorgevertrages
sei.

Der Bildungs- und Jugendausschuß hatte
sich im Auftrag der Landessynode über
viel-e Monate intensiv nit dem Thema befaßt
und war einstinmig (d.h. ohne Gegenstimmen
und ohne Enthaltungen) zu der Absicht ge-
langt, eine Beschlußvorlage für eine Ände-
rung des Militärseelsorgevertrages in die
Landessynode einzubringen. In einem zwei-
ten Schritt führte der Ausschuß ein Ge-
spräch mit den beiden Braunschweiger Mili-
tärpfarrern Jürgen Frisch und Johannes
Lehmann. Die Argumente der beiden l,tilitär-
pfarrer für den gegenwärtigen Militärseel-
sorgevertrag überzeugten nicht. Der Aus-
schuß bekräftigte in einer abermaligen Ab-
stimmung, die wieder einstimmig (d.h. ohne
Gegenstimmen und ohne Enthaltungen) aus-
fiel, seine Reformabsichten. Es bleibt
festzuhalten, daß alle Eraunschweiger Syn-
odalen, die sich intensiv mit den Thema
Militärseelsorge im Rahmen der Ausschußar-
beit befaßt haben, für eine Reform der Mi-
litärseelsorge eintreten.

Die vom Bildungs- und Jugendausschuß ein
gebrachte Beschlußvorlage hat folgende
Wortlaut:

1. "Seelsorge an Soldaten ist eine vor-
dringliche Aufgabe der Krrche.

2. Die Militärseelsorger werden nicht mehr
in das BundesbeamtenverhäItnis berufen,
sondern bleiben landeskirchliche pfar-
rer, die einem regionalen pfarrkonvent

zugeordnet werden.

3. Das Ev. Kirchenamt für die Bundeswehr
wird aus dem Bundesministerium für Ver-
teidj,gung ausgegliedert und dem Rat der
EKD unmittelbar nachgeordnet.

4. Der Themenplan für den lebenskundlichen
Unterricht unterliegt nicht der zu-
stimmung durch das Bundesverteidigungs-
ministerium.

5, Der Begriff MILITARSEELSORGE ist zu er-
setzen durch DIENST DER KIRCHE AN

SOLDATEN (odeT UNTER SOLDATEN).

5. Der Begriff MTLTTARBTSCHOF ist z\r er-
Setzen duTch BEAUFTRAGTER DES RATES DER

EKD FÜR DEN DIENST DER KIRCHE AN SOLDA-
TEN (oder UNTER SOLDATEN). rl

Die ostdeutschen Landeskirchen einschließ-
lich Berlin-Brandenburg haben erklärt, daß
eine Anwendung des Militärseelsorgevertra-
ges auf ihrern Kirchengebiet nicht statt-
findet. Was die westdeutschen Landeskir-
chen betrifft, so haben sich bisher fol-
gende Kirchen mit dern Thema MilitärseeI-
sorge befaßt und für eine Überprüfung des
Militärseelsorgevertrages ausgesprochen:
Baden, Ev.-ref. Kirche, Bremen, Westfalen,
Hessen-Nassau, Lippe, Rheinland. An dem
Vorgang in Braunschweig ist besonders be-
deutsam, daß sich damit zum ersten Mal in
einer rein lutherischen Landeskirche eine
Tendenz zur Anderung des Militärseelsorge-
vertrages abzeichnet. Als nächstes wird
die bayerische Landessynode das Thema auf-
greifen und die ihr vorgelegten Anträge
behandeln. Schon )eLzL ist es eine Mehr-
heit der 24 Gliedkirchen der EKD, die den
Gedanken einer Reform der Militärseelsorge
unterstützt. Es ist zu hoffen, daß die vom
Rat der EKD eingesetzte Arbeitsgruppe
nicht nur kosmetische Korrekturen der ge-
genwärtigen Regelung berät, sondern sich
an eine grundsätzliche Reform der Militär-
seelsorge heranwagt.
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Bayern

Position des Landeskonvents der bayeri-
schen evangelischen Theologiestudierenden
(LabeT) zr:rn MiIitärseelsorgevertrag

Die Delegiertenversanmlung (DV) des LabeT
über Himmelfahrt in Neuendettelsau be-
schäftigte sich mit dem aktuellen Thena
"Militärseelsorgevertrag", das momentan in
vielen Synoden kontrovers diskutiert wird.
Einmütig wurden die folgenden Thesen ver-
abschiedet. Eine ähnliche Positionsbestim-
mung hat die Vereinigung bayerischer Vika-
rlnnen, Pfarrerlnnen zur Anstellung (2.A. )

und Pfarrerlnnen (VbV) während ihrer VoIl-
versammlung getroffen. Auch der
"Arbeitskreis Evangelische Erneuerung" hat
bereits derartige Stellungnahmen verfaßt.

1. Wir, dj.e DV des Labet, lehnen den be-
stehenden Militärseelsorgevertrag der
EKD mit der BRD aus folgenden Gründen
ab:

1 .1 MiIitärgeistliche werden in das Bun-
desbeamtenverhäItnis berufen.

1.2 Das Evangelische Kirchenarnt für die
Bundeswehr ist dem Bundesninisterium
für Verteidigung eingegliedert.

1.3' Der "lebenskundliche Unterricht" wird
nach den Vorschriften des Bundesmini-
steriums für Verteidigung erteilt.

1.4 Die Militärseelsorger sind ver-
pflichtet, da "Ja" der Soldaten zur
Bundeswehr vorbehaltlos anzuerkennen.

2. Unter anderen sehen wir folgende ne-
gative Inplikationen des

. Militärseelsorgevertrages:
2.1 Zur Zeit des Kalten Krieges konnten

keine Deeskalationsbemühungen ünd
Versuche, Feindbilder abzubauen, sei-
tens der Militärseelsorge festge-
stellt werden.

2.2 Dabei wurden politische Positionen
höchstens - im Sinne einer Unterstüt-
zvng der Bundeswehrdoktrin der Ab-
schreckung bezogen.

2.3 Die MiIitärseelsorge unterstützt da-
mit strukturell Tendenzen, die den
Anliegen der u. a. kirchlichen
Friedenbewegung zuwiderlauf en.

Die Diskussion um den MiIitärseeI-
sorgevertrag ist zvr zeit besonders

3.2

5.

3. I

brisant i.n Blick auf die aktue!-le
Entwicklung:

3. '1 Die Bundesrepublik plant derzeit - in
einem die qroßen Parteien
übergreifenden Konsens - die Auswei-
tung von Einsätzen der Bundeswehr in
UNO-Blauhelm-Einsätzen und darüber
hinaus bei Einsätzen von NATO-Ein-
greif truppen ( out-of -area-Einsätze) .

Bisher läßt das deutsche Grundgesetz
solche Einsätze nicht zu. In diesen
verfassungsrechtlichen Umfeld ist der
Mi I i tärseel sorgevertrag entstanden.

In Anbetracht dieser Argumente kann
bei einer ernsthaften Diskussion um
den MiIitärseelsorgevertrag die
staatliche Finanzierung keine RoIIe
spielen.

Im Hinblick auf die Neugestaltung der
Seelsorge an Soldaten sind folgende
Veränderungen notwendig.
Die Seelsorge an Soldaten muß we-
sentlich zum rnhalt haben, jedem ein-
zelnen zur Herausbildung und zur Mög-
lichkeit der Vertretung einer seinem
persönlichen Gewissen entsprechenden
Haltung zu seinem Tun zu verhelfen.
Dazu ist unerläß1ich,
- daß die nit der Seelsorge an Solda-

ten beauftragten Pfarrerlnnen in
einen Dienstverhältnis zlJ ihrer
Landeskirche stehen,

- daß das für die Seelsorge an Solda-
ten zuständige Kirchenamt der EKD
unterstellt wird und

- c'laß der "Iebenskundliche Unter-
richt" allein im Kompetenzbereich
der Kirche 1iegt.

Wir fordern, daß eine Regelung ge-
funden wird, die festschreibt, daß
Seelsorgerrnnen der jeweiligen
Parochialgemeinde oder Pfarrerlnnen
mit allgemeinkirchlichen Aufgaben die
Seelsorge an Soldaten übernehrnen.
Die Kirche darf militärische Einsätze
der Bundeswehr nicht durch ihre Teil-
nahme an der Stärkung der Kampfkraft
der Truppen legitimieren. Deshalb
dürfen Pfarrerlnnen, die in der Seel-
sorge an Soldaten tätig sind, nicht
außerhalb der BRD eingesetzt werden.

Evangelisches Kirchenamt für die Bundes-
wehr (Hrsg.)
Warten in Geduld
Lutherisches Verlagshaus, Hannover,
247 Seiten, 24,80 DM

5.4

3.
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BeschluB-Texte

Sachsen

nnxr,änunc zuR Mrlrränserr,soncu

1. Aus den Erfahrungen der Kirche in der
DDR und ihrer Gesellschaft ist eine
Haltung der kritischen Solidarität
gegenüber dem Staat erwachsen. Diese
haben die ostdeutschen Christen in den
Vereinigungsprozeß der Kirchen
einzubringen. Auch wenn wir es jeLzL
mit einem anderen Staat zu tun haben,
bleibt dieser Staat, der z.B.
Waffenexporte zuläßt und mit den
Steuern seiner Bürger Kriege
mitfinanziert (17 uilliarden für den
Golfkrieg), zu hinterfragen vor dem
Hintergrund der Verheißung der
Gottesherrschaft, unter der wir )etzL
schon leben soIlen.

2. Die Interviewäußerung von lltilitär-
generaldekan Gramm, wonach der
"emotional-e Wind" gegen den
tr{ilitärseelsorgevertrag unter dem
Einfluß der Staatssicherheit der DDR
entstanden sei, ist eine unerträgliche
Verleumdung engagierter Christen, die
im konziliaren Prozeß für Frieden,
Gerechtigkeit und Bewahrung der
Schöpfung und in Basisgruppen gegen die
Militarisierung der Gesellschaft
gearbeitet haben und dabei oft selbst
Opfer der Staatssicherheit wurden.
Es ist erschreckend, daß mit solchen
Verrläehf i orrncrgn auCh innerhal-b der
Kirche Andersdenkende pauschal
diffamiert werden. 0ffenbar hat sich
Herr Gramm nicht der Mühe unterzogen,
die weniger emotionalen als sachlich
und theologisch begründeten Argumente
der Befürworter einer Neuordnung der
Seelsorge an Soldaten al-s Ergebnisse
anderer geschichtlicher Erfahrungen
wirklich zut Kenntnis zt) nehrnen. Wir
halten es für sehr wesentlich, in
Vereinigungsprozeß der Kirchen auch das
wahrzunehrnen und zu verstehen zu
suchen, was jenseits des jeweils
eigenen Erfahrungshorizonts liegt.

3. Wir bemerken mi-t Betroffenheit, daß die
Diskussion um die trlilitärseelsorge von
den Befürwortern der bisherigen
westdeutschqn Praxis wiederum vor affem
nit prakti.schen und wirtschaftlichen

Argumenten geführt wird. Eine Kirche,
die Lehre und Lebensvollzug
wirtschaftlichen Vorteilen unterordnet,
verläßt den l^leg ihres Herrn. Vielnehr
kommen dj-e Kirchen nicht umhin, ihr
Verhältnis zu Rüstung und Militär
grundsätzlich theologisch neu zu
überdenken.

Wir halten Seelsorge an Soldaten
(ebenso wie an Zivildienstleistenden
und Totalverweigerern) für eine
unverzichtbare Aufgabe der Kirche. Die
derzeitige Praxis in Westdeutschljand
auf der Grundlage des Vertrages von
1957 widerspricht aber der These 5 der
Barmer Bekenntnissynode von 1934,
wonach die Kirchen nicht "über ihren
besonderen Auftrag hinaus sich
staatliche Art, staatliche Aufgaben und
staatliche Würde" aneignen sollen. Sie
widerspricht auch unseren Erfahrungen
a1s Minderheitskirche in einer
säkularisierten Gesellschaf t .

5. Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, daß
auch die westdeutsche Gesellschaft ei-
ner weit fortgeschritteneren
Säkularisierung unterliegt alsdie
Statistiken derzeit (noch) belegen.
Diese Entwicklung wird sich, ungeachtet
ihrer Verdrängung innerhalb der Kirche,
fortsetzen. Es könnte besser damit
umgegangen werden, wenn sie nicht
geleugnet, sondern die Erfahrungen der
ostdeutschen Kirchen dabei genutzt
würden.

6. Unsere Ablehnung des Militärseel-
sorgevertrages gründet sich vor allem
auf foloenria Einwände:
- Das "evangelische Kirchenamt für die

Bundeswehr" ist dem Bundesverteidi-
gungsminister unmittelbar nachgeord-
net. Die Bundesregierung kann Ein-
wände gegen den für die Ernennung zum
uilitärbischof durch die Kirche vor-
sesehenen Geistlichen erheben.

- öi" Militärgeistlichen werden als
(Staats-)Beamte auf ZeiL berufen und
iihcrwi cocnr! vom Staat bezahlt. Sie
unterliegen einer Doppelunterstef-
Iung: Ihr unmittelbarer Dienstvorge-
setzter ist der uilitärgeneraldekan,
oberste Dienstbehörde der Bun-

desminister für Verteidigung. Schon
dies stellt ihre Unabhängigkeit in
Frage. Erst recht gilt dies, wenn
leitende Militärgeistliche in das Be-
amtenverhältnis auf Lebenszeit beru-
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Besehluß-Texte

7.

fen werden und damit gemäß den Vor-
schriften für Bundesbeante eine
Loyalitätspflicht gegenüber dem Staat
haben. Nach unserer überzeugung dür-
fen Geistliche ausschließ1ich ihrem
Gewissen und ihrer Kirche verpflich-
tet sein.

- tlilitärgeistlicire wirken bei Verei-
digungen mit. Das Gelöbnis, das die
Soldaten dabei ablegen, verpflichtet
sie zur Verteidigungsbereitschaft und
damit gegebenenfalls zvr Mitwirkung
am Einsatz von Massenvernj-chtungsmit-
teIn, der in vielen kirchlichen Er-
klärungen z\r Recht als dem Willen
Gottes widersprechend charakterisiert
worden ist.

Der Iebenskundliche Unterricht in der
Bundeswehr wird, obwohl er nicht Be-
standteil des t"tilitärseelsorgevertrages
ist, in der Praxis von Militärpfarrern
durchgeführt. InhaIt und ziel dieses
Unterrichts wird in einer zentralen
Dienstvorschrift aus dem Jahr 1959 so
definiert: "rn besonderer Weise soll
der lebenskundliche Unterricht dem ein-
zelnen Soldaten die Notwendigkeit
von Selbstzucht und Maß erkennen lehren
und sein Pflichtbewußtsein stärken. Er
soII dem Einzelnen die QueIIen zeigen,
die dem Leben Sinn geben und zu Ordnun-
gen hinführen, durch die die Gemein-
schaft lebenswert und damit ver-
teidigungswert wird. " Die Gefahr der
Pervertierung von Tugenden wie Selbst-
zucht und Pflichtbewußtsein bis zur
psychischen Zerstörung von Menschen be-
steht in jeder Arnee. Keinesfalls kann
es die Aufgabe von Pfarrern sein, die
Verteidigungsmoral zu stärken, solange
unter Verteidigung der Einsatz militä-
rischer Mittel mit seinen verheerenden
Folgen verstanden wj.rd.

Schlußfolgerungen:
- Wir halten von den Kirchen beauf-

tragte (und bezahlte) Pfarrer im
Sonderdienst für die angemessene Form
der Betreuung von

Zivi 1di ens t Iei stenden
Total-verweigerern.

Soldaten,

und

- Wir bitten die Gemeinden an Stand-
orten von Bundeswehrkasernen: nehmen
sie Armeeangehörige in fhre tlitte
auf, so wie es ostdeutsche Christen
jahrzehntelang praktiziert haben.

- !,lir bitten die Heimatgemeinden der
Bundeswehrangehörigen: halten Sie
Kontakt zu Ihren Brüdern im Militär-

oder Zivildienst.
- Wir fordern die EKD auf: zeigen Sie

Ihre Bereitschaft zum Di.alog und zur
Reform, indem Sie die StelIe des
ausscheidenden Militärbischofs nicht
neu besetzen, bevor der
innerkirchl iche
abgeschlossen ist.

Klärungsprozeß

Lassen Sie sich nicht unter Zeitdruck set-
zen von dem Drängen der Vertreter des Ver-
teidigungsministeriums, hören Sie aber auf
die Stimmen von der kirchlichen Basis!

"Netz der Nachdenklichen"
in der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
über
Landesstelle Junge Gemeinde
Elsa-Brandström-Str. 1 / 133-02
0-8020 Dresden
TeI. : 4719082

1 5. Juni 1992

Lesetips

R

Ruth Alice von Bismarck. Ulrich Kabitz
(Hrsg.)
Brautbriefe 7*lle 92
Dietrich Bonhoeffer - Maria von Wedemever
1943-1945

C.H. Beck, München
ca.290 Seiten. ca. 48.- DM

Als Dietrich Bonhoeffer 1943 verhaftet wird
ist er 38 Jahre alt und hat sich soeben mit der
l9jährige Maria von Wedemeyer verlobt. Sie
schreibt: ,,Ich habe einen Kreidestrich um
mein Bett gezogen, etwa in der Größe Dei-
ner Zelle. Ein Tisch und ein Stuhl steht da,
so wie ich es mir vorstelle. Und wenn ich da
sitze, glaube ich schon beinahe, ich wäre bei
Dir..." Die ungewöhnliche Verlobungszeit
beginnt mit der Haft und endet 1945 mit der
Hinrichtung Bonmhoeffers. Die Briefe zei-
gen wie sich über die räumliche Trennung
hinweg, trotz Briefzensur, Unterschied von
Alter und Herkunft, eine Liebe von verwan-
delnder Intensität entwickelt. Beide wachsen
über sich hinaus. Die Korrespondenz wird
hier erstmals veröffentlicht.

Sabine Leibholz-Bonhoeffer:
Weihnrchten im Hause Bonhoef-
fer, 96 Seiten mit acht Kunst-
drucktafeln. GTB Siebenstern
1545, Gütersloh l9!ll
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Frankfurter Soldatenurteil + Darmstädter Signal

GNAL wenden wir uns die
es DARMSTADTER S iz.
hieß, Sprecher de ein

n Oberleutnant bildet den Höhepunkt einer Aktion, die
des Arbeitskreises angelegt ist, nachdem auch bereits

Dem DARMSTADTER SIGNAL, 1983 g im
Rahmen der Völkerverständigung u.a. für nte
Umsetzung des defensiven Auftrages der Bundqswehr, die
Verwirklichung des Leitbildes vom "Staatsbürger in Uniforrn".

uf das besonders seschützte Gnrndrecht auf freie
frcisprechenden Fianffilrter Gerichtsurteil für Dr.
Mörder, auch Sie Hert Witt" wurde vot Gericht als

da kein
die den
ein mo-

nord.

Verfahren und envarten, daß die Wahnrng des Gundrechts auf freie Meinungsäußenrng - besonders
auch bei den "schmerzhaften Fragen" anm Soldatensein - in der Bundeswehr geschützt und gefördert
wird!

Itzender des Förderkrelses DARMSTADIER STGNAL e.V.) - vJsdJ.
o Baldermaoo" Siegen; Gert Bastim,
Gräfenberc: Dr.Wolfcaar Biermam"
Hannovef 

'chrisa 
Bieuör. swi$tal;

Marite Zä,ndfrf, Hörstcl; .Rainer Zunder, Dortmun4

Unte rstützu n gserkläru n g
Ich rnarstätzc dcn Aoocll dcs Fördcrlceiscs DARMS-rADTER SIGNALS und spendc für dic Solidgrititsatrion für dic baroffenm Soldltca DM af das
Kooto 14023tm0 t gririk für Gerncinwirtsctraft Bonr\ BIZ 380101 I I Mit dq VcrdffentLichrng meincs Namcns bin ich cinverstandca / nicht ainvcrslandctr

Daom.IUntcrsduiftNamCVomamc
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Frankfurter Soldatenurteil + Darmstädter Signal

Soldaten
in Gewissensnot!

SOLDATEN IN GEIIISSENSNOT!

ResoLution Nr. 7 des dbv vom 2.5.1992,
verabschiedet auf der Mitgliederversamm-
lurrg am 2.5.1992 in der Evang. Sozialaka-
demie Friedewald

Seit 1983 setzt sich eine Gruppe vor allem
von Berufs- und Zeitsoldaten - unter dem
Namen "Darmstädter Signal" - mit dem de-
fensiven Auftrag der Bundeswehr auseinan-
der. Ihr zentrales Anliegen beschreiben
sie so: "... Ein Europa mit einer koopera-
tiven Sicherheitsstruktur im KSZE-Rahmen;
der Abbau al-Ier Massenvernichtungsmittel
in Europa und weltweit; die konsequente
Umsetzung des ausdrücklich defensiven Auf-
trags der Bundeswehrl kein militärischer
Einsatz der Bundeswehr 'out of area,; der
Stopp der Rüstungsexporte und Militärhi1-
L EII,

Diese Auffassung von einer den Zeitumstän-
den angepaßten Präzisierung des politisch-
militärischen Auftrags hat das Darmstädter
Signal (ds) am 09.1 1.1989 al1en Abgeordne-
ten des Deutschen Bundestages in einem
Brief mitgeteilt. Damit haben sie ihren
zuständigen Auftraggeber aufgefordert, in
der Diskussion um den zukünftigen Auftrag
der Bundeswehr Stellunq zu beziehen.

Ein weiteres zentrales Anliegen des Darm-
städter Signals (ds) ist: ". . . die Demo-
kratisierung der Bundeswehr und Verwirkli-
chung des Leitbildes vom 'Staatsbürger in
Uniform' sowie der Abbau von Feindbil-
dern. "

Unmit.telbar nach dem sogenannten
"Frankfurter SoldatenurteiI" vom Oktober
1 989 gingen sre mit einer Erklärung am

07.11.1989 an die Öffentlichkeit aus zwei
Gründen:

- Das Urteil bestätigte ihre Auffassung,
daß "das Recht auf freie Meinungsäu-
Rortrnn in rrh-Ar^r nnmnl,rr{-in ninan,JCr grry rrl urlDgtg! uglllv^taulg EltlElt

besonders hohen Stellenwert hat. "
- WeiI sie die in der Öffentlichkeit be-

kannt gewordene "Urteifsschelte" (durch

den Bundesverteidigungsminister, den
Generalinspekteur und verschiedene na-
mentlich erwähnte Politiker) als eine
Fi nqnhränkrrno dar rrari nhf I i nh hoef Äf i n-vvrsserY

ten Bedeutung der freien Meinungsäuße-
rung betrachteten.

"Nur deshalb gingen wir mit unserer Erkl-ä-
rung in die Öffentlichkeit; statt Urteils-
schelte, traten wir gemäß unseren SoIda-
tenpflichten aktiv für die freiheitlich-
demokratische Grundordnung ein. Selbstver-
ständlich war es nicht unsere Absicht, uD-
sere Kanreraden in der Bundeswehr - und da-
mit uns selbst - zu beleidiqen."

In dj-eser Erklärung sprachen sie einen ta-
buisierten Ger^rissensnotstand in der
Bundeswehr an. Er liegt darin, daß sie als
Soldaten bej-m Versagen atomarer Abschrek-
kung "zum massenhaften unterschiedslosen
Töten" gezwungen sind. Dies haben auch die
Ki rr-hcn z. P di a Ewenoel i sr-he Kirche in
Deutschland (EKD) im HERBSTVIORT 1983 a1s
"rrnorf räol i ch f ijr daS christliche Gewis-sY-fvr.

sen" bezeichnet.

Die zuständigen Disziplinarvorgesetzten
der Unterzeichner dieser Erklärung sahen
in der Regel keinen zwingenden AnIaß zu
einer disziplinaren Bestrafung. Erst auf
Weisung des Bundesministers der Verteidi-
gung mußten - mit fast zweijähriger Verzö-
gerung - wehrdisziplinargerichtliche Ver-
fahren gegen die bisher disziplinar nicht
bestraften zwöIf 0ffiziere und Unteroffi-
ziqre eingeleitet werden. Diese führten in
einigen FäIIen zu Degradierung bzw. Beför-
derungssperren der Soldaten.

Mit Bestürzung nimmt die Mitgliederver-
sammlung des dbv am 02.05.1992 in der Ev.
Sozialakademie 1n Friedewald von diesem
Sachverhalt Kenntnis.

I,lir hoffen und ervrarten, daß das von den
betroffenen Soldaten angerufene Bundesver-
faqsunosoari cht di ese tlrfei I e arrfhebt. Da-
durch würde für alle Soldaten die Rechts-
Iage vrieder sicher.

1. Die I'litgliederversammlung des dbv for-
dert insbesondere Soldaten, die Gewis-
senbedenl<en in bezug auf den Einsatz
von Massenvernichtungsmitteln haben,
dazu auf, offen ihre Bedenken zu arti-
kulieren und dadurch das öffentliche
Bewußtsein auf diese Situation aufmerk-
sam zu nachen. Der dbv wird die Solda-
ten darin unterstützen, weil die Mit-
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2.

gliederversammlung des dbv diese Gewis-
sensbedenken teilt.

Die uitgliederversamrnlung des dbv for-
dert die christlichen Kirchen auf, sich
mit diesen Soldaten in Gewissensnot zu
befassen und öffentlich für das Recht
auf freie Meinungsäußerung und auf
gewissengeleitetes Handeln einzutreten
und so das friedensethische Zeugnis der
Kirchen glaubwürd!g zu vertreten.

Die l{itgliederversammJ.ung des dbv for-
dert eine Intensivierung des Dienstes
der Kirche unter den Soldaten, sodaß in
Äor gesamEen Mi I itärseelsorge
gewährleistet ist, daß Soldaten in Ge-
wissensnot nicht alleine gelassen v',er-
den, sondern gemeinsam Konseguenzen des
christlichen Glaubens bedenken und da-
nach handeln können. Wir sehen uns
darrn bestärkt durch das Zeugnis der
Ökurnenischen Versammlung in Erfurt im
April '1991 

:

"Die Kirchen haben Anwalt des Gewissens
für aIIe zu sein, für
- die Kriegsdienstverweigerer,
- die Soldaten,
- die Totalverweigerer und Deserteure."

Karlsruhe hebt Strafe wegen
Soldaten-Mörder-Vergleichs auf

TeiLerfolg für Bundeswehroffiziere des
"Darmstädter SignaIs" / wehrdienstgericht
muf3 neu entscheiden ,/ Textdeutung gerügt

Frankfurter Rundschau 22.Juli 19922 KARLS-

RUHE, 2L. Juli. Zwei Bundeswehroffiziere,
die 1989 in einer Presseerklärung des
"Darmstädter Signals" di-e Bezeichnung von
Soldaten aIs "potentielle l'lörder" gebil-
ligt hatten, erzielten letzt einen Teiler-
fotg vor dem Bundesverfassungsgericht in
Karlsruhe. Eine aus drei Richtern beste-
hende Kammer des Zweiten Senats hob ein-
stimmig di-e dj-sziplinarrechtlicheVerur-
teilung der beiden Soldaten auf, da das
Wehrdienstgericht die Presseerklärung ver-
schärfend interpretiert habe (Az.: 2 BvR

I8O2/91 und 1857/91).
Auszüge aus der Karlsruher Begründung in:
Frankfurter Rundschau 23.JuIi 1992.

3.

CLARA-IMMERWAHR-
AUSZEICHNUNG

DER IPPNW

am l4.Juni 1992

D re Cr,ene-Iulr enwAnn-AuszrrcHNurc
der IPPNW wurde geschaffen, um Personen zu

würdigen und hervorzuheben, die sich in ihrem Beru(,
an ihrem Arbeitsplatz ungeachtet persönlicher Nachteile

aktiv gegen Krieg, Rüstung und gegen die anderen
Bedrohungen ftir die Grundlagen menschlichen Lebens

eingesetzt haben.

Der Name der Auszeichnung erinnert an die Chemikerin
Cr,nne luuBnwenn (r87o-r9r5), die sich als Ehefrau

von Fritz Haber entschieden und mit höchstem
persönlichen Einsatz gegen die Entwicklung und

Anwendung von Giftgas verwahrte, welche ihr Mann
vorantrieb. Sie nannte dies teine Perversion der

Wissenschaft..
Die Auszeichnung erhält in diesemJahr

Me;on Heluurn Pnrpss
Sprecher des Arbeitskreises'Darmstädter Signal<

HBllrurH PnrBss setzt sich seit Anfang der 70er

Jahre ftir Demokratie und soziale Versöhnung ein. Was

es heißt, im Atomzeitalter den soldatischen Eid
ernstzunehmen, lebt er mutig und mit unerschrockener

Nachdenklichkeit vor. Daftir hat er gravierende
Nachteile in seiner Laulbahn hinnehmen müssen.

Nicht zuletzt mit seinem Widerstand gegen die im
Dezember 1991 disziplinargerichtlich verhängte
Degradierung trägt Pntpss zur Diskussion und

öffentlichen Aufklärung über die Gefahr atomarer wie
auch konventioneller Kriege bei und setzt ein Zeichen

ftir Gewissens- und Mein t von Soldaten.
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,,R€porter als Scemer den ffiq asruu$ng"
US-Forschungsinstitut kiagt über ,,systen'rs'alseE-r cisrge;;'ilhrte RestrlktioRen"
Washington. Das US-Verteidig:angsrniniste-
rium hat Reportern bei l{risee{?riltn in de n
vergangenen zehn Jahren den Zugang zu
Informationen zunehmend srschwei-t. Da-
durctr sollien die Journalisten und die Be-
völkerung,,politisch manipuliert" wErden,
heißt es in einer am 15. Januar veröf-
fentlichten Studie des \4tashingtoner For-
schungsinstituts ,,Center for Public Inte-
grity" (Zentrum für Ethik im öffentlichen
Leben). Das habe sich besonders im Golf-
krieg gezeigt, als viele Reporter ,,Diener der
Regierung" geworden seien" Das Modell der
systematisch eingeführten Restriktionen sei

die britische Informationspolitik während
des Falkland-Krieges vor zehn Jahren.

Als Methoden der Informationskontrolle wäh-
rend der Kriege in Grenada (1983), Panama
(1989/90) und am Golf nennt die Autorin Jac-
queline Sharkey zum Beispiel die ,,Begren-
zung des Zugangs zum Schlachtfeld". Außer-
dem sei ein ,,Pooi-System" eingeführt
worden, wobei Reporter in militärisch beglei-
teten Gruppen zusammengefaßt werden, und
es gebe,,Sicherheitsüberprüfungen" von

,,Fool"-Meldungen, -Photos und -Videos.

Die US-Regierung wolle Krieg als ,,antisep-
tisches Ereignis" dantellen, so die Studie. Im
Gegensatz zum Vietnamkrieg mit seiner täg-
lichen,,l,eichenzählung" vermieden Presse-
sprecher inzwischen Diskussionen über To-
desopfer. Noch heute weigere sich das
Verteidigungsministerium, die Zahl der getö-
teten irakischen Soldaten und Zivilisten be-
kannuugeben. Vor allem Fernsehreportem sei
während des Golfl<rieges die Anwesenheit bei

,,blutigen Szenen' verwehrt worden. So ha-
be eine Infrnteriedivision zu Beginn des tand-
krieges keine Reporter mitgenommen, als Pla-
nierraupen mehrere tausend irakische
Soldaten lebendig im Sand begraben hätten.

,,Bewußt irreführende trnformationen"

Außerdem seien Reporter bewußt mit ,,irre-
führenden" Informationen gefüttert worden,
um in den USA Kriegsbegeisterung zu
wecken. Das Pentagon habe den Eindruck er-
wecken wollen, daß im Luftkrieg vor allem
,,intelligente" Bomben eingesetzt worden sei-
en. In Wahrheit seien 92 Prozent der Bom-
ben ohne Lenksysteme gewesen. Die ,,intel-
ligenten" Tomahau,k-Missiles hätten, so die
Autorin, nach offiziellen Angaben eine

,,98prozentige Erfolgsrate" gehabt. Während
die Journalisten somit davon ausgegangen sei-
en, daß 98 Prozent der Raketen rhr Ziel zer-
stört hätten, bedeutete diese Information le-
diglich, daß so viele Tomahawls nicht in den
Abschußvorrichtungen stecken geblieben
seien.

In der Studie mit dem Titel ,lnter Ruer: Mi-
litäische Restriktionen der Medien von Gre-

nad.a bis zuni P*rsis.;hen Golf ' '.r,ird auch Kri-
tik an Reportern geübt. Sie hättcn sich dem
,, Pool' S,vsten.r" njcht .* idersctzt AiißerCerrr
seien Statistiken über den Errblg Cer liS-
Waffen viel zu gutgläubig akzeptiert u,orden
Reporter hänen sich manchmal selber zensrcrt,

und beispielsweise ein Foto von einern ver-
brannten irakischen Soldaten nicht weiteree-
leitet.

Nach Ansicht der Autorin Sharkeyi einer pro-
minenten Enthüllungsjournalistin, müssen die
Medien ihre Rolle als unabh'ängige Berichter-
statter besonders jetzt wahrnehmen, wo die
US-Regierung außenpolitische Ziele zuneh-
mend mit ,,begrenzten Angriffskriegen" er-
reichen u,olle.

Äntring .l:nu ;r h,1 iic;t l'..{cil it;:;r,l r"ii ctei und das
Veneidigungsmini:,tcrium Rilhrlir'ien für
künltige Kriegc ausgchanileii 5i* selti.:n vor,
ciaß Foois nur anfangiicli benL:tzt .*erden und
Journalisten Zugang zu aHen Truppenteilcn
haben soilten. Presseoffi ziere sollten lourna-
iisten beim Recherchieren nicht behindern.

Das privat finanzierte Zentrum untersucht,
wie politische Entscheidungen getroffen wer-
den und wie Interessengruppen ihren Einfluß
im ,,offiziellen Washington" geltend machen.
Im Direktorium sind unter anderen Gewerk-
schaftspräsident lane Kirkland, die Histori-
ker Arthur Schlesinger und Jarnes Ntrac:Gre-

gor Burns und der Theologe Theodore
Hesburgh vertreten.
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t.laHetsf.ru(f.-
Initiative

"Helsinki - rnitiative ,92:
Gewissensfreiheit für Militärdienstverwei-
gererrr

Dr-e Unte::zerchner, Menschen- und Bürger-
rechtsorganisationen aus europäischen Län-
dern, fordern das 4. Folgetreffen der Kon-
ferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit
i-n Europa (KSzE) auf, für die gesetzliche
Regelung der I"lilitärdienstverr^reigerung in
aIlen KSZE-Te:-lnehmerstaaten einzutreten
und darauf hinzuwirken, daß die Mj-1itär-
dienstverv,,eigerung aus Gewissensgründen
als Bestandtej-l der Gedanken-, Religions-
und Gev,'issensfreiheit in der Europäischen
Konven+.ion zurn Schutze der l"lenschenrechte
und Gn-rndfreiheiten verankert wird und
eventuelle z:-vile AlternatrvCienste unab-
hängig vcm 14r l- r tär geregel t vrerden .

Ronriind'.nr-*r-*"-*..Jl
Zehntausende I'lenschen in Europa sind zur
Zeit auf der Flucht oder in Gefängnissen,
weil ihnen ihr Gevrissen die Teilr:ahrne an
mrlitärischen Kampfhandlungen oder am Mi-'
lrtärdienst verbietet. Demgegenüber haben
die KSZE-Terlnehmerstaaten mit der Charta
von Paris, im November 1990, ihren Willen
zu ei-neni "zeitalter der Demokratie, des
Friedens uncl der Einheit" bekundet. Dieses
Ziel scLrließt die stetige Verminderung von

-37

.92



Helsinki-Initiative' 92
Rüstungslasten und die Reduzierung der
Zahi der Soldaten ein. Zur Herstellung,
Foqt i arrna rrnrl !'ÄrÄorrrnc Äac Fr'i nÄnnnr sa urYurrY urru r vrss! urry ssa r ! rEgYlr> 9g-
hört die Anerkennung des Menschenrechts
der Gev,rrssensfrei-heit. Das Freihei-tsrecht,
aus Gewrssensqründen den Militäroienst zu
verweigern, darf nicht Iänger durch rnili-
tärpoiitische Vorbehalte elngeengt werden.
Denn der persönliche Gewaltverzicht der
Militärdi-enstvervrelgerer kann dazu beitra-
9en, elne Pol.rtik des Gewaltverzichts "von
unten" demokratisch zu untermauern. Diesem
ZieI sollten auch zivile Alternativdienste
verpf Iichtet sein. l,lenn in Europa friedli-
che Konfliktaustragung gefördert werden
soll/ -st die gesetzlrche Anerkennung der
I,iiIrtärdrenstverweiserunq rn al-l-en Ländern
unerläß1ich.

i'r'ir unterstützen ctre o.a. "Fie-Lsinki.-inrt:"-
ative | 92: Gewissensf reihert f ü:: l.irl i-uär -
di-enstverweigerer":

Dietrich-Bonhoef f er-Verei n (dl:v ) zi_it: iör
derung christ-l icher Verai:iiuor:tung in ilitn^
deswehr, Kirche und Geselj.schaft e.V. Dj-e
Unterstützung der "Hefsinki-Initiative192" hat bescttlossen Cie M:.tqliederver-
sammlung des dbv am 2. Irtai 7992 in der
Evang. Sozial-akaCemie Friedewald/l^Jes+-er-
wald.

Wiesbaden, 6. l,tai 1992

Dr. Karl- Martin

Korunissionsbericht

Mainz. Trotz berechtigter Bedenken müsse in
der Bundesrepublik an der allgemeinen Wehr-
pflicht festgehalten werden. Zugleich gelte es,
über neue Wege ihrer Umsetzung, beispiels-
weise die Freistellung bestimmter Beruftgrup
pen, nachzudenken. Diese Ansicht vertrat
Pfarrer Werner Lichtwark bei einem Seminar
des ökumenischen und überparteilichen Ar-
beitskreises ,,Sicherung des Friedens" und der
Bonner Konrad-Adenauer-Stiftung, das sich
am 8. und 9. Februar irt Mainz mit dem The-
ma ,,l,egitimation des SolCaten in einer ver-
änderten Welt" bfrßte. An der Bundeswehr
kritisierte Lichtwark, Vorsitzender der hessi-
schen Gruppe des Arbeitskreises und stellver-
tretender Sprecher des Beirates ,,Innere Füh-
nrng" beim Bundesverteidigungsminister, deß
sie sich teilweise immer noch an Werten wie
,,Disziplin und Gehorsam" orientiere, die in
der Gesellschaft ihre Bedeutung verloren
hätten.

Nach den Worten Lichtwarks ist es nicht die
Aufgabe der Kirche, den Soldatenberuf zu le-
gitimieren, - eine Rststellung, mit der er vor
allem bei den Soldaten unter seinen Zuhörern
auf Widerspnrch sieß. In diesem Zusammen-
hang meinte ein junger Offizier, die Kirche
lasse die Betroffenen mit ihrer Entscheidung
,,in einer Grenzsituation im Regen stehen".
Demgegenüber untentrich Lichnnark, daß die
Kirche zw'ar nJ einer verantwortlichen Ent-
scheidung befÄhigen, aber keine Rechtferti-
gung liefern solle.
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Freiwilllgenarmee nicht ausgeschlossen Für. allg__emeine

KommissionsberichtzukünftigenAufgabenderBundeswehr Wehrpflicht
Bonn Bei weiteren Abrüstungserfolgen soll-
te eine Freiwilligenarmee nicht ausgeschlos-
sen werden. Dies empfiehlt die unabhängige
Expertenkommission, die im Auftrag der Rp-
gierung die längerfristigen Aufgaben der Bun-
deswehr untersuchte. Der Abschlußbericht
und ein Katalog mit 33 Empfehlungen wur-
den am 24, September Bundeskanzler Helmut
Kohl (CDU) überreicht. Wenn sich der Um-
fang der Streitkräfte von 370.000 weiter auf
300.000 und weniger verringern werde, soll-
te die Alternative von Freiwilligen Streitkräf-
ten zur Wehrpflichtarmee geprüft werden. lau-
tet die Empfehlung.

Wie der Kommissionsl'orsitzende Hans-Adolf
Jacobsen erläuterte. sei in diesem Zusammen-
hang nicht an eine Abschafftrng der Wehr-
pflicht gedacht. Vielmehr sollte für diesen FaIl
Wehr- und Zivirdienstpflicht ruhen. Welche
Auswirkungen dies für den sozialen SeKor ha-
ben könnte, in dem viele Zivildienstleistende
tütig sind, darüber gibt der Bericht keine Aus-
kunft. Mittelfristig plädiert die Kornmission
für die Beibehaltung der zwölfmonatigen
Wehrpflicht. Die lvlehrheit der Kommissions-
mitglieder tritt zudem daflir ein, Frauen über
den Sanilätsdienst hinaus Berufschancen in
der Bundeswehr zu ermöglichen. Ürber einen
freiwilligen Wehrdienst von Frauen konnte
keine Einigkeit erzielt werden.

Zur Diskussion iiber die Wehrgerechtigkeit
wird empfohlen. von Dienstgerechtigkeit zu

sprechen, da es darum gehe, möglichst alle
jungen lv{änner \L'ehrdienst oder einen ande-
ren Dienst leisten zu lassen. Den Angaben zu-
folge werden bei einem Bundeswehrumfäng
von 370.000, der 1995 ereicht sein soil, nur
noch knapp über 40 Prozent derjungen Män-
ner zum Wehrdienst herangezogen, gegenüber

derzeit 50 Prozent. Parallel steiee der Anteil

junger Männer, die andere Dienste leisten, auf
30 Prozent.

Um die Akzeptanz der Bundeswehr in der Ge-
sellschaft zu verbessern, schlägt die Kommis-
sion l'or, Probleme der Sicherheitspolitik ver-
stärkt in der Bildungsarbeit von Parteien und
gesellschaftlichen Gruppen sowie in den [rhr-
plänen von Schulen und Llniversiciten zu be-
rücksichtigen. Zudem rvird angeregt. bei mi-
lillirischen Ubungen mehr auf Umweltverträg-
lichkeit zu achten.

Keine Hindernisse sieht die Kommission im
Grundgesetz für friedenssichernde Bundes-
wehreinsätze außerhalb des Nato-Gebietes.
Allerdings sollte nach entsprechenden Kabi-
nettsbeschlüssen ein breiter politischer Kon-
sens darüber irn Bundestag gesucht werden.

Der Kommission gehörten ehemalige Militärs,
Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft so-
wie Sicherheitsexperten an. Aus der evange-
lischen Kirche waren der Sozialethiker Gün-
ter Brakelmann, die Theologieprofessoren
Hans-Dieter Bastian und Richard Schröder so-
wie der Pfarrer Werner Lichtwark vertreten.

Bei SPD und Grünen stieß die Kommissions-
cmpfehlung, den Einsatz von Frauen über den
Sanit{itsdienst hinaus zu ermöglichen, auf Ab-
lehnung. lm normalen Arbeitsleben müßten
die Chancen für Frauen verbessert werden,
,,statt Frauen als Rekrutierungspotenial" zu

nutzen, erklärte die SPD-Politikerin Ingrid
Becker-Inglau. Das Grü nen-Vorstandsmitglied
Angelika Beer fcrderte die Frauen auf, slch
diesem ,,gefthrlichen Kalkül der Miiilärstra-
tegen" zu verweigem, Dre FDP-Abgeordneten
Hoyer und Nolting begrüßten dagegen die En:p-
fehlung. Dies sei eine Unterstützung bei den
Bemühungen, eines cier letzten,,gesuhlechts-
spezifi schen Berufsverbcte" zu beseitigen. evan gel i sche

-. <R
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Arbeitskreis
DARMSTADTER SIGNAL

Die Frage einer elcntuellen Grundgesetzänderung zur Erweiterung des Einsatzgebietes der
Bundesüehr erfordert gerade von Söldaten als unäittelbar Betroffänen ein intefrsives Naeh-

hat gezeigt" daß es in dieser Problematik
Diskussionsplattform gibt" auf der damit o
stattdessen wird versucht, Soldaten in die

Militärische Gewalt ,.f,.in, durch den Golftrieg u,iedcr huifähiges Mittel der Politik gewor-
den zu sein. Tatsächlich aber erzeugt sie Elend,-Flüchtlingsström-e, ökologische Katastöphen
und politische Destabilität.

1. Die Rolle der UNO
a) Zur derzeitigen Situation der Vereinten Nationen stellen r+'ir fest:

rument gleichberechtigter Vöiker
urchsetzunB eirUpitiger nationale r

:te Kriegshandiungen - wie etwa im Golfkrieg.-
ikt ab.

b) Zur Reformierung der UNO fordern wir,
- die so zu verändern, da3 mehr

Ge teht;
- die e Hiife zu verbessern;- die er KonJlikte zu-stärken;- gegen rechtsbrüchige Staaten Embargomaßnahmen zunächst nichtmilitärisch

durchzusetzen;
- Truppen unter !ührung der UNO zur möglicherweise miiitZirischen Durchsetzung

von'Embargomaßnahmän aufzustellen.

c) Zur Konflikrschli4tung setzt die UNO "Blauhelm"-soldaten ein, um Konlliktparteien
zu trennen. Diese Truppen
- dürfen nur aus Staaten kommen, die als Entsender von alien Konfliktparteien

anerkannt werden;
- solleq wenn immer möglich, von wirtschaftlich und militärisch wenig bedeutenden

Staaten gestellt werden.
Der Einsatz von "Blauhelmen" ist in diesem Sinne in der UN-Charta an verankern.
Ob auch Bundeswehrsoldaten als 'Blauhelme" eingesetzt werden sollen, ist im
Arbeiskreis umstritten.

2. Die Rolle der NATO
Die Warschauer Vertragsorganisa*ion ist aufgelöst, die NATO hat sich damit überlebt. Wir
fordern ihre Umwandlung in eine defensive europäische Sicherheitsstruktur auf Grundlage
der Pariser Charta von November 1990. Als solche hat sie zu verzichten auf Massenver-
nichtungswafnen sowie auf eine Eingreiftruppe für Einsätze'außerhalb des NATO- bzw.
KSZE-Gebiets.

Wir wollen , daß das vereinte Deutschland mehr Veranrwortung übernimmt, indem es fol-
gende politische Ziele engagiert vertritt und selbst umsetzt:

- Verbot von Rüstungsexporten in L:inder der sogenannten 3. Welt;
- Abbau des Nord-Süd-Getälles und Schaffung einer gerechten Welt*'irtschaftsordnung;
- Schutz und Wiederherstellung der natüriichen l-ebensgrundlagen;
- Schutz von Humanität und Menschenrechten.

V.i.S.d.P.: Helmuth Prieß, Major, Quellensrraße 80. 5357 Swisrtal I
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FranKurter Rundschau ' Seite 21 Zur rrerforderlichen neuen Qu
Das Bundesverteidigungsministerium legte dem zuständigen Bun

Grund )ege nde Be stim m u n Estaktorc n
Die Entwicklunq mrirtdrpolitischer und

militärstrateglscher Vorgaben für dre
BundesEehrDlanung ist ejne wichtlge
Voraussetzung. um im Planungsprozeß
aus den zukünltig ertorderlichen Fähig-
keiten deurscher Srrerlkräfte konkrete
qua)rtative und quandtauve Folgerungen
tür dle lyeiterensackiung der Bundes-
wenf zu zrenen

Im Sinne des langfristig anBeiegten
Prozesses der Bundeswehrplanung mris-
sen sich daher alle Llberlegungen aut die
Tt'itperspektrve nach lg95 beziehen. Da-
mir wird ein OrlentierungsrahBen von
Zukunttsforderungen entworfen, vor des-
sen Hintergrund die notwendigen Ent-
scheidungen schon im Sinne zukünftig
erforderlicher FÄhigkeiten der Streitkräf-
te fallen können.

Determrnanten lür die Weiterentwick-
lung der Bundeswehr ergeben sich, wenn
die übergeordnete poiitische Äufgabe der
Streitkrdfte i,or dem Hintergrund der
sich verändernden sicherheitsmlitischen
RahmenbedinguoBen in konkretr AuIträ-
ge und Fähigkelt€n umgesetzt wird

Der historische Umbruch der vergange-
nen ryei Jahre hat das sicherheiLspoliti-
sche Umfeld in Europa grundlegend ver-
ändert. Mit dem Ende der Ost-r,!?st-Kon-
frontation und der bipolar dominiert€n
Struktur der internationalen Beziehun-
gen sowie dem Wandel zu Demokratie
und Rechtsstaailichkeit in einer Reihe
von Ländern im östlichen Teil Europs
sind bedeutende Erfolge für Stabilität
und Sicherheit zu verzeichnen Hieraus
eruachsen Chancen für elne friedliche
und harmonischere Gestaltung Europas
im Siue der Grundsätze der Chsrta von
Paris, Gleiches gilt Iür die wachsende Be
deutung der Vereinten Nationen, die dem
Völkerrecht und den hierin vprbrielten
Merecheuechben weltweit mehr Dureh-
setzungskraft verleihl Diesen Erfolgen
und Chanren stehen neue Risiken vor al-
lem duch die Verbindung von gesell-
schaftlichen Krisen mit Nationalismus
gegenüber
,Der veroeidigrrngspolitische Beitrag

Deutschlands beruht insbesondere auJ
lolgenden Faktoren:
-' die sicherheitspolitische Entwicklung
und lnteressenlage
- die geostrat€gische Lage Deutsch-
lands
- den Ausprägungsgrad der internatio-
nalen Beziehungen

- die Risiken lür Sicherheit und Stabil-
tät
= die Verfügbarkeit von Ressourcen
(Personal, Frnanzen, Technologie)
-- dre Konsequenzen 8us Umfang und
Sfruktur de'r Sireitkräf te

- die Erhaltung der Allgemeinen Wehr-
pflichL
Deutsche Sicäerheitsin teresset

Die deutschen Sicherheitsinteressen
und Bündnisverpllichtungen stellen den
wesenthchen Bezugspunkt einer militär-
politischen Beurteilung dar Unter Zu-
grundelegung ernes E'eit€n Sicherheitsbe-
griffs können die Sicherheitsint€ressen
für den Zweck dieser militärpoiitischen
Lagebeurteilung wie folgt definiert
werden:
- kollektive, bündnisgebundene Sicher-
heits- und Verterdigungspoiitik im atlu-
tischen Rahmen

- Erhalt der transatlantischen Bindung
bel glerchzeltrgem Ausbau der europär'
schen Integration
- Vorbeugung, Eindämmung und Been-
drgung von Konllikten jeglicber Art, die
die Unversehrtbeit und Stabilität
Deutschlands beerntrÄchtiSen könnten

- Förderung des Demokratisierungsprc-
zesses und des u'irtschaJtlichen Auf-
schyungs in den Ländern IUittelost-, Süd-
ost- und Osteurop6
- Förderung und Absicherung welvei-
ter oohtischer wrrtschaJtlcher, militäfl'
schir und okologischer Stabilitet

- Auirecht€rhaltung des freien lvelt-
handels und des Zugangs zu strategr
schen Rohstoffen
- Erhaltung des nukleeren Schutzes
und Einfiußnahme auf ciie Entscherdun-
een der Nukiearm6chtc; dres schließt
äuch die Bere:Ischaft zul Risikoteilung
etrl

- Verhrnderunq der Prolitetatictl lnsbe-
sondere von iltassenverntchtungswa-ffen
und ballistischer Flugi(cjrpertecirnologie
sowie welterer Rüstungshoclltechnolo gle

- l'ortsetzung er!er slabilität-.o:ientie!-
ten Rüstungsiontro:;c Il; unci ftrr !uropa

Beurtcilunz de | ßisi ken
Die militärpolitische Beurteilung muß

solche Risiken in den Mittelpunkt der
Betrachtung st€llen, die den Frieden und
die Chmen einer friedlichen Fort€nt-
wicklung gefährden können. Die Analyse
konzentriert sich dabei u. a. auch auf mi-
litärische Pot€ntiale. Die Beurt€ilung die-
ser Risiken erfolgt aber nicht mehr aus-
schließlich unt€r dem Gesichtspunkt
einer möglichen existentiellen Bedro-
hung, sondern stärker unter dem einer
möglichen StabilitätsgeIährdung. Weiter-
hin sind über den europäischen Raum
und seine Peripherie hinaus auch globale
Risiken und ihre möglichen Auffirku-
gen aul die Sicherheit Deutschlsnds iÄ
seiner zentrslen lage in Europa eiuube
ziehen.

Die Vielzahl der naUonalen md iE
Bündnis erarbeit€t€n Analysen und
Studien lassen sich im Ergebrus wie lotgt
zus&mmeDfassn:

Nach dem Wegfall der konkreten und
direkt€n militärischen Bedrohung der
Ost-West-Konfrontation steht ein lat€n-
tes, teilweise akut€s in den Ursachen
viellältiges KonJliktpot€ntial im Vorder-
gruld der Sicherheitworsorge. Dieses
Potential kun in krisenhaften Entwick-
lunSen die internationale Otdnung desta-
bilisieren, unsere l€bensgrundlagen ge
tährd€n oder ab€r auch zu einer direkten
mititärischen Bedrohung für Deutschland
und seine Verbündet€n in Europa oder
an seiner Perioberte eskalieren Dabei ist
ein Umschlagen latenter Risiken zu einer
derartigeo Bedrohung sowohl vom Zeit-
punkt als auch von der Wahrscheinlich-
keit ihres Eintret€ns her sowie in ihrer
Int€nsität schwer vorhersehbar.

So kun ilar gelolgert werden, daß
exist€nzgefährdende militärische Kon-
ilikt€ innerhalb Europas zunehmend un-
wahrscheinticher werden. Andererseits
muß sowohl innerhalb als auch au.ßer-
halb Europas von einem weit€f üwach-
senden Krisenpotential ausgegangen
werden, dessen Ursachen viellältiger Na-
tur und nicht nur mit militärischen Mit-
teln auszubalancieren sind Uberlagern
sich jedoch ö
mographische
mit machtpol
die Getahr ei
teln ausgetrag€nen Konflikts gegeben.
Diese Risikofelder werden nicht notwen-
digerueise zu einer unmittelbaren militä-
rischen Bedrohung Deutschiands führen.
Sie könneu bei erner zeitgleichen Eskala-
tion von reEionalen Konflikten dennoch
die innere Oldnung Europas und angren-
zender Resronen destabilisieren Für
einen solchän Fall kann auch eine un'
mittelbare Gefährdung der Sicherheit
Deutschlands nicht ausgeschlossen
werden,

Erne ausschließlich äuf Deutschland
oder Europa konzenrrierte Betrachtungs-
weise s'ird der Sicherheit Deutschlands
und den zukünftigen Herausforderungen
nicht gerecht Schon heute sinci Gelähr-
ciungen der Sicherhett und Stabilität Eu-
ropas auch rn aulereuropäischen Regio
nen wie in NordafrrLa oder im Naher
und \littleren Osten festzustetien

Die Beurteilung des Risrkospektrunts
muß daher zwar aus europälscher und
Eundnrssrcht abei stets mit weltweiter
Perspekti!e erfolgen. Entsprechend muß
d)e politische Handlungsfährekelr
Deutschlands im Rahmen der verschiede-
nen koliekuven Stsreme stärker den wei-
teren Florrzont zukünftrger Krlsen' und
Konfliktixuälüsur.g beriicksichtlgen.
Dies schireßt dle SEeitkriu'€ als politi-

sches Instrument zur Sicherheitslorsorge
ein. In diesen Zusammenhang gehört die
baldige klarst€llende Verfassungsergän-
zung im Hinblick auJ deutsche militäri-
sche Beiträge zur kollektiven Sicherheits-
vorsorge auSerhalb der NATO.

Damit wächst ebenlalls der Bedarf ge
sicherter Grundlagen für die ständige Be
urt€ilung der Lage ud die zeitgerechte
politische Entscheidugslindung bezogen
auf eiuen erueiterten gmgrapbr*hen
Raum,
Aultrag und Fähigkeiten deutscher
Streitlräfte

Wem ryischen den dügest€llten si'
cherheitspoliti$hen Rahtnenbedingun-
gen und der übergsrdneten, aus der Ver'

fassung abzuleit€nden politischen Auf-
gabe von SFeitkräft€n ein Bezug herge-
sellt wird, lä3t sich daraus der Auftrag
der Bundeswehr ableiten. Die grund-
legende potitische Aulgabe der Streit-
kräJte ist der Schutz der t€ritorialen In-
tegrität Deutschlands. der Sicherheit sei-
ner Bürger und der frejheidichdemokra-
tischen lcbensordnung gegen äußere Ge-
fahren sowie die wirksame ltrahrneh-
Eung von Bündniwerpflichtugen

Au3erdem nehmen die SEeitkrtitte
eine Unt€rstützungsfunktion wahr bei
der Abwehr von Gefahren fü! den Be-
stand oder die freiheitlich demokratische
Grundordnug des Bundes oder eines
Bundeslantles sowie bei Naturkatastro-
phen, besonders schweren Unglücksfäl-
ien und zur dringenden Nothilfe oder zur
humanitÄren Hille im nationalen oder rn-
tenqtionalen Rahmen-

Düaul autbauend kann der AuJtrag
der Bundeswehr wie folgt definiert
u'erden:

,,Die Bude*ehr hat den Aultrag, im
Zusammenwirken mit andeten staaui'
chen, gesellschaldichen und virtschaiUi'
chen Krätte n De utschlands

(1) das deutsche Staatsgebiet und
seine Bürger sowoh) nationd als auch
zusammen mit den Streitkräften der Ver
bündetEn gegen Gewaltandrchung oder
-anwendung von außen zu schützen;

(2) gemäß Verlassungsauftrag hoheitli-
che Au.feaben als Teil der staatlichen
Exe kutiie w ah rzun e h me n ;

(3) einen Beitrag im Rahmen der deut'
schen Bündnisverpfl ichtungen zu ietsten :

(4) einen BeiEag zur Politik' und
Bundnisfähigkeit Deu*chlands durch Be'
rertstellun g angemessener militärischer
Insltumente zu lasten:

;
den Verbündetcn und enge Koopetation
mit allen europätschen Partnern :u

(6) nacb klatsiillender Etgänzung d:s
GrundEesetzes an kollektr\cn E:nsbtzeti
über die NATO hinaus im Rahmen der
Charta der Vereinlzn Naüonen (Rapiel

- 40



neuen Qualität im Verteidigungsauftra g"
m zuständigen Bundestagsausschuß ein Papier zur Neugestaltung der Bundesuehr vor

W) ,rllzunehaeL sowia es dcuLschc In-
Eftcf.a ud deubche Mitftruavortung
Itir di. khrug wn Friden, HMaDiaät
ttd i'l.fz,tciootler Sicherheit gebie tet"

Dicscr Aultag wird in weit ren Schrit-
bn zu koutEter Fähigkeitrn swie qua-
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tärischen Bedrohug in Empa erlaubt
für die Msse der Sbeitkräfte eine deut-
lich reduzierte EiDsatzbereitschalt und
erhebliche Kaderug im Frieden.

- Hierin eitrgeschlossen sind zahlenmä.
ßig b€greDzte, im Flieden voll einsatzbe
reite und damit präsnte Krälte zur an-
gemercnen Rcaktion in Krisnlagen er-
forderlicb, u öe [blitische Hmdlungs-
und Gestaltungsfähigkeit iE Rahmen des
Krisenmanagements ütional und büDd-
nisgemeinsu zu erbalten. Der Begrllf
"Krisenr€aktioukräfte" b€$hribt dabei
eiDe besondere FÄhigkeit iE unlssen-
den Adorderungsprofil dieses Anteils im
Gessmtdispositiv der deutschen Sbeit-
kräfte. So ist ihre rahe Verfügbüteit
eine wesenuiche Vorausetzug für das
politische Krisenmmagement und -falls erlorderlich - fiü den Aufwucbs
der im l'ileden abgestuJt gekadert€n
Hauptvert€idigungskräfte. Diesem eilei-
tert€n Antorderungsprofil der Krisenre-
aktionskräfte ist in Ausrüstung, Ausbil.
dung und auch i6 küfifügen Ubungskon-
apt tür Truppe und Stäbe Rechnung zu
traten.

- Die Möglichkeit re Autwchs von

Kräft€n bis am vollen Vertidigungsum-
füB Euß erhalt€n blcibcD, u nach zeit-

ug die
zu ge

ehuBg

die iD Rahren tn-, O-oe*hrafrüä
auszubildea sind. Das Mobilrchungs-
und Alammen ku rb.s aD die deut-

fenweire Verfügbükeit von TeileD der
Hauptnrteidigugslriftc en B€deubDg,
u dic Flenbiütät iD Aufhruchs iE
Sime wD lftisennaaa3cocat a itärken
ud lebe -VeltüSörrlcitrlüch.' Ni-
scheD den Krismaltioar- turd Haupt-
rerteiditugsttäften cltsbbaa zu lass€n.

Isbesndcre lür lrogr^r.16.6q 6ti-
scn oder Koallikc nuß dir Notmadig-
keit b€rücksichtitt nrdcn dl. DuEhhal-
tefÄhitleit de" Krisnr!.ltiou|.räfta
durcb Bei$ge eu dco Hauptwrteidi-
gun3strältea sicherautelh!-
- Flexibiti6t iD Ardbucb! crllubt es
für eina beg:elzt ! Aateil dcr Haupt-
Ertlid.igugskräfta iE FliadaD aul Teile
da Spekaru d.r utati"lleD VorbeEi-
tlug ru llFtellun! dcr vDl!.n Mobilma-
chung il wichtrc Bcido Fcldan - frü-
hcl€ Verlügöüheit m T.ll.! der Haupt-
vcrteiditugskrält€ Eic VaEicht aul be
ttimt MobvorboiF'nfadaahacn
ln Fricdca - nrdra iD dca TeilrtrGit-
krlttcn, iDrbdoDd.F ia bcsoodcn bc-
tsoüercn Heer, ach rcittcbcld ut"r
$cbt
- ",*1- 

*6 tr-gr'ir6a tlrd dic Bcdo-
blni d.r Flhigkcit a|s lQi$nr..Ltion

Führunt} ud lbordiaicruagsrufgabca
m

8e
vo
Struktur und lbtqori,sierulg der SEeit-
kräfta ab f99t urd deFn Vadigbükcit+
mlorderungen !b EaDdbr€it! für all
Teilstreitkräfte anürickelt Besondcn
wichtig ist dabei, da8 die Bltioarle K.ta
gorisierunt ln Hsup6[rtridiF:nge uad
Krisemaktionskrältc Eit den NATG
StreitbÄttekEtegorien ds! MriD Defene
und Rapid Rcection Force! LoEprtibel
ist Düüber hinaa st llt dl€ zeitlicbe
Verfütbükeit ein Kontinuu du, dc
von drei Trgc! für rEt TciL der Kri-
*maktioukrtftr über mehnle Wochcn
lür dea Aultrucb! gro8cr Teilc der
Hauptwrteiö$[gEkrätte bb a mche
m Moilte! für dcn rcllen Ah*hlu0
letzter Maßaahn€a Eicht Duit wtud
voue FlexibiliUit fär den EißE Dilitari-
$her Mitt€l zu: politischea BsättiguDt
aller Ärtea voo zukünftig EaigltoüeD Kri-
sn und Kontlliltra 3rwahrlebct
- Die fest8!b$. FricdeDrstÄrle dE
Budesehr voo 3?0m0 Soldst n eot-
spricht deL tlEetaD sich.rb€itrpoliti-
schen und nilitÄrpolitbchcu Erlorder
NE
Zssmcnlsuag uad r{uölicl

Die bisberlgca lJbcrlcguDaa In BMVg
zielten aul die Erltällung von mi Forüe
ug€n:
- den Entnrl d.r G€ttrlt urd SoUc der
Bw zur Jlbrtlurcaducode uod duit
- die Entrricklug eircr M.ahtr. lär
die jctzt wt hcndca Phm!$GrtsbcF
dutpn

für das Bündnis. aber auch im weltweiten
Rahmen nch anehmen. Ale jetzt anste-
henden konzeptionellen Uberlegungen
zur Weiterentwicklung der Bundesehr
müssen daher ganz eindeutig auf dieses
veränderte Auf gabetspektrum ausgerich-
tet werde4 ohne eine klüst€llende
Verfsrog*rgäuug im Hinblick 8uf
Einsätze aulB€rhalb der NATO voruegzu-
nebDen.

Diese koueptionelle Ausrichtug ist
wn BedeuüDg für die zeitliche Ver-
fügbarkeit von Krisenreahtioßkräften,
ihren Präsenz€rad und Ausbildungs-
stand, ihre Führug ud logistische
Unt€rstützug und vor allem ihren
Transport in ggf. weiter enfernt€ Krisen-
reg:onen.

In diesen Bereichen sind noch wesent-
liche Defizit€ lestzust€llen,

- Die Vieuältigkeit der Risiken und
das breite militärische EiNatzsDektrum
unterstreichen die Bedeutung der Füh-
rungsfähigkeit und die Notwendigkeit
aucb nationaler Ftihrogsstrukture!, um
teilsteitkraftübergreifende, t€ilstreit-
kraftspezilische und taktßch-operative

Bundeswehr?lanunt ist fl$ langlri-
stig angelegl, aber dab€i auch ein dyna-
mischer Prozeß, dessen Ergebnisse Et€Ls
der UberprüIung und Anpassung unt€r-
hegen. Daher best€ht notwendigeileise
weit€rhin Unt€rsuchungsbedarf, insbe
sondere in d€n Feldem Mobilnachugs-
und Alarmwesen, logistische Basis,
Transport und SanitÄtsdiensl Mit den
Ergebnis$n dieser Untersuchungen kön-
nen Aussagen zu den Fähigkeiten der
Streitkräfte weiter op€rationalisiert wd
qumtiliziert werden.

Bereits heute wird aber auch deutlich,
daß die erlorderliche neue Qualität im
Vert€idigugsaultrag und in der militäri-
*hen Sicherbeitsvorcorge nur erfolg-
reich ugesetzt werden kann, wenn weit-
gehender politischer und gesellschaltli-
cher Konsens zum Einsatzspektrum der
SüeitlräIre herrscht und öe mat€riellen
und idellen Vorausstzunger der mili€ri-
schen Sicherheitsvorsorge ir Politik und
Gesellschaft stÄrker als nowrendige Ge-
meiruchaftsaultabe herausgestellt
weroen

,,Die Bwdesweht hat den AuItrag,
(1) die BundesrepuörjA DeutscäJed

ud ihre StaaLsbü?ger gemeißam mit
den Streit*räIEn der Verbündeten gegen
militÄil*he Einschüchterung der Ge-
wdtanwendwg von außen zu schüeen;

(2) hoheiiliche Aulgaben als Teil der
StaaLsge w a It wahrzune hme n :

(3) ihren Beitrag im Rahmen der
Bü ndnisverpflichfi)nten 2u leiste n;

(4) durch ügemessene milit4riche In'
stnmente die Politik- und Bündnisfähig-
keit Deubchiands zu fesagen und zu för-
dern;

(5) durch rarüet'f Zusamenarbeit
mit den Verbündeen, enge ,<ooperauoD
mia allen evropiishen Parurern üd
wahMg sicheüetaspoli.ischen G leichge'
e'jchE an der GestaJtung gesamSeurcpä-
i sc he r Sta bi I ität m i azuwi * e n :

(6) nach Harstcilender ErgänzunF cies
Grundgesetzes an koilektiven Einsätzen
über die NATO htnaus im Ratmen der
Ve rci nten N ationen te i lzune hmen :

Damit dient dte Bundesvehr der Ver'
tetdryvng des trlechas und der Freiheit
des deutschen Volkes."

,{r

J,i
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Aufruf

Aufruf an die Soldaten und Reservisten der
Bundeswehr sowie aIIe wehrpflichtigen Bür-
ger

Nach dem erklärten Will-en der Bundesregie-
rung sollen Soldaten der Bundeswehr künf-
tig tlaffen nicht mehr nur zur Verteidigung
einsetzen dürfen. Die Bundeswehr ste1lt
bereits eine "schnel-le Eingreiftruppe" für
bewaffnete Interventionen jenseits der
NATo-Grenzen auf. Lediglich eine
"Ergänzung" des Grundgesetzes sei notwen-
dig, damit deutsche Soldaten künftig an
sogenannten "Friedensrnissionen" der Ver-
einten Nationen - wie im Golfkrieg - teil-
nehmen können, heißt es im Verteidigungs-
ministerium verharmlosend.

In 9lirklichkeit bedeutet die anvisierte
"Ergänzung" der Verfassung die Legalisie-
rung jedes denkbaren Kriegseinsatzes deut-
scher Soldaten. Von einer solchen Anderung
wärcn Sic dAr,z. oersönlieh betroffen: mity9..!YsI9v.r!rv..

Ihrem Gewissen, Ihrer Verantwortung und
Ihrem Leben.
Denken Sie ernmal darüber nach!

Die Anwendung mrlitärischer Gewalt bedeu-
tet wegen der Wirkung moderner Waffentech-
nik und der Verwundbarkeit noderner Ge-
sellschaften den unvermeidbaren vieltau-
sendfachen Tod von Menschen, die unter dem
ausdrücklichen Schutz des KriegsvöIker-
rechts stehen. Daher ist Krieg außer zur
reinen Selbstvertei.digung, d.h. der Ver-
teidigung des natürlichen Rechts auf Leben
und Selbstbestimmung auch rechtlich nicht
vertretbar. Wer sj.ch daran beteiligt,
macht sich schuldig. Erner UNO, der die
stänrii ocn Mi tol i.eder in t^leltsicherheitsrat
mit ihrem Vetorecht ihre rein nati.onalen
Interessen aufzwingen können, dürfen deut-
sche Soldaten selbst zur Iegalen Ausübung
militärischen' zwangs nrcht anvertraut wer-
den.

Außerhalb eines Mandacs des Sicherheits-
rats der Vereinten Natronen ist -reder
Kanpfernsatz außer zur Selbstverterdigung
(gem. Art. 51 VN-Charta) - .,.,'1e die I'li1i-
täraktionen der USA in Vietnarn und der
UdSSR in Afghanistan - völkerrechtsr^ridrig.

Die Vereinten Nationen haben die friedli-
chen I'litte1 zur Verhinderung von Krisen
und zur Lösung von Konflikten noch gar
nicht geschaffen. SoIlen wir Deutschen uns
unter diesen Umständen jetzt jener - vöI-
kerrechtswidrigen - "Normalität" der west-
lichen Atommächte anschließen, bei der rni-
litäri.sche GewaIt immer noch als Mittel
der Politik gitt?

Unter den Bedingungen der reinen Selbst-
verteidigung irn Sinne überstaatlicher Not-
wehr gegen eine militärische Agrgression,
d.h. Verteidigung des eigenen Lebens und
des Lebens der nahestehenden Menschen war
es für viele Deutsche noch möglich, Soldat
zu sein, d.h. mit ihrer Gewissensnot des
"Du-soLLst-nicht-töten" fertig z! werden.
Aber töten für machtpolitische oder wirt-
schaf tliche lnteressen?
Die Bundesrepublik Deutschland hat mir ih-
rer ausdrücklichen Beschränkung auf
Selbstverteidigung im Sinne des Art. 51

der VN-Charta die modernste, d.h. gemessen
an moralischen und rechtlichen Ansprüchen,
fortschrittlichste Wehrverfassuns in der
Welt.

Lassen Sie nicht zu, daß Deutschland durch
eine Grundgesetzänderung oder - schlimmer
noch - eine sogenannte "Neuinterpretation"
der bisherigen Verfassung dahinter zurück-
fär1t.

Fordern Sie als "staatsbürger in Uniform"
mit dem Recht des besonders Betroffenen
von den Verantwortlichen in der Politik,
daß sich an der bisherigen Rechtsgrundlage
für den Kampfeinsatz deutscher Soldaten
ni-chts ändern darf .

Elmar Schmähling
Flottillenadmiral
PauI-Schallück-Str. 5

5000 KöIn 41, 20.1 .1992
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Zehn Thesen

CHRISTEN MUSSEN GEGEft ABC-WAFFEN SEIN!

Zehn Thesen zu einer,neuen Sicherheitspo-
litik - aus evangelischer Sicht

Aus : Deutsch . RJ. lgem . Scnntagsbla+-t
1 0.04 .1992

Thoca 1.

Wir erleben am Ende unseres Jahrhunderts
einen epochalen Wandel i-n der Politik Eu-
ropas. Zum ersten mal sehen wir uns vor
der Notwendigkeit, nicht mehr Konkurrenz,
Übervorteilung und Stärkersein ats Prinzip
zwischennational-en Verhaltens hinnehmen zu
müssen, sondern es setzt sich das Nachbar-
schaftsdenken und das Handeln in Gemein-
samkeiten durch. Unsere Lebensbedingungen
zwingen uns dazu.

These 2:
Wir erleben am Ende unseres Jahrhunderts
einen epochalen WandeI in der RoLIe und
der Funktion bewaffneter Macht. Sie er-
weist sich in dieser Zeit als nicht mehr
geeignet zur Austragunq bilateraler Kon-
flikte. Der technologische Stand von
Streitkräften hat heute eine Höhe, die
alle bisherigen in der Geschichte der
Menschheit üblichen Kategorien sowohl aus-
wählender al-s auch undifferenzierter Ver-
nichtungsfähigkeit überschreitet. Sie ist
selbstzerstörerisch. Darüber hinaus sind
die Industriestaaten in ihrer xomplexität
und damit hohen strukturellen Anfälligkeit
nicht mehr kriegstauglich. Letztlich
trifft dies auch auf unsere ganze Erde und
das gesamte Schöpfungswerk Gottes zu.

These 3:
Es gibt in dieser t^lelt Widersprüche zu den
Thesen 1 und 2. Aber diese Widersprüche
sind grundlegendes Merkrnal einer epochalen
Vlende. Es s:.nd dre alten Kräf te und Nor-
men, die al-ten Regeln und Verhaltenswei-
sen, die hier in der Auseinandersetzung
mit den neuen, gleichfalls schon wirkenden
Kräften stehen. Aufgabe und Verpflichtung
von Christen ist €s, die neuen Kräfte der
Epochenwende zu gestaiten, ztJ befördern
und zu traoen.

Natl-onaie Sicherhei-t bedeutet in und nach
ier Epoche Cer l"lenCe nicht meh:: Sicherheit
vcr den ande::en, sondern Sicherheit vor
Lr.ns selbs+; :-t:--- ien .f roeren zusammen. Es
ist dre Sicherhe:-! '.'or den FoJ"gen unserer
onl i ii lr rrnqaror Tonhnnlaar a unserer

"{irtschaft urnd den Lebensbedingungen, die
^^]--€F^^ 1^^l-^-wl! 9g-urro! !etl riduEll,

mL^a^ tr,

Staatliches Zusarnmenl-eben :-n Europa wird
in einem föderalistischen System kollekti-
ver Si-cherheit zu lösen sein. Recht nuß
aber auch durchgesetzt vrerden können. Es
ai I + nl i cnha Paai arrrnn mi I ai narYLLIt ElrlE EU!U[,qiJLrrs r\sYIEIurrY rLlrU 9IrrEI

wirksarnen Exekur.i-ve zu schaffen. Interna-
tionales Zusammenleben 1äßt sich nur in
regionalen Systemen kollektiver Sicherheit
Iösen.

These 6:
Die Vereinten Natronen bedürfen einer Neu-
organisation, einer neuen Konz j.p:.erung.
Denkbar sind z.B. parlanentarische Struk-
turen mit mehreren Kanmern. Der Sicher-
heitsrat muß auch von den Ländern der an-
deren, der Dritten Welt als ihre Interes-
senvertretung angesehen werden können.
Auch die Vereinten Nationen bedürfen eines
Exekutivinstruments, das sich aIs eine in-
ternational rntegrierte Polizeitruppe be-
^*^ .,i c Iv!gIt L.

Christen können es nun nicht rnehr hinneh-
men, daß Massenvernichtungswaffen in den
Händen weniger, d.h.: der mächtigen und
reichen Staaten liegen und alrs diesem
Grrrnd zrrol e i ch :ndere crl ci r.hf al f s an die-
sem Instrunent suizider Machtdurchsetzung
interessierte Staaten eine schleichende
und tödliche Proliferation betreiben.
Christen dürfen Massenvernichtungswaffen,
ABC-Waffen nrcht mehr rechtfertigen.

These 8:
Militärische Macht muß a1s Exekutivorgan
des europäischen-regionalen Systems ko1-
lektiver Sicherheit verstanden werden. Die
deutschen Streitkräfte sind in dieses Sy-
stem einzubinden. IliIitärische Macht in
Europa versteht sich als innereuropäisches
Organ zur Durchsetzung der europäischen
Fr' i orlsn qarrlrrr rnrr

These 9:
Zi-vil.e Sicherheitsdienste srnd Werke, in
denen auch Chrrsten ihr Engagement finden
können. Sie unfassen die neuen, für natio-
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nale und internationale Sicherheit wichti-
gen Bereiche des Katastrophenschutzes,
Schutz von Naturreservaten und UmweLt-
schutz, hunanitäre Hilfen, Infrastruktur-
hilfen für Länder der Dritten Welt. zivile
Dienste bedürfen des Ausbaus zu professio-
neIlen, jederzeit einsatzbereiten, techno-
logisch gut ausgerüsteten und mobilen Or-
ganisationen.

These 1 0:
Die deutschen Streitkräfte werden als Bun-
deswehr at nor He].nat-
qahrrfz /Torri fnri al -Knmnnnonio 2rrq oi nemlvrrs e! / .rv.rrrv..e.. ev t

Knnf i nocnf f iir di e errrooä i sehe Sicher-vs- vre-!v.

heitstruppe und, falls die Vereinten Na-
l-ianan ninhl- eal]-rc1- rolrrrrfioron rrrq oinam

Kontingent für dre Vereinten Nationen be-
stehen. Zusätzlich nehnen sie Aufgaben im
Rahmen der Abrüstung und der Überprüfung
von Abkommen wahr. Die Stärke nationaler
Streitkräfte in Europa muß 1 50 000 bis 200
000 Mann nicht überschreiten. Für die Bun-

dacronrrhl i k l-)orrf cnh I and ]-raÄarrf ol- d i oq

zug}eich, daß dre Wehrpflicht ruhen kann.

SchIußbemerkung :

Christen und ihre Kirchen müssen deutfich
machen, daß sie nach Ende des Ost-West-
Konfl-ikts allen Massenvernichtungswaffen
k:toanli qeh i hro Trrqf i mmrrnd \, /erwe1gern.
Chrrsten und rhre Kirchen müssen den Auf-
bau der zrvi.Ien Drenste unterstützen und
mittragen. Noch nre waren die Weichen der
Geschichte hin zu einer Gottes Willen na-
hekommenden Frredensordnung auf dieser
Welt so deutlich sichtbar. Diese histori-
sche Chance nicht zu nutzen hieße, sich in
eine unumkehrbare und tödliche Schuld zu
,,^--f ,i ^1,^hVgI - L! IUAEIT.

Frank S. Rödiger
Der Autor ist Oberstleutnant und Mitglied
i-m Ausschuß Frreden und Abrüstung der Nor-
deLbr schen Landeskirche

Bonhoef fer-GeselIschaft + Bonhoeffer-Diskussion

Bonhoeffer-Komitees
jetzt vereinigt

Eisenach. Die beiden ost- und westdeutschen
Bonhoeffer-Komitees haben sich in Eisenach
vereinigt. Zum Vorsitzenden der neuen ,,In-
ternationalen Bonhoeffer-Gesellschaft , Sek-
tion Bundesrepublik Deutschland" wählte die
Mitgliedewersammlung den bisherigen west-
deutschen Vorsitzenden Professor Christian
Gremmels (Kassel), teilte die Gesellschaft die-
ser Täge mit. Zweiter Vorsitzender wurde
Martin Kuske Cleterow/Mecklenburg), der zu-
vor das ostdeutsche Bonhoeffer-Komitee ge-
leitet hatte.

Die Verhandlungen über den Zusammen-
schluß wurden gemeinsam von Professor
Eberhard Bethge (Wachtberg) und Altbischof
Albrecht Schönherr (Berlin) geleitet. Beide
gehören zum engsten Schüler- und Freundes-
kreis des von den Nationalsozialisten ermor-
deten evangelischen Theologen Dietrich Bon-
hoeffer. Bethge ist Bonhoeffen Biograph und
Herausgeber ron,,liliderstand und Ergebung..,
den Aufzeichnungen und Briefen des Theo-
logen aus der Haft. Schönherr war bis l98l
Bischof von Berlin-Brandenburg und Vonit-
zender des Kirchenbundes.

Dietrich Bonhoeffer Foto: süddeutscher Verlag

Beitritt des Dietrich-Bonhoeffer-Vereins

Gemäß BeschLuß der Mitgli.ederversammJ.ung
des Dietrich-Bonhoeffer-Verein (dbv) am 2.
Itlai 1992 in Friedewal,d/Westerwald ist der
dbv der "InternationaLen Bonhoeffer-Ge-
sellschaft, Sektion Bundesrepublik
DeutschLand" als korporatives lrlitqliecj
beigetreten.
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Deutsches Allgemeines Sonntagsbiatt - Nr. 17 - 24. April 1992

Vom kollektiven Wahn erfaßt
Der Hamburger Theologe Klaus-Michael Kodalle hat eine provozierende Kritik an Dietrich Bonhoeffer veröffentlicht

ine Kritik der Theologie Dietrich
Bonhoeffers steht heute vor beson-
deren Schwierigkeiten. Die Aura

des großen Glaubens- und Widerstands-
zeugen, der im KZ Flossenbürg ermordet
wurde, prägt bis heute die Wirkungsge-
schichte Bonhoeffers. Für die verschie-
densten theologischen und kirchenpoliti-
schen Programme wurde er in Anspruch
genommen. Wo immer in der Welt Chri-
sten sich an Widerstandshandlungen be-
teiligen, liegt die Berufung auf Bonhoeffer
nicht fern. Auch die ,,Kirche im Sozialis-
mus" der DDR berief sich auf die Autorität
Bonhoeffers. Angesichts dieser - oft un-
terschwelligen - Vereinnahmung ist es
ein Gebot der Redlichkeit, bei einer kriti-
schen Auseinandersetzung mit Bonhoef-
fer den eigenen Standort klar und deutlich
auszuwelsen.
Klaus-Michael Kodalle, Professor für Reli-
gionsphilosophie und Sozialethik an der
Universität Hamburg, versucht, das einzu-
lösen: ,,Ich ziehe Bonhoeffer in ein Ge-
spräch, dessen Rahmenbedingungen er
nicht mehr mit festlegt." Kodalle fragt da-
nach, welche theologischen Grundpositio-
nen heute noch übernehmbar sind und
von welchen man sich trennen sollte. Sei-
nen eigenen Standort beschreibt er mit
Hilfe Sören Kierkegaards. Dessen großes
Thema war die Frage, was es heißt, vor
Gott ein ,,einzelner" zu werden. Nach Ko-
dalle heißt dies, Gott nicht zur Kompensa-
tion eigener Unzulänglichkeit oder als
Projektionsfläche für unerfüllte Wünsche
zu gebrauchen. Vielmehr sei Gott für un-
sere zweckorientierte Vernunft gänzlich
unverfügbar: ,,Das Gottesverhältnis ist für
Zwecke nicht länger in Dienst zu nehmen.
Das Absolute ist zwecklos."
Nicht nur dem ,,frommen Bewußtsein",
auch dem gesunden Menschenverstand
wird dieser Gedanke nicht behagen. Denn
wer in diesem Horizont des zweckfreien
Absoluten sein Leben ernsthaft zu gestal
ten sucht, so Kodalle, der,,verweigert sich
auf dem Markt der Möglichkeiten, auf
dem Angebote zur Befriedigung von Sinn-
bedürfnissen gehandelt werden und die
Religion frir die Bewältigung von Grenzsi
tuationen zubereitet wird". Ein solcher
,,einzelner" macht sich irgendwie verdäch-
tig, denn er untergräbt die allgemeine Fi-
xierung aufdie Sorge um die Selbsterhal-
tung. Bonhoeffer selbst hat, vor allem in
seinen früheren Werken, einen solchen
,,Individualismus" vehement bekämpft.
Doch je melrr er durch seine konspirative
Tätigkeit gegen die Nationalsozialisten
zum einzelnen wurde (1943 streicht man
seinen Namen von der Fürbittenliste der
Bekennenden Kirche). desto direkter fin-
det sich in seinern l)errken ein Rr-rckgriff
auf die Kierkegaardsche Radikalität.
Der Kritik Kodalles erliegen am ehesten
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all jene theologischen Konstruktionen
Bonhoeffers, die sich um so zentrale Be-
griffe wie ,,Gemeinschaft, Autorität, Herr-
schaft Gottes" und ,,Opfer" gebildet ha-
ben. Einen - völlig zeittypischen - ,,fata-
len Vorrang des Kollektiven" beobachtet
Kodalle: ..Die Rede. der Wille Gottes richte
sich auch auf ein Kollektiv (zum Beispiel
ein Volk), mag ja noch akzeptabel sein; die
These, Gott rufe Völker an, so wie er sich
an einzelrie wendet, ist dagegen infiziert
vom kollektiven Wahn." Dieser Bindung
an den Vorrang des Kollektivs entspreche
noeh in der sogenannten Mandatenlehre
der,,Ethik" ein,,vollmundiger Autoritaris-
mus".
Ethische Verhältnisse seien durch eine
wesensgemäße ,,Tendenz von oben nach
unten", ein konkretes Befehlsverhältnis,
ausgezeichnet. So heiße es bei Bonhoeffer
unmißverständlich:,,Nur durch Bejahen
und Durchhalten des Obenseins gibt es
ein Bejahen und Durchhalten des Unten-
seins und umgekehrt." Da kann es kaum
noch überraschen, daß Kodalle weite
Strecken der '.lheologie Bonhoeffers im
Banne eines Allmachtskomplexes befan-
gen sieht. Bonhoeffer übersteigere den
,,Herrschaftswillen" Gottes dermaßen,
daß er auch noch das Verständnis der Lie-
be Gottes relativiere.
Besonderen Eindruck hat immer die Leh-
re Bonhoeffers von der ,,Stellvertretung"
gemacht. Gerade dazu aber formuliert Ko-
dalle kritische Vorbehalte. Ihm drängt
sich der Eindruck auf, bei Bonhoeffer wer-
de Christus ,,dem Menschen nicht zu einer
Macht der Versöhnung, sondern Jesus
und der ihm glaubend Nachfolgende wer-
den mit einem Bann des Opferwahns be-
legt, der den Namen ,Stellvertretung'
trägt. Dieser Bann ist offensichtlich das
eherne Gesetz der Geschichte, welches
auch Christus übernimmt, statt es in der
Erfüllung zu vollenden - und damit zu
beenden." Wer,,Stellvertretung" zum ethi-
schen Prinzip erhebe, der öffne unweiger-
lich der säkularen und der religiösen Op-
ferideologie ,,Einfallstore" - worauf auch
schon Eberhard Jüngel und Dorothee Sö1-
Ie aufmerksam gemacht haben.
Ganz andere Töne schlägt Kodalle an,
wenn er sich Bonhoeffers Ausführungen
zur Stellung des einzelnen in der Massen-
gesellschaft widmet. Bonhoeffers Zurück-
weisung einer,,billigen Gnade", eines ver-
bürgerlichten,,,naturalisierten Christen-
tums", das falsche Verständnis der ,,Inner-
lichkeit", die Irranspruchnahme der Reli-
gion zur ,,Kompensation von Schwächen",
die Besinnung auf den Begriff der,,Quali-
tät" und die Sehnsucht nach einer neuen
,,adeligen Haltung", die Kritik am ,,Verlust
der Scham", ,"Arkandisziplin" und ,,nicht-
religiöse Interpretation biblischer Begrit'-
fe" - diese Stichworte, den Briefen aus
der Hatt entnommen, nimmt Kodalle posi-

tiv auf und verknüptt sie mit der Gesell-
schafts-, Kirchen- und Theologiekritik
Kierkegaards.
Für Kodalle bleibt Bonhoeffer eine ..ge-
genwärtige Provokation" Von ihm lasse
sich lernen, daß Nachfolge Christi bedeu-
ten kann, die eigenen Vorstellungen vom
richtigen l,eben radikal in Frage zu stel-
Ien. Auch eine verbissene Hoffnung auf
Gemeinschaft - in Kirche und Gesell-
schaft - muß ar.rfgegeben werden. Denn
die Distanz, Frenrdheit, Andersheit des
andern I\[enschen sind durch kommuni
kative Veranstaltungen grundsätzlich
nicht zu überwinden. Nur wer den Mut
aufbringt, vor Gott ein einzelner zu wer-
den, dem wird vielleicht eine neue Erfah-
rung von Gemeinschatt geschenkt wer-
den. So erging es dem Christen Bonhoef-
fer, dem im Widerstand gerade die Verbin-
dung mit solchen Menschen wichtig wur-
de, die ihr eigenes Handeln keineswegs
mit christlichen Motiven begründeten.

Eine Kirche, die sich zum Beispiel durch
die Vermittlung besonderer Gemein-
schaftserlebnisse in der modernen Gesell-
schaft zu legitimieren versuche, ahne
nichts von der Provokation Bonhoeffers.
,,Kirche als Ernüchterungsanstalt", so lau-
tet bei Kodalle die Zuspitzung. Nur wer
der Versuchung widerstehe, Kirche thera-
peutisch oder kompensatorisch für indivi-
duelle und gesellschaftliche Mängeler-
scheinungen zu benutzen, dem werde auf-
gehen, was Bonhoeffer meinte, als er Kir-
che als,,Spielraum der Freiheit" charakte-
risierte.
Kodalles Buch wird viele ärgern. Vor allem
im Anschluß an die bewegenden undweg-
weisenden Darstellungen Eberhard Beth-
ges beziehen sich viele existentiell auf
Bonhoeffers Autorität. Bethges erklärte
Absicht war es, die enge Verflochtenheit
von Theologie und Biographie Bonhoef-
fers herauszuarbeiten. Weil der Glaube
nun einmal vor allem aus dem Zeugnis an-
derer lebt und Bonhoeffers Leben in sei-
ner Gesamtheit und vom Ende her bese-
hen als ein solches Zeugnis verstanden
und immer wieder interpretiert wird, dar-
um bleiben viele Arbeiten über Bonhoef-
fer in einer ehrfürchtigen, aber bloß histo-
risierenden Deutung der Texte stecken.

fler tendenziell schonungslose Umgang
Kodalles mit dem Werk Bonhoeffers muß
keineswegs den Respekt vor der Person
Bonhoeffers untergraben. Vielmehr plä-
diert Kodalle für einen unbefangen-ratio-
nalen Umgang mit ihr, zugunsten eines
Nachdenkens, das auch den Abgrund zwi-
schen unserer Lebenssituation und derje-
nigen Bonhoeffers nieht verschleiert.

Iflaus-Michael Kodalle : Dietrich Bonhoef-
fet. Zur Kritik seiner Theologie. Güterslo-
her Verlagshaus Gerd Mohn. 206 Seiten,
58 DM
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Termine

Sanstag, 10. Oktober,
Bonhoe f f er' Semi nartag
Wiesbaden-Sonnenberg

L992
ln

Dietrich Bonhoeffer und die Barmer Theolo-
gische Erklärung von 1934

Seminartag rniL Frofessor Dr. ChrrsL:,atr
Grenunels, Intern. Bonhoef f er Gesel-l-schaft,
Sektiorr Bundesrepubl rk Deutschland.
Moderation: Pf arrer Dr. Karl l'lartin und
Ingr:-d Ui imann.
l{ann? Samst ag, rien I0 . okt. 1992 , von
10.oo brs 16.3o i-.lhr.
Wo? Flv. Gemeindehaus "Wartburg", Kreoz'
bergstr . 9, 6200 Wi-esbaden-Sonnenberg,
TeI. 0611/54t4OO (errei-chbar mit Buslinren
2, 16, 18, Fialtestelle Hofgartenplatz).
Veranstalter: Dretrich-Bonhoeffer-Verei-n
zusammen mit der Ev. Erwachsenenbildung
Wresbaden und der Ev. Kirchenqemeinde
Wr esbaden- Sonnenberg.
Der Text der Barmer Theologischen Erklä-
rung finoet sich in: Bekenntnisse der Kir-
che - Bekenntni-stexte aus 20 Jahrhunder-
ten, hrsg. von H. Steubing; Brockhaus Ver-
lag Wuppertal 1. Taschenbuchauflage 1985,
s.300-302
Nähere Auskünfte und Anmeldung: Pfarrer
Dr. Karl lulartin, Am Heienberg 4, 62AA
Wresbaden-Sonnenberg, Te1. : 06Il/542779.

30. April bis 2. t'tai 1993
Jahrestagung des dbv in
Friedewa ld/Wes tenra Id

Die Evang. Sozralakademie in Frredervaldr/
i"lesterwald, r-n der di-e -rahrestagung ) 92
des dbv stattfand, hat zugesagt, auch 1993
Cre Jahrestagung des dbv aufzunehrnen. Dies
-rst umso erf reul ieher, als 1992 dre Ta-
qungsteiineirmer sehr zufr:-eden rnl-t ciern
H:rrq - qe ino:.: Scrvice unri sernen Ancebotenr. -|'4U ,

waren. .seitens der Akailernie wrrcl :-r'Zu-
kunft die Tagung des dbv betreuen rfer Aka-
demredirektor Klaus !{erenbrck. Therlatisch
wrrd sich cire Tagunq 1993 befa-ssen nit den'.
polj-tischerr Streit iin den AuftraE der
Bundeswehi', nrt Cen Gewisseiiskonflrkten,
in . die sicir Soidaten gestellt seireri; und

niit , den Konsequenzerr, die si ch ciaraus f ür
d re ltli i rtärseel sorqe eroeben .

9. Juni bis 13. Juni 1993
Deutsch. Ev. Kirchentag in
t{tinchen

Der 25. Deutsche Evangelische Kirchentag
1993 in München steht unter dem Thema
"Nehmet einander an". Der Kj-rchentag wi-11
s.t-ch unter di eser Losung aus dem Römer-
br ref L5,'7 intensiv rnrt dern Problem der
Fremden und der zunehrnenden Entfremdunc
von I'lenschen beschäf t igen . Nach über
30 3 ähr:.ger Trennung wi-rd er der erste
sein, der gemeinsam von Christen in Osten
und Westen verantwortet wird.
Der dbv wird während des Kirchentages über
einen festen Anlaufpunkt erreichbar sein.
Di-e Evang. Studentengemeinde (ESG) in Cer
Friedrichstraße wird dem Verein während
des Kirchentages einen abschließbaren Raurn
(ca. 30 qm, nit Telefonanschluß) überlas-
sen. Dort wird der Verein dre geplante
fnformationsbörse durchführen können.

Enpfang anläßlich des
10 jährigen
am 11. Juni

Jubiläums
199 3

Ar.1f dem BunCestref f en der Evang . Iioch-
scnuj,gerneinde (EHG) bei der- Hochschule de::
Bundeswehr München in Stadtlauringen rvurde
arl 15. !{ai 1983 der Verein zur Förderung
der Bundesarbeit der Evangelischen Hoch-
schulgemeinden bei den Hochschulen der
Bundeswehr e,V. gegründet. i986 hat- sich
de.r Vere,in urnherlannt rn Dietri,ch-Bonhoef-
fer-Verein zur Förderung christlicher Ver-
antwortung in Bundeswehr, Kirche und Ge-
sellsehaft e.V. Das 10jährrge JuL,iläum des
Vereins scl I am Rande Ces l1ünchi:ner Ki-r-
cnent-ags arn 1l- . Juni- I 993 rniL ei nen Em -

J-)td'tg begarrgen wercien.

WIR SIND ZU ERREICI{EN IM
ESG.HAUS FRIEDRICHSTR. 25,

uÜNcuBN 40, TEL. 34 lo 66
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Kunst und Politik
eine Tautologie?

A. Beschreibung eines Bildes (siehe vorige
Seite) von Dieter Fuchs, eingetragenes
Mitglied der Freien Liste bildender
xünstler/ Innen Tübingen

Technische Anqaben

Bildformat ohne Rahmen 28 x 38 cm. HoIz-
schnitt von einem Druckstock. Bildauftei-
Iung 3-terlj-g nach der Art mittelalterli-
cher Alrarbilder (Tr:-ptychon) .

2. BilCinhalt

2 .1 Titel

Der Kurztitel lautet:
"Trostblättlein' Kainsf euer "'

Der ausführliche Titel lautet:
"Gott belveint Kains ökocaedantes Feuer und
'els reute Gott, daß er die Menschen ge-
macht hatte' (1. Mos 6). Trostblättlein
f iir d i o ura l aha r^rä-ön i hrar 11...ennung vor
dem Feuern irdische Nachteile erleiden."

2.2 Inhaltsbeschreibunq irn einzelnen

2.2.1 rm linken BiIdfIüqeI ist gezeigL,
wie ganz am Anfang, also im Zeitpunkt 0ü ,
K: i n cci non Prrl6lgp AbeI erSChläqt . Die
Zahl 1 vreist auf diesen einen Toten hin.
Kains Opferfeuer ist noch ganz klein. Der
Herr sah diese Opferfeuer nicht gnädig an;
aber im übrigen ist die l^leLt noch roman-
tisch (l'lond und Sterne) und die Natur in-
takt (Bäume).

2.2.2 Das rechte TafelbiId verweist dar-
auf , daß aIlein im 2. lieltkrieg 55 l"lio
Ilenschen starben. Einen nicht unerhebfi-
chen Teil daran hatten Bomberflotten ge-
habt. Sie entr^rerhten den Himmel und f egten
die Romantik des Nachthimmels mit l4ond und
Sf arnan l-rei cpi ic Ka; ns Oof e rf euer rSt
schon beträchtlrch größer gevtorden. Aber
ungeachtet der Ruinen und der Berge von
h^+ ^6 ^^L .'*r ni h| cq i mmer noch tumbeMYII ydU qlllr yruu Jrtrrtrer

Spießbürger, die darauf sitzend das Fähn-
chen der Nationalität schwinsen.

2.2.3 Das Hauptbild ist beherrscht von
einer nuklearen Explosion einerseits und
dem darüber weinenden Antlitz Gottes ande-
rersei-ts . Vlenn dreses Ereignis eintritt,
wird es das Ende der Zeiten, also zun
Zeitpunkt JZ sein. Die ZahI der Opfer wird
unendlich groß sein.

Anders als die feststehenden Daten und
Zeiten im linken und rechten Seitenbild
srnd diese Angaben im Hauptbild indefini-
tiv und deshalb anders als in den Seiten-
bildern nicht in festen schwarzen Lettern,
sondern in hellen gezeigL. Das Kainsfeuer
ist Nuklearexplosion. Akteure eines so1-
chen Geschehens können nur roboterhafte
I,lesen sein, mit kleinkarierten reqhtrvink-
lig geformten Köpfen und einem Brett da-
vor. Dre glelt draußen ist dunkel, nur ei-
n i oe wani oc i n hofri qfcfcm arf-ifiziellem
Leben im Bunker können sich der Illusion
h i ncrol-ron . cq qc i nach wie vOr he}I .

Die Sr.rmmen von Fachleuten, die glauben,
die Menschheit sei nicht mehr zu retten,
scheiner: sich zu mehren. Umweltschäden
durch Fehlallokation lebensnotwendiger
Ressourcen verschleudert in diesen pessi-
mrstiscl:en Prognosen die Lebensgrundlagen
der Urerrkel der heute Lebenden. Rüstung,
rnsbesondere Nuklearrüstung, hat als
"destruJ<tive Arbeit" (Sozrologe Prof. Lars
Cfausen, Uni Kiel ) auf der ganzen WeIt
einen nrcht unerheblichen Anterl am

staatskonsumpt r vcn Res solrrcenverbrauch .

Iienn dem so ist, dann rst Rüstung öko-
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^-^/l-..+ , ^i l-^^caeqant ( o]-KoS, Er j_eChtSCh = hrohnung;
caedere = töten). I^lenn hier keine bewußte
und ger,,'o11te Ur,rkehr erntritt, dann hilft
vrelleicht nur noch beten/ lvas die kau-
ernde Figur rm Vordergrund andeuten soll.

Der Herr rettete Noah vor der großen Sint-
f lut. I,lird er die Menschheit auch vor dem
großen F'euer für alle Zukunft retten?
Im 1. Buch Mose 6 steht geschrieben:
"ALs aber der Herr sah, daß der Menschen
Bosheit groß war auf Erden und alles Dich-
ten und Trachten ihres Herzens nur böse
war immerdar, da reute es ihn, daß er die
Menschen gemacht hatte auf Erden, und es
bekümmerte ihn in seinem Herzen, und er
sprach: rch will die Menschen, die ich ge-
schaffen habe, vertilgen von der Erde, vom
Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum
Gewürm und bis z! den Vögeln unter dem
Himmel; denn es reut mich, daß ich sie ge-
macht habe. "
Bestraft werden so]Ite auf Erden also Bos-
heit, d.h. die Aggressivität, die Destruk-
tivität, die Vernichtung von Zukunftschan-
cenf und nicht das Gegenteil davon.

3. Konzeption des Bildzusanmenhanqs

Die Grundpro!Ieme des Formzusammenhanges
verlangen zu allen Zeiten von jedem Künst-
Ier eigene individuelle Lösungswege. Sie
werden nicht immer, vor aflen Dingen nicht
auf die gleiche Art, gefunden. Kunst nährt
sich aus dem Spannungsverhältnis von BiId-
zusammenhalt und Kontrast.
Dre 3 Teile des vorliegenden Holzschnittes
werden durch den HaLbbogen irn oberen Drit-

tel zusammengehalten. Dieser HaLbbogen
stellt gleichzertig dar, vrie Gott über al-
l-es und alle Zeiten tn seinem herrlichen
StrahLen l-eicht, auch v,7enn ei: rnanchmaL
!re1ner1 nlitßte cder Reue über den vorr ihm
geschaf f enen lienschen zeJ_gt. (siehe oben)
Dreser: Straliir,rngsi:ogen ist nlli- etlte von
rnehrerer: Kompcnenterr des Bildzusanmenhanqs
rrrrrl -h:'l i c

Spannr-rno v,rird gemernhrn durch HeIl-Dunkel-
Kontraste erzeugt. H:-er sind irn TerI ober-
halb des Bogens l-rnker und rechter Bild-
tej-1 dunkel, der mit+-lere hell gehalten.
Unterhalb des Halbrundbcgens Lsr dre Ak-
zentur-erung gen3r-t urngekehrt .

Dercrüben Srtuatior': entspr-echend ist der
Illttelter I also am dunkel_sten gehalten,
der' l-rnke Tei, l, die ZetL AbeIs, am hell-
- t ^-> LEII.

B. Weiterführende Gedanken r-iber Inhalt von
Kunst

Künstler der Neuzeir, die den Namen ver-
dienen, lassen sich nicht einfach in eine
stille Atelierkammer zum Blümchenrnalen
sperren. Auch wenn es zuweilen den An-
schein hat, wie bein Elend der letzten
Kunstmesse in Köln, daß Kunst zu einer Art
Aktienmarkt verkommt, gilt doch immer
noch, was der berühmteste Holzschneider
unserer Zeit HAP Grieshaber zum Thema

Kunst und Politik meinte. Er rnachte sich
über diese Zwei.teilung lustig. Von einem
engagierten Künstl-er zu reden war für ihn
eine Tautologie, ein weißer Schimmel. Er
begriff den Kosmos durchaus a1s Einheit
und läßt sich nicht aufspalten in den, der
sich gegen Unrecht und Gewalt wendet und
den, der die Natur und ihre Geschöpfe fei-
arf

Aber es gilt natürlich auch seine Aussage:
"Wer glaubt, der Künstler könne aIIe Wun-
den heilen, die uns die ZeiL geschlagen
hrf Äar i rrl. ci ah i m Elai cni al rr

Aber, so meinte Beuys in seinem erweiter-
ten Kunstbegriff: "Jeder Mensch ist treute
verpflichtet, Auskunft zu geben über das,
was er produziert. Das ist meine Forde-
rung. Und ich bin davon überzeugt, daß die
Menschen sehr munter würden dabei. Wenn
sie nach der These verfahren: 'zelge Deine
Wunde!', zeige ruhig auch den größten
Dreck - denn das ist das allergrößte Er-
lebnis - lege das auf den Tisch und mache
es zum Gegenstand einer permanenten Konfe-

-49



renz über Irlenschheitsfragen! Ich glaube,
dann v,'erden wi-r schnell am Ziele sein,
vrenn v,'i-r das praktlzLeren. l4an kann es
arrch rrrlricr saoen: D1e lvlenschen müssen mit-
^i n-5-l^r- -nra^}1n- "i1-^- 

.l- ^ qi o nrndrr-eil-lIc.iIILlei 5P! CLlrglr ulJgl ud: / WdJ '4s r+ vse

zieren, r.'as sie denken, lJas sre fühJ-en,
welche Brldungsabsrchten sie haben. "

raf ^n nin'lrt anr^.. i^.- ..^- ".i^r_e SOldatenI:L g5 llautlu 9€rlqg gg-/ wd- vrsf
vrol Ien / vrenn sre versuchen, schrrierige
ethi sche (;rundorobleme ihres Berufs durch-
aus auch anstöl3rg rm Sinne eines Denkan-
cf nRoq zrrr Snr:clnc ztt l'.lri noon"J U VrJEJ ! u! ri/r ser rv

Der Dichter 14rchael Ende meint:
"Das ll: :-t 1st" la überhaupt das Sozialste,
ilas es qilft."''

SolIte nan SolCaten n:-c]'rt so behandeln,
claß src' gerne frel- und offen sprechen,
nlrno Lrrrrqf drrrnr L'aaron f : I cr-her Rpori f f -v.llrs nrrYru , v,sYErl

Lrchkert bestraft zu vJerden?
Beuys: "Das Ethische ist zrvischen den l'len-
schen. Das Kunstwerk geschieht zwischen
den l4enschen, v,ro die Menschen ihre Pro-
1-r'l omo hrl-ran ar aant I i nh d h /r- Äi ^rJfsrLrs r-o!srr/ srYgllu!Iulr, u.rr. 90r WV UIg

Leute^leben. Da ttrrd das Kunstwerk errich-
+^f ttL l

Prof. Dr. Dr. Horst-Eberhard Richter wen-
det sich mit großer Betroffenheit und "mit
allem Nachdruck gegen die Diskriminierung
fiihrpnder Mi foIreder des Arbeitskreises
Darmstädter Signal. "J J

Ein solches Engagement für Bürgerfreiheit
und Frieden wäre Aufgabe des sozialen
Künstlers (im Sinne von Beuys). "Ein
Künstler, der wie der Beuys-Schüler Droese
den erweiterten Kunstbegriff ernst nimmt,
liefert nicht einen fertigen Weltentwurf,
sondern begibt sich in das 'Gestrüpp' der
Beziehung von Individuum und Gesellschaft.
Er versteht seine Kunst aIs ,ein BiId der
ex:.stenziellen Verstrickung. "''

Die Differenzierung des Max lnleber in Ge-
sinnungs- und Verantwortungsethik ist
durch die Nukleartechnik überholt und
obsolet geworden.

Beim Künstler w1e berrn Soldaten lassen
sich Gesinnung und Handlung ohnehin
schwerlich trennen. Si.e fal-len in ein Eins
zusammen. "AIles hat ern 'v,'enn' und 'aber'
und trotzdem mussen wir Stellung beziehen
und unsere Posltron finden."''

Kunst und Politik - ein Gespräch.
Wangen 1989, S. 90.

2) Ebenda, S. 111.
3) Richter, Horst-Eberhardt: Presseer-

kIärung vom Dez. 1991.
4) Weskott, Hanne: Gesinnungsfragen in SZ

vom 3 .1 .1992.
5 ) Ebenda.

Reinhard Mutz, Gerd Krell und Heinz Ms-
rnann (Hrsg.)
Friedensgutachten 1992
Lit Verlag, Hamburg/Münster
368 Seiten. 19.80 DM

Der alte Systemkonflikt ist einer neuen Kri-
senszenerie gewichen. Die gewohnte Bipolari-
tät gibt es nicht mehr - doch was bringt uns die
Neue Weltordnung nach dem US-amerikani-
schen Konzept? National, ethisch und religiös
bedingte. ökonomisch versrärkte Gegensätze
kennzeichnen die Krisenherde weltweit. Das
vorl iegende Jahrbuch will Forschungsgrundla-
gen bieten und Lösungsansätze aufzeigen. An
dem vorliegenden Friedensgutachten waren
folgende Institutionen beteiligt: Institut für
Friedensforschung und Sicherheitspolitik an

der Universität Hamburg (IFSH), Hessische
Stiftung Friedens- und Konfliktforschung
lHSFK), Forschungssiätte der Evangelischen
Studiengemeinschaft GEST). Zentrale The-
men sind unter anderen Flüchtlings- und Mi-
grationsprobleme. der jugoslawische Bürger-
krieg. die Rolle der UNO beirn Eindämmen
rrrn Krisenherden. die Suche nach Frieden im
Nahen Osten. Ein eigener Diskussionsteil ist
der Fragc: .,Was drirfen künlii-c deutsche Sol-
daten']" gervidmet.
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Von lfitgliedern des Dietrich-Bonhoeffer-Vereins

Martin Hartmann, Rüdiger Funk, Horst Nietmann:
"Präsentieren. Präsentationen: zielgerichtet und
adressatenorientiert"l ßeltz Verlag für Weiterbil-
dung, Weinheim 1991; 38,00 DI\{ (3-407-36302.8)

Wer hat das nicht auch schon erlebt. Ob in Hochschulvcr-
anstall.ungen, im Vereinslcbcn, im militürischon odcr be-
trieblichen Alltag: ein Rctirrer scheint zwar cine gutc Idee
zu haben, ein gutes Produkt darsollcn zu wollcn, allein,
es bleibt beim "scheint". Dcnn die Präsentation diescr
Gedanken, Idecn, dieses Produks verläuft zäh, schwafe-
lig, am Publikum vorbei, merkwürdig ziellos.

Wer präscnticrcn kann, dcr ist präscnt. Dcr - odcr auch
die - wird wahrgenommen, macht sich bcmcrkbar. Was
hilft zum Beispiel einem Auszubildcnden cin noch so
gutcs Bildungskonzcpt, wenn dicscr dic Vorgcscutcn
nicht von desscn Güte überzeugen kann? Was nutzen gute
Ideen, wenn sie nicht auch von jenen akzcpticrt wcrdcn,
die die Bedingung für ihre Realisierung bcrcitzusl.ellen
vermögen.

"Richtig präsentieren", das bedcutet informicren und
überzeugen, und zwar:
- zielgerichtet also nicht ins Blauc hincin,
- adressatenorientiert: also für cin ganz spezifrschcs
Publikum,

- strukturierü dcr Gang der Gedanken wird also Schritt
für Schritt nachvollziehbar,

- durch Visualisierungen unterstützt: einfache aussage-
starke Bilder begleiten das gesprochcne Wort.

Befolgt man die Hinweise und Ratschläge dcs im Bcltz
Verlag für Weiterbildung erschienenen fubeitsbuches,
dann steigen die Chancen, daß das, was man vorstellen,
verkaulen oder vermitteln will, auch akzeptiert wird.

Karf Martin, Gestellungsverträge statt
Bundesbeamtenstatus - Umsetzungsvorschläge
des Dietrich-Bonhoeffer-Vereins für eine
Reforrn der Militärseelsorge, in:
Kirche 5/92, S. 295-29'1.

Junge

KarI Martin, Angststeuerung und Übergangs-
bewältigung - Funktl-on von Streitkräften
rm Hor:.zont eines Neuen Denkens, in: The-
menzentrj.erte fnteraktion I/1992, S. 5 ff .

Hans-Joach.i,m Stabenau, Sozrale und enrotio-
naLe BiLdung Erwachsener - Vernachlässi.gte
Drmensionen von Lernprozessen:n der Bun-
deswehr und ln der Industrie, i-n: Themen-
zentrierte InLerakti.on 1/1992, S. 15-38.

Hans-Joachirn Stabenau, Erziehung in der
Bundeswehr rrnd in der Industrie - e:.n sub-
3erkr,iver Verglerch, in: Andreas Früfert,

Konscqucnt bcschreibcn dic Autoren allc Schrittc der
Vorbereitung und der Durchführung der Präsentation
unter dcm Blickwinkel des Präsentationszicles und der
Adrcssatcn/Abnchmcr. Das gilt sowohl für dcn Aufbau
cincr Präsentation, für dic Gestaltung und den Einsatz von
Visualisierungen, wie auch für die persönliche Wirkung
der Präscntiercnden beim Auftritt vor dem Publikum.

Zwci wcitcrc Aspcktc machcn das versuindlich und sehr
praxisnah geschriebcne Buch cmpfehlenswcrl Zum eincn
widmct es sich ausführlich dcr Fragerundc und der Dis-
kussion im Anschluß an die Präsentation. Diese Aus-
tauschphasc muß und kann ähnlich sorgftiltig vorbereitct
werden wie die eigentliche Darstellung eines Produktes
odcr cincr Idcc, und trägt cntschcidend zum Erfolg eincr
Präsentation bei. Zum andcrcn bictct das Buch eine
umlangreiche Checkliste zur vollsüindigen Vorbcreitung
einer Präscntation.

Prof.Dr. Karlhcinz A. Gcißlcr

Hat der Faktor I Erzi.ehung I nocLr P1atz in
den Streir-kräf ten? Hrsg. im Auf tr. der
Karl-Theodor-MoIinarr-Stiftung, Bonn 1991.

Hajo Stabenau, fn kr:.i.tischer Mitverantwor-
tung unseres gesellschaftlichen
"globe" schrei(b)e ich für Freiheit von
Glauben, Denken und Handeln - dem "Darm-
städter Signal" gewicjmet, in: Themenzen-
trierte lnteraktion 1,i1992, S. 85-9i.

Giinter Stahl (Hrsg.), BLätter um die Freu-
danberger Begegnung - Wiss. Schrrft für
ukumene, KUJ trrr, KunsL. Regional-./Stadt-
planunE, PoliLrk, Gesclrlchte HefL 3, Wies-
baclen 1991.

Kar1 t'la-rtin, In EK-D-Arbeitsgruppe für Mi-
litärseelsorge fehien krj.tische Stimmen'
in: Hessisches Pfarrbl-aLL 2/1992, S. 49 f.
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